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VORWORT. 

Der Inbegriff aller derjenigen Veranilaltungen, welche zu 

treffen fmd, um das Leben und den W ohliland der Staatsange

hörigen gegen Gefährdung durch Feuer zu fchützen, wurde bis

her unter dem Namen der Feuerpolizei zufammengefafst. Es 

i1l jedoch diefe Bezeichnung infofern nicht richtig, als durch 

diefelbe nur einzelne Theile jenes grofsen volkswirthfchaftlichen 

Gebietes getroffen werden. 

Richtiger würde jeden Falles der Name: Feuerfchutz fein, 

da hierdurch die fämmtlichen Zweige umfail werden, in welche 

fich diefe Wiffenfchaft theilt. Wir werden dies am deutlichfien 

erfehen, wenn wir die einzelnen Richtungen ins Auge faffen, 

nach welchen fich die feuerfchützenden Veranfialtungen äufsern. 

Der wirkfamfie Schutz gegen das Feuer wird jeder Zeit der 

fein, welcher den Urfachen deffelben auf den Grund geht und 

der Entfl:ehung von Feuersgefahr möglichil vorbeugt. Bei diefer 

Art von Schutz ifi der Sieg nicht von den immerhin zweifel

haften Erfolgen eines Kampfes abhängig und jede Zerfiörung, 

felbil von der kleinilen Ausdehnung, wird zu vermeiden gefucht. 

Es erhellt hieraus die grofse Wichtigkeit diefes Feuerfchutzes in 
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nationa1ökonomifcher Beziehung und ifl: deffen Wirkfamkeit um 

um fo vielfeitiger, je zahlreicher die Urfachcn lind, aus denen 

Brandunglück cntfl:ehcn kann. Die Zahl der Letzteren ifl: fo 

grofs, dafs man es faft eine Vermeffcnheit nennen könnte, fie 

aufzählen zu wollen. Doch mögen, um den Umfang des ver

hütenden Feuerfchutzes einigermafsen überfehen zu können, die 

gewöhnlichfl:en Urfachen von Feuersgefahr hier kürzlich aufge

führt werden. Eine der am häufigfl:en vorkommenden Brand

urfachen ifl: in der fehlerhaften Bauart der Gebäude, insbefondere 

der Feuerungsanlagen und der hiermit zufammenhängenden Ge

bäudetheile zu fuchen. Doch nicht blos die Gebäude felbfl: 

bieten Veranlaffung zum Brandunglück, fondem auch dasjenige 

was darin enthalten ifl:. Zunächfl: find es die todten beweglichen 

Körper, die lieh in den Gebäuden befinden. Die meiften Ge

genfl:ände, deren der Menfch zum täglichen Leben bedarf, find 

brennbar und fchon die Berührung derfelben mit dem in den 

Feuerungsanlagen befindlichen Feuer oder dem zur Beleuchtung 

dienenden künfl:lichen Lichte kann Feuersgefahr herbeiführen. 

Die verfchiedenfl:en Umftände andrer Art vermögen übrigens 

Entzündungen hervorzurufen und dies gilt namentlich hinficht

lieh der feuergefährlichen Stoffe, deren täglich neue erfunden 

und eingeführt werden. Durch fie wird insbefondere die Zahl der 

Selbfl:entzündungen vermehrt, die allein eine mächtige Gruppe 

von Braudurfachen bilden. Die Feuersgefahr wird aber noch 

bedeutend erhöht durch die lebenden W efen, die in den Ge

bäuden verkehren, vor Allem durch den Menfchen und fodann 

felbfl: durch die Thiere. Endlich können die Urfachen von 

Entzündungen nicht unerwähnt bleiben, die durch Vorgänge 

in der Natur z. B. durch Blitzfehlag herbeigeführt werden. Aus 

vorftehender fkizzenhafter Aufzählung der gewöhnlichfl:en Brand

urfachen geht die Umfanglichkeit der gegen diefelben zu er

greifenden Mafsnahmen zur Genüge hervor und es müffen nach 

dem foeben Gefagten diefelben lieh erfl:recken: auf die feuer

fiebere Bauart der Gebäude, auf die Aufbewahrung feuergefähr-
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licher Gegenflände, auf den Umgang mit Feuer und Licht, auf 

feuergefährliche Befchäftigungen, auf die Beauffichtigung unzu

rechnungsfahiger oder fonfl gefährlicher Perfonen, auf die An

bringung und Unterhaltung tüchtiger Blitzableitungen und fon

flige V orfichtsmafsregeln. Man fafst diefe Art des Feuerfchutzes 

zufammen unter dem Namen der F eu erverh ütung. 

Doch es mögen die zur Verhütung von Brandunglück ge

gebenen V orfchriften noch fo umfichtig, es möge die Befolgung 

derfelben noch fo gewiffenhaft fein, in alle Zukunft wird es 

trotzdem F euersbrünfle geben. Deshalb ift es nöthig, auch V er

anftaltungen gegen das zum Ausbruch gelangte Feuer zu treffen. 

Das hefte Mittel, um dem Feuer feine Beute zu entziehen, ifl: 

eme fehneHe und zweckmäßige Bekämpfung deffelben. Es 

müffen deshalb diejenigen Mittel bereit gehalten werden, welche 

geeignet find, dem drohenden Feinde gebührend zu begegnen. 

Dicfelben werden um fo zweckentfprechender fein, je mehr fie 

danach angethan fmd, das Feuer an der Entwickelung feiner 

vollen Gewalt zu hindern und daffelbe im Entfl:ehen zu unter

drücken. Man nennt diefe Art des Feuerfchutzes die Feuer

] ö f c h u n g und hat bei derfelbcn zwei Unterabtheilungen zu 

unterfcheiden. Die eine umfafst die V eranfl:altungcn zur Be

fchaffung aller geeigneten Mittel: die Feuerlöfchanftalten, 

die andere lehrt die Verwendung derfelben im Kampfe, es find 

die F cu e rl ö [ehre g e 1 n. 

Jene forgen für die Löfchmittcl, die Löfchgeräthe und deren 

Bedienung, die Kundmachung, Bereitfchaft und Oberleitung, kurz: 

für die gehörige Organifation, diefe umfaffen die Erfahrungsfätze, 

die aus dem Kampf emit dem Feuer hervorgegangen fmd. 

Doch die Feuerlöfchung allein ifl: noch kein genügender 

Schutz gegen das zum Ausbruch gelangte Feuer. 

Bei der Schnelligkeit und gro(sen Gewalt, mit welcher das

felbe oft auftritt, gelingt es nicht immer, folches fo fchncll zu 

löfchen, dafs Leben und Eigenthum der Menfchen noch recht

zeitig feiner Gier entzogen werden können. Es macht fleh 
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deshalb neben der Löfchung auch die Rettung und Bergung 
nöthig. Die Feuerrettung aber, wie diefer Schutz gegen das 

Feuer genannt wird, crfireckt fich einerfeits auf die Rettung be

drohter Menfchenleben, andrerfeits auf die Rettung von Eigen

thum und hat diefelbe in erfierer Beziehung einen unzweifelhaft 

hohen Werth, in letzterer eine nicht zu unterfehätzende volks

wirtfchaftliche Bedeutung. Ja die Sachenrettung ifi unter 
Umfiänden, wenn es fich um die Bergung von Schätzen der 
Kunfi und Wiffenfchaft handelt, die ohne fie der Wuth der 
Flammen zum Opfer fallen würden, von unerfetzlichem Werthe. 

Die Rettung hat viel Aehnlichkeit mit der Löfchung und zer
fällt wie diefe in die Rettungsanftalten und Rettungsregeln. 

Was wir unter Beiden zu verflehen haben, haben wir an dem 
analogen Falle der Löfchung gefehen. Nur ifi zu bemerken, 

dafs die Rettungsregeln noch bei Weitern mehr als die Lö
fchungsregeln die Frucht augenblicklicher Entfchliefsung im 
gegebenen Falle fmd. 

\Vie felbfi bei den befien F euerverhütungsanftalten Brände 

in alle Zukunft nicht ausbleiben werden, fo werden auch bei 
den bellen Feuerlöfch- und Rettungsanftalten Vcrlufic, ins

befondere an Eigenthum, durch das Feuer unvermeidlich bleiben. 
Es find deshalb, um auch denen, deren W ohlfiand hierdurch ge
fchädigt worden ifi, Schutz zu gewähren, Veranfialtungen zu 

treffen. Es gefchieht dies durch Vertheilung des Verlufies des 
Einzelnen auf gröfsere Genoffenfchaftcn und hierin beilebt die 

Feuerverficherung, wie wir diefe Art des Feuerfchutzes 

nennen. Da diefelbe den Verlufi an Eigenthum weder zu ver
hüten, noch zu befchränken vermag, fo hat fte auch den volks

wirthfchaftlichen W erth nicht, wie ihre vorgenannten Schwellern. 

Gleichwohl ifi fie nicht ganz ohne folchen, denn fte beugt der 
Verarmung derjenigen Staatsangehörigen vor, welche in ihrem 

Vermögen durch Brandunglück gefchädigt worden find und 

macht diefc wieder fahig, neues Eigenthum zu erwerben. Ja 

die Feuerverficherung vermag noch einen höheren national-
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ökonomifchen W erth zu erreichen, wenn fie mit der Feuer

löfchung mehr Hand in Hand gehen, die Güte der Löfchanftalten 

bei Beurtheilung ihres Rifico's mehr in Betracht ziehen und hier

durch zur Hebung der Letzteren mit beitragen würde. Doch es 

liegt aufserhalb der Grenzen diefer einleitenden Worte, über die 

Beziehungen der Feuerverficherung zur Feuerlöfchung eingehend 

zu fprechen, da es fich hier nur um einen Ueberblick über das 

ganze Gebiet des Feuerfchutzes handelt, von welchem wir einen 

Theil fpäter genauer betrachten wollen. 

Die Feuerverficherung erfcheint in Folge des Entwickelungs

ganges, den diefelbe. innerhalb der ftaatlichen Verhältniffe ge

nommen hat, zweitheilig: als Immobiliarverficherung und als 

Mobiliarverficherung. Erftere ifl: in der Regel geboten, Letztere 

zuläffig. 

Bei der Bedeutung, welche den zum Schutze gegen Feuers

gefahr zu treffenden V eranftaltungen zukommt und welche in 

neuerer Zeit mehr und mehr erkannt wird, würde eine fyfl:ema

tifche Darfl:ellung derfelben nach den angegebenen vier Rich

tungen jetzt recht wohl an der Zeit fein. Hiernach würden die 

feuerverhütenden Mafsnahmen fowie die Feuerlöfch- und Rettungs

anftalten vom Standpunkte der Verwaltung, die Kampfregeln 

vom Standpunkte des praktifchen F euerlöfchtechnikers und das 

Verficherungswefen wiederum von dem ihm eignen Standpunkte 

zu beleuchten, die gegenfeitigen Beziehungen diefer unter ein

ander nahe verwandten Arten des Feuerfchutzes aber hierbei zu 

befprechen fein. 

Es würde hieraus ein Gefammtbild des ganzen F euerfchutzes 

hervorgehen. Allein Zweckmäfsigkeitsgründe fprechen gegen 

eine folche, wenn auch Jogifehe, doch fehwer ausführbare Dar

ftellung. Denn es find die erwähnten Standpunkte, von welchen 

aus die einzelnen Theile des F euerfchutzes zu betrachten find, 

fo verfchiedenartig, dafs eine fpecielle Fachkenntnifs und Qualifi

cation für jeden derfelben erforderlich find. Während nämlich 

der Verwaltungsmann recht wohl in der Lage ift, die feinen 
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Bereich berührenden Zweige darzufl:ellen, wird derfelbe nur in 

den feltenften Fällen zugleich praktifcher Feuerlofch-Techniker 

und gründlicher Kenner des FeuerverGcherungswefens fein und 

es ifl: deshalb zweckmäfsiger, wenn jeder zunächfl: das Fach be

handelt, das ihm am nächften liegt und das er kennen zu lernen 

Gelegenheit hatte. Es ift dies der eine Grund, aus welchem der 

V erfaffer gegenwärtiger Arbeit Geh zunächft die Darftellung der 

Löfch- und Rettungsanftalten zum Ziele fteckte. 

Es bewog ihn aber auch hierzu noch ein weiterer Grund. 

Die gröfsten Fortfehritte innerhalb der letzten Jahrzehnte haben 

unzweifelhaft die Feuerlöfch- und Rettungsanftalten aufzuweifen 

und ifl: dies ganz befonders in Deutfehland der Fall gewefen. 

Gerade für diefe Anftalten begann das fo lange vermifste Intereffe 

Geh zu regen und es ift Pflicht jedes Freundes der Sache, diefes 

Intereffe wach zu halten und zu fördern. Nur auf diefe ·weife 

wird es möglich, die errungenen V ortheile feitzuhalten und der 

Allgemeinheit mehr und mehr zuzuführen. Ift nun die Darfteilung 

der Entwickelungsgefchichte befonders geeignet, den richtigen 

Weg auch für die Zukunft zu zeigen und giebt diefelbe gleich

zeitig auch die befte Grundlage ab für eine weitere fyltematifche 

DarftelJung unfrer heutigen Anftalten, fo hat der Verfaffer fleh 

das Studium diefer Specialgefchichte angelegen fein laffen und 

übergiebt derfelbe das Ergebnifs feiner Forfchungen hiermit den 

Gönnern und Freunden des Feuerlöfchwefens wie der Deutfehen 

Kulturgefchichte in der Hoffnung, eine nicht ganz unwillkommne 

Gabe zu bringen. Wenn auch die vorliegende Arbeit keinen 

Anfpruch erhebt auf Vollftändigkeit, fo hat fleh doch der V er

faffer bemüht, wenigftens einen Ueberblick über die wefent

lichfl:en Ercigniffe diefer Gefchichte zu geben, fodafs der Gang 

der Entwickelung im Allgemeinen zu erkennen ifl:. 

Der Verfaffer verfagt fich nicht die Bemerkung, dafs 

Herr Dr. GusTAV FREYTA(l, welcher die Abhandlung 

vor dem Druck eingefehen hat, den Ernft der Unter

fuchung und den Gewinn für die Kulturgefchichte bei

ftimmend anerkannte. 
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Derfelbe nimmt endlich Gelegenheit, allen hochgeehrten 

Staats- und Gemeindebehörden, welche ihn in fo gütiger Weife 

bei feiner Arbeit unterftützten, ebenfo den verehrten V orftänden 

von Mufeen, Bibliotheken und Vereinen, fowie allen Privat

perfoneil und lieben Freunden, die ihm bei der Sammlung des 

zerftreuten Materials behilflich waren, feinen ganz gehorfamen 

und verbindlichen Dank hiermit abzuftatten. An den geehrten 

Lefer aber richtet der V erfaffer die Bitte um nachfi.chtige Beur

theilung einer Arbeit, welcher die ernftgemeinte Abftcht zu 

Grunde lag, der Förderung des Feuerlöfchwefens fleh nützlich zu 

erweifen und diefes der Wiffenfchaft wieder um einen Schritt 

näher zu bringen. 

Zwickau, im April 1873. 

Der Verfasser. 
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EINLEITUNG. 

Die Vordeutsche Zeit und Eintheilung der 
Geschichte der Deutschen Feuerlösch

Anstalten. 

Der Kampf des Menfchen mit dem Feuer ifi ficher fo alt, 
als es menfchliche Wohnungen giebt und als das Feuer im Dienfie 
des Menfchen fieht. Schon bei den ältefien der uns bekannten 
Culturvölker, welche ihre Wohnungen in Städten zufammen
baueten, find Verheerungen der Letzteren durch Feuer vorge
kommen und man follte meinen, dafs man fchon in frühefier Zeit 
auf Mittel gefonnen habe, dem Alles bedrohenden Feinde ent
gegenzutreten. Allein dasjenige, was über die Löfchanfialten 
der alten Völker bekannt ifi, ifi der Art, dafs man annehmen 
mufs, es habe zum mindefien eine höchfi mangelhafte Einrich
tung befianden und fei es jedem Einzelnen überlaffen gewefen, 
den Kampf mit dem Feuer felbfifiändig aufzunehmen. 

Es fcheint, als wären Zufiände gewefen, wie heute noch bei 
wenig cultivirten Völkern vorhanden fein follen, die dem aus
brechenden Brande ihre Perfon und Sachen durch fehneHe Flucht 
zu entziehen fuchen, aber auf einen Kampf zur Tilgung des 
Feuers es nicht ankommen laffen und höchfiens in den zweck
lofefl:en Mafsregeln ihr Heil fuchen. 

FIEDLER, Feuerlöschwesen. 1 
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nach Chrifti Geburt in Germanien noch keine Stadt und führt 
gedachter römifcher SchriftfieBer als Grund der vereinzelten 
Bauweife der Germanen deren Furcht vor Feuersgefahr an, 
während PFALZ in feiner genannten Schrift dies beftreitet, 
vielmehr die unbegrenzte Liebe unfrer Altvordern zu perfön
licher Unbefchränktheit als die Veranlaffung zu der Bauweife 
der alten Deutfehen anficht. Während am Rhein die römifchen 
Städte Köln, Bonn, Coblenz, Mainz, W orms (um denfelben die 
heutigen Namen zu geben) und viele andere erblühten, befafsen 
die Deutfehen nur die Burgen ihrer Edeln und die königliche 
Pfalz war der erfte fefie Punkt, um welchen fich das germa
nifche Städteleben anfetzte. Der erblühende Handel trug wefent
lich zur Bildung gröfserer Städte bei und nachdem im neunten 
Jahrhundert die kaum auffproffenden Deutfehen Städte durch 
feindliche Einfalle zum gröfsten Theile wieder zerftört worden 
waren, erreichten diefelben im zwölften Jahrhundert ihre Selbft
fiändigkeit und gieichzeitig eine hohe Blüthc, fodafs im drei
zehnten Jahrhundert fchon Deutfehe Städte von bedeutender Ein
wohnerzahl befianden. Man fehätzt das damalige W orms auf 
6o,ooo, Mainz auf 90,000 und Köln fogar auf 120,000 Einwohner. 

Diefe Zeit ifi aber auch die Periode der grofsen Brände, zu 
deren Bekämpfung fo gut wie gar keine V eranfialtungen ge
troffen waren; denn, wenn das Feuer losgebrochen war, dachte 
niemand daran, folches zu löfchen, fondern man ergriff eiligfi 
die Flucht. PFALZ entwirft ein drafiifches Bild der damaligen 
Zuftände im zweiten Bande feines mehrgedachten Werkes, in
dem er fagt: 

>Bei dem vorherrfchenden Holzbau mufsten Feuersbrünfte 
in ziemlich bedrohlicher Weife auftreten. Wehe der Stadt, wenn 
unter diefen Schoppen und Lauben ein Feuer aufging und ein 
Luftzug die Flammen nach den dichtbevölkertften Vierteln hin
lenkte! BlitzfehneU fchlug die Lohe über dem dürren W andge
bälk und dem Schindeldache des Haufes zufammen, blitzfehneil 
fprang fie von dem Erker oder Ausfchufs über die enge Gaffe 
hinüber auf die andere Seite, unaufhaltfam flog fie die Häufer
reihe hinunter, umfchlang den nächfien Thurm, knickte ihn um 
und fchmolz die Glocken, mit dem fiürzenden Gebälk zugleich 
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warf fie fich auf andere Strafsen, Kirchen, in die Höfe der Rei

chen, in die Getreide[ peicher und W aarenlager, immer weiter 

und weiter eilend, bis fie endlich in einer Sackgaffe oder an der 

Stadtmauer »wendete<<, d. h. ihr Ziel fand. Niemand konnte 

daran denken zu löfchen. Wenn die Feuerglocke ertönte, fuchte 
jeder das eigene Leben und die Seinigen zu retten.» 

Das namenlofe Unglück, welches die Deutfehen Städte faft 

ohne Ausnahme heimfuchte, feheint die Veranlaffung gewefen 

zu fein dazu, dafs man fich gegen das Feuer zu rüften begann; 

denn man findet um jene Zeit die erfl:en Spuren feuerfchützender 

Mafsnahmen. An die Stelle der Burggrafen, welche die Städte 

bisher regiert hatten, traten nämlich vom zwölften Jahrhundert 

an, zuerft vereinzelt, und vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts 

an allgemein die Stadträthe. Die Stadtgemeinden waren in Pfarr

gemeinden und diefe in Burgenoffenfchaften, d. h. Verbände 

der Nachbarn zu gegenfeitiger Gewährleiftung des Befitzftandes 

und Aufrechterhaltung der Ordnung, eingetheilt. Die Stadträthe 

dehnten ihren Gefchäftskreis immer weiter aus und machten fich 

felbftftändig. Es entftand das Bürgermeifteramt. Man erkor je 

zwei Bürgermeifter, einen aus den Adeligen und einen aus den 
altfreien Pa tri eiern. Zwei Drittheile des Rathes regierten, ein 

Drittheil ruhte, fodafs jedes Rathsmitglied zwei Jahre im fitzen

den Rathe und ein Jahr im alten Rathe war. Die polizeiliche 

Gewalt war von den Burggrafen nach und nach auf die Stadt

räthe vollftändig übergegangen und die in Bezug auf die Feuer

ftcherheit der Städte erlaffenen Verfügungen ftammen aus der

felben Zeit, zu welcher die Stadträthc ins Leben traten. 

Wie fomit die Zeit um das dreizehnte Jahrhundert als der 

Uranfang des Deutfehen Feuerlöfchwefens anzufehen ift und von 

diefer Zeit an deffen Gefchichte zu datiren fein wird, fo zeigen 

ftch bei weiterer Verfolgung der Entwickelung jenes Zweiges 

der Verwaltung gewiffe natürliche Abfchnitte, die durch den 

Eintritt wefentlicher Fortfehritte auf dem Gebiete des Löfch

wefens gebildet werden. Es theilt fich mit anderen Worten diefe 

Gefchichte in beitimrote Perioden ein, deren Grenzen in Nach

ftehendem gezeichnet werden follen. 
Zuvor fei erwähnt, dafs KRüGELSTEIN in feiner Schrift: »Voll-
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fiändiges Syfiem der Feuerpolizeiwiffenfchaft, Leipzig, r8oo« im 

dritten Bande eine Gefchichte des Feuerlöfchwefens bringt und 

fagt, die Gefchichte der Feuerlöfchkunfi beruhe in Auffuchung 

der Fortfehritte und Entdeckungen und Verbefferungen des 

Feuergeräthes und zerfalle ungekünfielt in folgende Perioden: 

Erfie Periode. Von Erfindung der Spritzen bis zu der Zeit, 

da fte mit Schlangen und Windkeffeln verfehen wurden, r8o 

v. Chr. Geb. bis 1672 n. Chr. 
Zweite Periode. Von da bis zu der Zeit, da Societäten und 

Landesobrigkeiten fich der Spritzen und des Feuergeräthes kräftig 

annahmen, I 672 bis I 769, wo die Societät in Copenhagen Preise 

ausfchrieb. 
Dritte Periode. Von da bis zur neuefien Zeit. 

Wenn der V erfaffer gegenwärtiger Gefchichte zwar ebenfalls 

und ehe er von KRüGELSTEIN'S Periodicirung Kenntnifs er

langte, die Einführung der Spritze und der Schlangen als we

fentliche Fortfehritte anzuerkennen und feine Zeiteintheilung 

danach zu richten hatte, fo ift Letztere dennoch wefentlich ab

weichend von der KRüGELSTEIN'fchen und wird zu deren Be

gründung Folgendes bemerkt. Wie fchon oben hervorgehoben 
wurde, waren die Vorkehrungen gegen Feuersgefahr bei den 
Culturvölkern des Altertbums und felbfi bei den Römern fo ur

fprünglicher und unvollkommener Art, dafs fie füglieh ohne 

Schaden aus der Gefchichte des Feuerlöfchwefens weggelaffen 

werden können, zumal mit dem Untergange des römifchen Rei

ches auch die wenigen Spuren des Feuerfchutzes auf viele Jahr

hunderte hinaus wieder verloren gegangen zu fein fcheinen. 

Wenn dagegen die im 13. Jahrhundert zu findenden Anfänge 

des Feuerlöfchwefens von da an eine fietige, wenn auch Iangfarn 

fortfehreitende Entwickelung zeigen und die diefelbe bildenden 

Ereigniffe eine Kette von zufammenhängenden, auseinander folgen

den Gliedern bilden, fo erfcheint es unbedenklich, die Gefchichte des 

Feuerlöfchwefens mit derjenigen der Deutfehen Feuerlöfch-An

fialten, alfo mit dem I 3· Jahrhundert, etwa beginnen zu laffen 

und das Vorausgegangene als vorgefchichtlich in Bezug auf 
Feuerlöfchwefen zu betrachten. 
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Beginnen wir alfo unfre Gefchichte mit den ojlm Anfängen 

obrigkeitltcher FiiJforge :cur Abwmdung von Feuersgefahr in 

Dmifchland. 

vVie wir fehen werden, erfireckte fleh diefe Fürforge nicht 

blos auf die Feuerlöfchung, föndem auch auf die Feuerverhütung 

und wird es unvermeidlich fein, das letztere, fo nahe verwandte 

Gebiet bei der Gefchichtserzählung nebenbei mitunter zu berühren. 

Mehrere Jahrhunderte hindurch erfuhren die Löfch-Anfialten 

keine wefentliche V erbefferung bis zu der hz.nführung- der f!Vaffcr

künfle, wie man im Anfange die grofsen fahrbaren Feuerfpritzen 

nannte, deren erfte in Deutfehland nach den übereinfiimmenden 

Berichten der Gefchichtfchreiber im Jahre I 5 I 8 in Augsburg an

gefchafft worden ifi. Mit der Einführung der Wafferkünfi:e war 

einer neuen Zeit das Thor geöffnet und fchliefsen wir mit ihr 

den erfien Zeitabfchnitt, gleichzeitig den zweiten damit begin

nend. Es ifi hiermit wenigftens fachlich eine Grenze gefunden, 

während die zeitliche Grenze keine bcfi:immte ifi, da viele Städte 

dicfe Verbefferung erfi hundert und noch mehr Jahre nach die

fem erfi:en Vorkommen der Feuerfpritze einführten und in den 

Urzuft-änden des erften Zeitabfchnittes verharrten. 

Eine weitere wefentliche Verbefferung erfuhren die Löfch

Anfta]ten durch die um das Jahr 1672 in Amfterdam gemachte 

Erfindung der Schläuche oder Sclt!angm und .Zubring-er, die als

bald um das Ende des I 7. Jahrhunderts Eingang 111 Deutfch

land fanden. 
Mit diefern Zeitpunkte beginnt abermals em neuer Auf

fchwung des Löfchwefens und können wir denfelben mit Recht 

als die Grenze des zweiten und dritten Zeitabfchnittes annehmen. 

Der wefentlichfie Fortfehritt blieb jedoch der neueren Zeit 

vorbehalten, es war dies die Bildung militärijclz organifirtcr 

Feuerwehren, welche in den vierziger und fünfziger Jahren diefes 

Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Wir fchliefsen daher den 

dritten Zeitabfchnitt mit der Zeit, die jener Neubildung unmittel

bar vorausging und beginnen mit Letzterer den vierten Zeitab

fchnitt, welchen wir bis auf dze neuejle Zeit fortführen werden. 

Zufammengefafft geftaltet fich hiernach die Gefchichte der 

Deutfehen Feuerlöfch-Anftalten folgendermafsen: 
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Etjlt?r Zt?itab.fchnitt. Von den eril:en Anfangen obrigkeit
licher Fürforge zur Abwendung von Feuersgefahr bis zur Ein
führung der W afferkünfte. 

Vom 13. Jahrhundert bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. 
Zwt?itt?r Zt?itaijchnitt. Von der Einführung der Waffer

künftc bis zur Erfindung der Schlangen und Zubringer. 
Vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 

17. Jahrhunderts. 
Dritter Zeitaijchttitt. Von der Erfindung der Schlangen 

und Zubringer bis zur Bildung militärifch organifirter Fehler
wehren. 

Vom Ausgang des I 7. Jahrhunderts bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts. 

Vierter Zcitaijc!mitt. Von der Bildung militärifch organi-
1irter Feuerwehren bis in die neuefte Zeit. 

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute. 
Vorftehcnde Eintheilung bezieht fich nur auf die Gefchichtc 

der Feuer-Löfchan/lalten, während diefelbe für die Gefchichte 
der Feuer-Rettungsanßalten nicht geeignet ift und es wird aus 
fpäter zu entwickelnden Gründen die Darftellung der Letzteren 
getrennt von derjenigen der Erfteren gehalten werden. 

Gehen wir nun über zur Gifchic!ttt? dt?r Deutfehen Feuerlijch
Atijlalten und zwar zu deren Jugendzeit. 



ERSTER ZEITABSCHNITT. 

Die älteften Zeugniffe der von den Deutfehen Stadtbehörden 
zur Bekämpfung des Feuers ergriffenen Mafsnahmen find in den 
Stadtrechten und Statuten des 13. und 14. Jahrhunderts zu 
finden und es enthalten diefelben vereinzelte Heftimmungen da
rüber, wie sich bei ausbrechendem Feuer verhalten und der 
Weiterverbreitung deffelben gesteuert werden follte. 

Eine Gleichmäfsigkeit der Beftimmungen, wie dies fpäter zu 
beobachten ift, war in diefer Zeit noch nicht. An jenem Orte 
legte man auf die eine, an diefem auf die andere Vorfchrift be
fonderes Gewicht. Hier fehrieb man die Abstellung feuergefahr
lieber Bauart vor, dort beftimmte man gewiffe Leute zum Her
beifchaffen des zum Löschen nöthigen Waffers, an anderen 
Orten wiederum, und dies war bei der Mehrzahl der Fall, 
erachtete man das fehneile Herbeirufen von Hilfe, das fogenannte 
Befchreien des Feuers für das Wichtigfte und befchränkte fich 
auf eine Strafandrohung für den Fall der Unterlaffung. Weitere 
Vorfchriften gab's nicht. Wir erfehen hieraus, dafs das Löfch
wefen um diefe Zeiten fich in der erften Jugend befand und 
mögen einige Beifpiele das Gefagte erläutern. Eine der älteften, 
dem Verfaffer bekannt gewordenen diesfallfigen Vorfchriften war 
das Verbot der die Weiterverbreitung des Feuers begünftigenden 



10 -

Schindeldächer. In Rotenburg gefchah dies bereits, wie PFALZ 

mittheilt, im Anfange des 13. Jahrhunderts, indem die Einführung 
der Ziegeldächer angeordnet wurde. Eine, ebenfalls unter die 
älteften bekannten feuerpolizeilichen Beftimmungen gehörige 
Vorfchrift war die, dafs die Träger verpflichtet waren, bei ent
ftehendem Feuer Waffer zuzutragen. So wurde den Wein- und 
fonftigen Trägern der Stadt Augsburg durch das dafige Stadt

buch vom Jahre 1276 gegen Zuficherung von Steuerfreiheit diefe 
Pflicht auferlegt, indem es darin hiefs: 

>>ouch habent die wintrager unde alle trager daz 
reht daz fi ane ftiure fint. Unde darumbe fuln {i fin 
allefampt fua fiwer uzgat unde fuln wazzer zutragen 
one Ion. Unde fua ir der vogt oder fme botten da 
miffeten, fwelhes man da miffet, der ift dem vogte 
fchuldic finef fchillinge phenninge. "*) 

So enthielt auch der Erfurter Zuchtbrief vom Jahre 135 I 
diefelbe Beftimmung, indem den Trägern diefe Verpflichtung bei 
Vermeidung achttägiger Stadtvenveifung oder Gefängnifsftrafe 
auferlegt wurde. Die letztere Urkunde, welche allerdings auch 
fchon aus einer über die erften Anfange des Löfchwefens hinaus 
liegenden Zeit ftammt, war übrigens fchon ausführlicher in Bezug 
auf F euerpolizeivorfchriften. Sie enthielt deren hinfichtlieh der 

Feuerverhütung wie der Feuerlöfchung. So follten Feuerungs
anlagen nicht in Kammern und Lauben geduldet werden, Nie
mand fich dem Abbrechen feines Haufes widerfetzen, wenn der 
Rath dies anordnete, um das Fortpflanzen des Feuers zu hindern. 

Auch Leitern und Eimer follte jeder Bürger haben. Zum Feuer 
follte Niemand aufser dem Rath geritten kommen und wer nichts 
mitbrachte, womit er löschen konnte, follte ganz wegbleiben. 

Während, wie gefagt, anfänglich die auf die Feuersgefahr 
bezüglichen Verhaltungsbefehle fleh vereinzelt in den Stadt

rechten vorfinden, deren Inhalt verfchiedene Zweige des bürger
lichen Lebens betrafen, finden wir fpäter in den Feuerordnungen, 

deren es fchon im 14. Jahrhundert gab, die zur Begegnung von 
Feuersgefahr gegebenen Vorfchriften zu einem Ganzen vereinigt 

'-*) Cf. art. XVII. § 6 der 11eyer'fchen Ausg. 
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und es zeigt fich in denfelben das Befl:reben, der Entfl:ehung 
von Feuersbrünften durch Vorbeugungsmafsregeln zu begegnen, 
nicht minder das zur Löfchung und Dämpfung eines ausge
brochenen Brandes Erforderliche möglichfl: vorzubereiten. Welche 
Deutfehe Feuerordnung die ältefi:e fei, ifi: wohl noch nicht fefl:
gefl:ellt. Einige hielten die Feuerordnung der Stadt Frank
furt a.M. vom Jahre 1439 für die ältefi:e, Andere, z. B. HCLLMANN, 
nehmen an, dafs Zürich und Wien, letzteres in der Urkunde 
Rudolfs I., Herzogs von Oefi:ereich vom Jahre 1278, die ältefi:en 
Feuerordnungen aufzuweifen hätten. Jeden Falls dürfte nur die 
eingehendfl:e Prüfung der in den Stadtarchiven unfrer alten 
Städte enthaltenen Urkunden hierüber fiebere Auskunft geben, 
wenn überhaupt dies fefhufl:ellen nöthig fein follte. Man würde 
ficher hierbei fehr bald auf kritifche Bedenken ftofsen, da die 
Grenze zwifchen vereinzelten V orfchriften der Stadtrechte und 
Feuerordnungen fehr fehwer zu ziehen ifl: und man in Zweifel 
gerathen wird, ob man einer Vereinigung mehrerer folcher Ein
zelvorfchriften den Namen einer Feuerordnung geben foll oder 
nicht. So findet fleh beifpielsweife im codex fl:atutarum Zwic
cavienfmm vom Jahre I 348, welcher die rechtlichen, gewerb
lichen, polizeilichen und fonfi:igen Beziehungen der Zwickauer 
Bürger ordnet, pag. 34, ohne Zufammenhang mit den voraus
gehenden und nachfolgenden Beftimmungen eine F euersnoth
ordnung, welche fo kurz gehalten ift, dafs fie fich in Bezug auf 
den Umfang von den Einzelvorfchriften des Erfurter Zuchtbriefes 
wenig unterfcheidet und man in Zweifel geräth, ob man ein 
Statut vor fleh hat, das Anfpruch auf den Namen Feuerordnung 
zu machen hat, zumal die Ueberfchrift: »Fewersnothordnung« 
offenbar aus einer fpäteren Zeit ftammt, als der Text derselben. 
Jeden Falls kommt aber auf den Namen auch nicht viel an, 
vielmehr ifi: der Inhalt dasjenige, was uns Intereffe gewährt und 
uns einen Anhalt giebt für Beurtheilung des Standes des Feuer
löfchwefens um jene Zeiten. 

Die zuletzt angezogene Urkunde ifl: übrigens keine der un
wichtigfi:en für die Entwickelungsgefchichte des Feuerlöfchwefens, 
infofern diefelbe fchon eine ausführlichere Auskunft über den 
Stand des Feuerfchutzes inmitten des 14· Jahrhunderts giebt. 
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Wir fehen daraus, dafs die Bewohner des Kirchfpiels, in welchem 
ein Brand ausbrach, zu ihrem, dem Kirchfpiel vorfl:ehenden 
Hauptmanne eilen und an Geräthen Aexte, Zuber, Gelten und 
Schöpfkellen mitbringen follten und dafs fie des Hauptmanns 
Anordnungen beim Löfchen unbedingten Gehorfam leifl:en 
mufsten, während die Hauptleute der vom Feuer unberührten 
Kirchfpiele mit foviel Leuten, als fie hierzu für nöthig hielten, 
die Stadtthore zu befetzen hatten. Letztere Mafsregel findet 
fich fpäter fafl: in allen Feuerordnungen vor und hatte diefelbe 
ihren Grund darin, dafs man bei aufgehendem Feuer zu jenen 
Zeiten vor Allem den Verdacht hegte, dafs ein äufserer Feind 
daffelbe entweder angelegt habe oder doch zu einem Hand
fi:reiche benutzen werde. Möglicher Weife f perrte man aber 
auch die Stadtthore, um das Zufl:römen unnützen Volkes zum 
Feuer und die damit verbundene Dieberei zu verhindern. Be
merkenswerth find ferner in diefer Feuersnothordnung die 
Beftimmungen, dafs niemand zum Feuer laufen foll, wer nicht 
mit helfen will und dafs man dem Befitzer eines zur Dämpfung 
des Brandes niedergeriffenen Haufes, wenn durch das Einreifsen 
das Feuer aufgehalten wurde, das Zimmerholz zum Neubau aus 
Stadtmitteln gewährte. Den Wortlaut diefer, nicht blos für den 
Fachmann, fondem allgemein intereffanten Urkunde läfst der 
V erfaffer im Anhang folgen. 

Viel ausführlicher als die Zwickauer Feuersnothordnung ift 
bereits die Feuerordnung der Stadt Erfurt vom Jahre 1429, eine 
der ältefl:en, die dem Verfaffer bekannt geworden fmd, deren 
Original im König!. Preufsifchen Staatsarchiv zu Magdeburg auf
bewahrt ifl: und welche beftimmt, dafs die Feuermeifter beim 
Feuer den Befehl über die befoldete Löfch- und Arbeitsmann
fehaft führen und ihnen unbedingter Gehorfam geleiftet werden 
fall, dafs die Mannfchaften Aexte, Eimer und Schuffen mit zur 
Stelle bringen, die Hauptleute in den Kirchfpielen auf Feuer
haken, Eimer und Leitern fehen und Feuerfchau halten fallen. 
In den Privathäufern follten ebenfalls Leitern, Kloben und Eimer 
vorhanden fein, der Stadthauptmann aber follte zum Feuer ge
ritten kommen und das ausführen, was ihm die Herren (vom 
Rath) heifsen. 
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Die übrigen Beftimmungen beziehen fich theils auf Feuer

verhütungsmafsregeln, theils auf die Wehrhaftmachung der 

Bürger. Es ifi: jedoch fchon in diefer Ordnung der Feuerhulde 

gedacht, welche alljährlich ftattfand und bei welcher die Beftim

mungen der Feuerordnung eingeschärft wurden. 

Der Wortlaut jener alten Urkunde ift ebenfalls im Anhange 

für Diejenigen, welche ein Intereffe daran haben, im Urtext mit
getheilt. 

In jeder Stadt entwickelte fich, wie es fcheint, das Feuer

löfchwefen aus lieh felbft und daher kam es, dafs zu ein und 

derfelben Zeit in der einen Stadt, die vielleicht viel traurige Er

fahrungen gemacht hatte, fehr umfaffende Anordnungen in Bezug 

auf die Feuersgefahr befi:anden, während in der andern, vielleicht 

benachbarten Stadt noch die Uranfange des Feuerfchutzes beob

achtet werden konnten. Während, wie wir fahen, z. B. Erfurt, 

Frankfurt, Nürnberg und andere Städte in der erften Hälfte des 

15. Jahrhunderts bereits ausführliche Feuerordnungen befafsen, 

zeigten fich wiederum in anderen, mindefi:ens ebenfo alten 

Städten um diefelbe Zeit die erften Spuren einer beginnenden 

Fürforge gegen die Feuersgefahr. So rührt die ältefi:e bekannte 

obrigkeitliche Verordnung der Stadt Cöln in gedachter Hinficht 

aus dem Jahre 1403 her, befi:ehend in einer vom Rathe publi

cirten Morgenfprache wan dem vuyre«, welche alle halben 

Jahre eingefchärft wurde. So zeigt die Gefchichte der Stadt 

Augsburg, dafs feit dem Jahre 1276, aus welchem die ältefte 

bekannte Anordnung herrührte, bis zum Ausgange des 14. Jahr

hunderts fo gut wie keine Fortfehritte gefchahen. Denn auch 

um diefe Zeit waren die Löfchanfi:alten Augsburgs noch im 

Urzufi:ande und nur foviel ifi: zu erfehen, dafs hölzerne und 

lederne Waffereimer, die in den zahlreichen Bädern der Stadt, 

und Feuerleitern, welche in den Baugewölben aufbewahrt 

wurden, die einzigen Mittel zum Löfchen der fehr häufig vor

kommenden Feuersbrünfte waren, während die erfi:e obrigkeit

liche Feuerordnung Augsburgs erft aus dem Jahre 1593 fi:ammt, 

alfo aus einer Zeit, wo fchon längfi: die W afferkünfte eingeführt 

waren. So erhielt Bremen erft im Anfange des 15. Jahrhunderts 

die erfi:e obrigkeitliche Anordnung in Bezug auf Feuerlöfchung. 
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Im Statut 42 der gedachten Stadt vom Jahre 1433 findet Geh 
nämlich folgende Vorfchrift, die bis jetzt als die ältefte diefer 
Art in Bremen angefehen worden ift: 

• Wenn Jemandes, er fei Mann oder Frau, Haus zu 
brennen in Brand geräth, fo foll derjenige, der darin 
wohnt, fobald es entdeckt wird, um Hülfe rufen, oder 
Lärmen machen. Thut er es nicht, fo foll er der Stadt 
drei Mark Strafe geben.« 

Die Vorfchrift des Hilferufens, Feuerfchreiens oder Be
fchreiens, wie es oft genannt wird, ifl: übrigens eine derjenigen, 
welcher man in den älteften Urkunden der Städte am häufigfl:en 
begegnet und faft in allen Feuerordnungen der erften Periode 
ift diefelbe, unter Androhung mehr oder minder ftrenger Strafen 
für den Unterlaffungsfall, enthalten. Man hat alfo fchon in jenen 
Zeiten den heute noch als den oberften Satz aller Löfchregeln 
anerkannten Erfahrungsfatz gekannt, dafs dem im Entftehen be
griffenen Feuer noch am heften beizukommen und fehneile Hilfe 
nicht blos doppelte, fondem die einzig richtige fei. 

Jedenfalls war diefe Anordnung eine fehr gefunde und viel 
vernünftigere als die, fich ebenfalls in den älteften Feuerord
nungen oft vorfindende Beftimmung, dafs Derjenige Strafe 
erleiden follte, bei dem ein Feuer auskam, gleichviel ob mit 
oder ohne fein V erfchulden. Denn die Furcht vor Strafe ver
führte zur Verheimlichung des ausgebrochenen Brandes und 
verfchlimmerte die Gefahr. 

Dafs im Anfange des I 5. Jahrhunderts fchon fehr ausführ
liche Beftimmungen in einzelnen Städten getroffen waren, das 
zeigt namentlich die Feuerordnung der Stadt Frankfurt a. M. 
vom Jahre 1439, welche bereits die zur Verfügung ftehenden 
Kräfte zu befl:immten Dienftleiftungen vertheilte und fomit dem 
Grundfatze der Arbeitstheilung Rechnung trug, hierdurch aber 
auch möglichfl:e Ordnung auf dem Brandplatze zu fchaffen 
fuchte. Verhältnifsmäfsig am weiteften war man in Mitte des 

r 5· Jahrhunderts in Nürnberg, das fich überhaupt durch feine 
Verwaltung von frühefter Zeit an ausgezeichnet zu haben 
fcheint. Faffen wir daher die Feuerlöfchanftalten diefer Stadt 
als ein Mufl:er damaliger Zeit etwas näher in's Auge. 
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Wie -aus ENDRES TUCHERS Baumeifterbuch der Stadt Nürn

berg aus den Jahren 1464-1475, herausgegeben von Dr. MAT

TRIAS LEXER, Stuttgart, 1862 zu erfehen ift, waren zu gedachter 

Zeit in Nürnberg fehr ausführliche und zweckmäfsige Anord

nungen vorhanden, fodafs in der Einleitung des Dr. VON WEECH 

zu gedachtem Buche gefagt werden konnte: 

.... • Wir treffen fystematifch durchgeführte Anordnungen, die 

es erklärlich machen, dafs von dem alten Nürnberg verhältnifs

mäfsig fo viel erhalten ift, während fo manche andere Städte 

durch Brand faft alle Erinnerungen an frühere Jahrhunderte ver

loren haben.« 
Wir fehen, dafs für den Fall einer Feuersbrunft ein Schaffer 

oder Anfchicker beftellt war, welcher die Löfchanftalten leitete, 

lieh felbft fofort einftellen und den Leuten weifen mufste, wo 

Leitern, Hacken, Feuerfchaffen, Eimer und Spritzen zu finden 

waren. Auch follte er gütliche Anweifung zum Retten thun. 

Er hatte für gute Aufbewahrung und Inftandhaltung der Ge

räthe zu forgen und alles für den Fall eines Brandes bereit zu 

halten. 
Es war nicht blos für die gehörige Anzahl von ledernen 

Eimern, fondem auch für Feuerfehaffen geforgt, die in den fechs 

Schaffhütten der Stadt vertheilt waren und an deren Stelle im 

Jahre 1475 Karren mit darauf befeftigten Wafferfaffern traten. 

Zu jedem der Aufbewahrungsorte waren je zwei Kärrner beftellt, 

welche die Schlüffe! dazu befafsen und mit ihren Pferden die 

Karren zum Feuer fahren mufsten. An vielen Häufern waren 

Feuerleitern und Feuerhaken angebracht und an den Eckhäufern 

waren auf Befehl des Raths grofse Laternen befeftigt, die bei 

nächtlichem Feuerlärm fofort angezündet werden mufsten. 

Nachdem die Stadt im Jahre 1449 in acht Theile getheilt 

worden war, wurden jedem Theile zwei Viertelsmeifter vorge

fetzt, deren jedem fünfzehn lederne Eimer und zwei grofse 

meffingene Spritzen gegeben wurden, damit fie folche zu dem 

Feuer bringen und damit Rettung thun follten. 

Dafs man in Nürnberg um jene Zeit fchon Spritzen zum 

Feuertöfchen anwendete, geht nicht blos aus· dem foeben Mit

getheilten, fondem auch aus einer Nachricht hervor, wonach 
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Frankfurt a. M. im Jahre 1439 m Nürnberg die erfl:en Spritzen 
beftellte. Es wird behauptet, dafs Nürnberg diejenige Stadt 
Deutfehlands gewefen fei, in der zuerft zum Feuerlöfchen 
Spritzen angewendet worden feien. Doch waren dies nur 
Handfpritzen, wie aus dem dafür gezahlten Preife hervorgeht. 
Es koftete nämlich eine folche Spritze nur »acht Pfunt alt< 
während ein Eimer »Vier ein halb Pfunt alt< koftete, wie die 
alten Rechnungen ausweifen. 

Das Hauptzeughaus der Löfchanftalten feheint die »Peunt« 
d. i. der Bauhof gewefen zu fein, denn diefelbe wird wiederholt 
als der Aufbewahrungsort der communlichen Feuergeräthe 
genannt; doch auch der Zeugmeifter, der Burggraf und die 
Kirchenmeifter mufsten Geräthe halten, ebenfo die fpäter ein
gefetzten Feuermeifter, ingleichen die Thorfperrer und die 
Müller. Alle Vierteljahre wurde das Geräth revidirt. Was die 
Bedienung der Geräthe anbelangt, fo waren vor Allem die Bau
gewerke zum Löfchdienft verpflichtet und in deren Artikeln 
hiefs es: die zimmermeifter, die zu dem fewer genommen 
werden, fullen fweren, wenn ein fewer aufskomme, das dann 
ein jeglicher mit feiner Axt und peihellen zu dem fewer kome 
und mit allem feinem vermügen darzu helf und thue nach 
eines burgermeifters, vierteilmeifters oder nach der oberften 
haubtleut rat und haifsen. und wenn fie alfo arbeitten, fo foll 
man ine ir arbeit voll Ionen nach ratt der lofunger. 

Was den Antheil der »Laden< bei Feuersbrünften an den 
Löfcharbeiten anbelangt, fo giebt hierüber das im Königlichen 
Baierifchen Staatsarchiv aufbewahrte Aemterbuch der Jahre I 424 
bis 1430 Auskunft, in welchem Folgendes feitgefetzt ist: item 
wenn feur auz kumbt, das fie dartzu kurneu und arbeitten, 
retten und helfen zu lefchen, fo fie beft mügen getreuliehen 
geverde. 

Es findet fich endlich in dem Lof ungsbuche vom Jahre 
1458, welches ebenfalls im König!. Archiv zu Nürnberg auf
bewahrt ift und eine Aufzeichnung aller Vorgänge enthält, wo
durch die Finanzen der Stadt berührt wurden, fQlgende Beftim
mung über Feuersbrünfte: wenn ein prunft oder feur in der 
ftat aufgeet und man an flecht, welcher gefworner feuermeifter 
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unter fieinmetzen und zimmerleuten dartzu kumbt, als fie dann 

pflichtig feyn, der ydem gibt man 12 pf. und haben fie dann 

gefellen oder knecht mit in dabey, der yedem gibt man 6 pf. 

heifi man fie dann von rats wegen uber nacht dabei beleihen, 

fo gibt man in noch alsvil. desgeleichen den meifiern der 

bader, die dartzu komen, ir ydem 12 pf. den padknechten ydem 

6 pf. fur ein fchaf 2 pf. oder 5 hlr. fur ein feheilein I pf oder 

3 hlr. darnach fie gewefi find. desgeleichen auch den putt

nern, darnach fie dann neue oder alte schaf dargeben haben. 

item dem, der das erfie fuder waffers dartzu bringt, gibt man 

4 pfunt alt, dem andern 6o pf., dem dritten 30 pf. 

Das vollfiändigfie Bild der Feuerlöfch-Anfialten des alten 

Nürnberg erhalten wir jedoch aus einer Ordnung vom Jahre 

1449, welche in TUCHER's Werk als Anhang unter dem Titel 

,,fewerpüchel« beigefügt ifi und deren vollfiändige Ueberfchrift 

lautet: nota ein ordnung und gefchick ob fewer hie in der stat 

aussköme, wer dartzu lauffen oder mit was zeug ein yeder, der 

dartzu geordnet wirt, kumen, und wie es damit gehalten wer

den fol. 
Der Inhalt deffelben, um folchen in möglichfier Kürze wie

derzugeben, ift etwa folgender: 
Ein ausbrechendes Feuer ift von den Wächtern den Haupt

leuten zu melden, welche :lieh zum Brandorte zu begeben und 

dort das Nöthige »anzufchicken« haben. 

Befiimmte Claffen der Einwohner, die ihre Geräthe mit zur 

Brandftelle zu bringen haben, find zum Löfchen, andere zur 

Wafferzufuhr verordnet. 
Für Herbeifchaffung der communlichen Geräthe, worunter 

auch meffingene (Hand-) Spritzen genannt werden, und der 

Waffergefafse hat der Anfchicker zu forgen. Geräthe und Ge

fafse fmd in der Stadt vertheilt. 
Das Waffer wird nach dem Brandorte geleitet. Die Thore 

werden von Bewaffneten befetzt. Die Bürgerfchützen und die 

Söldner farnmein fich. 
Für den Fall eines zweiten Feuers ftehen Referven zur 

Verfügung. Die Löfcharbeit wird bezahlt, befondere Thätigkeit 

überdies belohnt. 
FIEDLER, Feuerlöschwesen. 2 
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Dies ifl: der wefentlichfl:e Inhalt des >)Fewerpüchels•. 
Auch an andern Orten, z. B. in Lübeck, deffen Feuerord

nung vom Jahre 1461 dem Verfaffer vorlag und deffen Einrich
tungen hieraus zu erfehen fmd, befl:anden fchon zeitig fehr aus
führliche Befl:immungen, welche fich auf die zeitige Kundmachung 
eines ausgebrochenen Feuers, auf die fehneUe Tilgung durch 
befl:immte Löfchmannfchaften, insbefondere durch die Träger 
und Bierfpünder bezogen und hauptfächlich die Freihaltung der 
Brandfl:elle von neugierigen Nichtsthuern bezweckten. 

Während man auf diefe Weife bemüht war, durch umfich
tige Anordnungen die Löfchanfl:alten zu regeln, dachte man 
vereinzelt auch fchon daran, die Löschgeräthe zu vervoll
kommnen. In der erfl:en Periode waren die Eimer und dann die 
Handfpritzen die einzigen Geräthe, mittels deren man Waffer 
auf die brennenden Gebäudetheiie brachte. Diejenigen, die 
diefes Gefchäft zu beforgen hatten, mufsten fich felbfl:verfl:ändlich 
dem Feuer möglichfl: nähern, was bei heftiger Gluth unmöglich 
war, fodafs bei dem Umfichgreifen eines Feuers die Ausficht auf 
deffen Löfchung immer fchwächer wurde. Nur durch Einreifsen 
und Benetzen der Nachbargebäude war auf einigen Erfolg noch 
zu rechnen. 

Es war daher das Befl:reben fehr erklärlich, Mafchinen zu 
erfinden, mittels deren das W affer auf gröfsere Entfernungen in 
das Feuer geleitet oder gegoffen werden konnte. Es ifl: in diefer 
Hinficht aus jener Zeit eines folchen Verfuchs zu gedenken, 
welcher in einer, in der Univerfltätsbibliothek zu Leipzig aufbe
wahrten Erfurter Handfchrift befchrieben ifl:, die den Schriftzügen 
nach in den Anfang des 15. Jahrhunderts, der Abfaffung 
nach in das Ende des 14· Jahrhunderts fällt und wörtlich von 
DR. LEYSER im Bericht der deutfchen Gefellfchaft zu Leipzig 
vom Jahre 1838 mitgetheilt worden ifl:. Der Inhalt ifl: folgender: 

In einem Vorfehlage zu einer Feuerordnung der Stadt Er
furt, welcher mit den Worten beginnt: »In des almechtigen 
gotes namen. amen. Hir hebit fich an eyn buchelin daz da 
rad gebit wedder den yemerlichen brand der gebuwede den dy 
lute alle czijt vorchten«, ifl: ein Geräthe befchrieben, welches 
durch eine Art Eimerwerk das Waffer von unten nach oben 
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fchafft und dort mittels einer kupfernen Rinne ins Feuer giefst, 

vom Verfaffer jenes Vorfchlages aber »der Feuerbaum« genannt 

wird. Laffen wir den Urtext diefer Befchreibung der Kürze 

halber folgen. Er lautet: "czu dem erfien male fal man 
machen furboume. dy da driszig edder virczich fufze langh 

syn. dy man uf richten moge kegen eyn hus. das da bornet 

vor mitte1ft vir mannen adder mer noch der formen alfo hir 

vor gemalt fieit. obene an deme boume sal fyn evn rynne 

funfczen adder czwenczich fufze langh beflagen mit copper

bleche adder fal fin aller dinge von copper gemacht. das fi 

nicht fchire vorborneu moge. by der rynnen an dem boume 

fallen fyn vir cloyben oder mer mit ftrengen. dar man an 

gebinden moge eymere adder keszele. an den rynnen ·rollen 

fyn yfern haken alfo gemachet. das fy fleh dy eymere in 

dy rynnen gyfzen gerade aller dinge, alfo dy karthufer ore 

hornen plegen fzu machende. der furboume fal man denne 

gnugh keghen eyn iclich hus das da bernet uffrichten alfo das 

dy rynnen geyn in dy venftere des hufes vnder deme dache 

and dy lute fieyn vnder vorfchermen. fo mag en das vur 

wenig fchaden vnd czien wafzer in dy rynnen. vnd dy loiben 

traghen das wafzer obir al das fur. wanne dan das fur un

dene vorlefchet wert fo mag is obene nicht gebornen. Is 

ymant hir wedder vnd fprechet. er man de furboume an ge

ftellet. fo ifi das hus vorbrand. da antwerte ich czu. wert 

das vorfumet an eyme hus fo kommet man noch den andern 

hufern dy dar vmme fteit czu hulfe vnd ift vel beffer denne 

mit furhaken neder geczogen.« 
Man fleht, dafs der unbekannte Verfaffer jener Beschreibung 

von dem Feuerbaum fich eine grofse Wirkung verfpricht und 

deffen Anwendung zum mindeften für beffer hält als das Ein

reifsen mit Feuerhaken. Ob dem gemachten Vorfehlage aber 

j ernals nachgegangen~ worden ift, ift leider nicht zu ermitteln. 

In den Erfurter Feuerordnungen fpäterer Jahre findet fleh zwar 

der Feuerbaum unter den Löfchgeräthfchaften aufgeführt, doch 

offenbar in der Bedeutung einer Vorrichtung zum Auftauen 

Riefsenden W affers, alfo gleichbedeutend mit Schutzbret. 

2* 
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Was nun die weitere Entwickelung des Feuerlöfchwefens in 
Deutfehland im Allgemeinen anbelangt, fo war diefelbe keines
wegs eine gleichmäfsige und in vielen Gemeinden that man im 
rs. und !6. Jahrhundert fo gut wie gar nichts, ja es giebt deren, 
die erft am Ende des 17. Jahrhunderts an die Aufftellung einer 
Feuerlöfchordnung dachten. Wie noch heute herrfchte an vielen 
Orten eine vollftändige Gleichgiltigkeit gegen jede Verbefferung 
der Feueranftalten, eine Sorglofigkeit, aus welcher man erft 
durch verheerende Brände fich auffehrecken liefs. Recht 
deutlich erfehen wir dies aus einer alten Urkunde vom Jahre 
I 543· Sie rührt von einem gewiffen THOMAS FLEISSMANN, 
einem Stadtfehreiber zu Neuenmarkt in Baiern her und enthält 
Vorfehläge zur Aufftellung von Feuerordnungen, an welchen 
noch Mangel war. In der an den Pfalzgrafen bei Rhein ge
richteten Vorrede beklagt der Verfaffer, dafs in der Pfalz foviel 
Ortfchaften durch Feuer zerftört worden feien und keine An
ftalten vorhanden wären und fagt unter Anderm: 

»So befind fich aber, wie ich bericht, gehört, und zum 
Theil felbft gefehen, dafs, wo ein Feuer in einem Flecken aus
kommt, fo wartet ein jeder Efel feiner Haut, da ift keine Ord
nung, fchafft und ermahnt Niemand das Volk zur Rettung und 
Hilfe, fo kommt fonft für fich felbst auch Niemand gern 
hinan u. f. w. 

Es würde zu weit führen, den ganzen Inhalt des gewifs 
gut gemeinten und durchaus praktifchen V orfchlages hier wie
derzugeben. Im W efentlichen enthält er diefelben Beftimmungen, 
die fich in den befferen Feuerordnungen jener Zeit vorfinden 
und fehlt es nicht an eindringlichen Ermahnungen, die gewifs 
auch nicht überflüffig waren, darum auch FLEISSMANN feinen 
Vorfehlag mit der Mahnung fehliefst: 

Vigilate et orate, quia nescitis diem neque horam, qua 
dominus vefter venturus sit. (Wachet und betet, weil ihr 
nicht wiffet den Tag noch die Stunde, zu der euer Herr 
kommen wird.) 

Zu der Sorglofigkeit kam aber noch ein andrer Grund 
hinzu, aus welchem die Entwickelung des Feuerlöfchwefens nur 
langfam von Statten ging. Es lag derfelbe in der Annahme, 
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dafs jede Feuersbrunft eine gerechte Strafe der erzürnten Gott
heit für die Sünden der Menfchheit und fomit unabwendbar fei. 
Dafs diefer fataliftifche Glaube fehr verbreitet gewefen fei, blickt 
durch viele Feuerordnungen jener Zeit hindurch und es geben 
die letzteren demfelben infofern Nahrung, als fie möglichft grell 
das Feuer als die Zuchtruthe in der Hand Gottes hinftellen. 
Fleifsiges Beten und frommes Leben werden als F euerver
hütungsmittel empfohlen, ja es fehlt nicht an Hinweifen auf das 
ewige Feuer der Verdammnifs, fodafs die Feuerordnung gleich
zeitig zum Lehrbuch der Moral wird. In einer Feuerordnung 
einer gröfseren Stadt Mitteldeutfchlands vom Jahre 1617 ermahnt 
der Rath die Bürger zu einem frommen Lebenswandel, damit, 
wenn der Höchftmächtigfte gerechteile Richter zu feiner Aller
herrlichften Majeftätifchen Wiederkunft Himmel und Erden mit 
Feuer anzünden wird, ihnen das Feuer der Rache und ewigen 
Strafe, das fehreckliehe und ungeheure unerträgliche Feuer, das 
Feuer des Verderbens, welches nimmermehr gelöfcht noch ge
dämpft werden könne, nicht zum wohlverdienten Lohn . ver
bleiben möchte. 

In einer andern Feuerordnung einer fachfifchen Stadt ift im 
Eingange einer ftattgehabten Feuersbrunft gedacht, da der all
gewaltige Gott mit Anzündung vom Himmel und Einäfcherung 
von acht Scheunen ein erfchreckliches Zornfeuer und Warnungs
zeichen aufgefleckt 

In einer dritten Feuerordnung, um hiermit die Beif piele zu 
fchliefsen, wird, um den durch Sünden erzürnten Gott zu ver
föhnen, anermahnt, um Abwendung von Feuersgefahr fleifsig zu 
beten, und für den Fall, dafs aus Gottes gerechtem Zorn und 
Verhängnifs über allen angewendeten Fleifs und gebrauchte 
menfchliche Vorfichtigkeit dennoch ein Feuer entftehen follte, 
werden gewiffe Anordnungen ertheilt. 

Dafs die Ueberzeugung von der Unabwendbarkeit des 
Feuers und von der Vergeblichkeit aller dagegen zu ergreifen
den Mafsregeln, die hierdurch bei Vielen hervorgerufen wurde, 
der Entwickelung des Feuerlöfchwefens nicht förderlich fein 
konnte, leuchtet ein. Ja es konnte fehr leicht der Glaube ent-
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ftehen, dafs es geradezu eine Sünde fei, fich dem von der Gott
heit beftimmten Gefchick widerfetzen zu wollen. 

Einen wohlthuenden Eindruck, gegenüber diefen finftern, 
mit unfern Anfchauungen von der Weisheit und Güte einer all
erhaltenden Gottheit in grellem Widerfpruche flehenden Anflehten 
bringen diejenigen alten Feuerordnungen hervor, die in vedl:än
diger, aufklärender Weife dem falfchen Glauben zu begegnen 
fuchen, wie beifpielsweife die Feuerordnung der Stadt Freiberg 
vom Jahre r 5 56, deren Eingang dahin lautet: Obwohl in der 
heiligen Schrift Meldung gefchähe, dafs aller menfchliche Fleifs 
vergeblich und umfonft angewendet fei, wo Gott nicht felbft 
Schutzherr und Behüter fei, fo fei dies doch nicht fo zu ver
ftehen, dafs darum Jedermann forglos fein, oder der Obrigkeit 
nicht geziemen follte, ihre Zugethanen zu fleifsiger Auffehung 
anzuhalten und beforglichen Unfall, foviel möglich, zu verhüten 
helfen. 

Doch gehen wir nun, nachdem wir die in vereinzelten Er
fcheinungen zu erkennenden Anfänge des Schutzes gegen 
F euersgcfahr in möglichft richtiger Zeitfolge vorgeführt haben, 
hierdurch aber ein Bild von den Uranfangen des Feuerlöfch
wefens entworfen worden ift, über zu den Veranfl:altungen, wie 
fie lieh im Laufe der erften Periode im Allgemeinen ent
wickelten. 

Wir begegnen in den nunmehr zahlreicheren F euerord
nungen det: deutfchen Städte zwar oft den nämlichen Vor
fchriften, die wir bereits vereinzelt in den Stadtbüchern und 
Localfl:atuten im Anfange diefes Zeitabfchnittes vorgefunden 
haben, doch find diefelben umfanglieber und vollfl:ändiger ge
worden und eine gewiffe Gleichmäffigkeit bekundet, dafs man 
entweder aus gleichen Erfahrungen auf gleiche Schutzmittel ge
kommen, oder dafs man begonnen hatte, fich um die Einrich
tungen derjenigen Städte zu kümmern, die anerkannter Mafsen 
die verhältnifsmäfsig heften Löfchanfl:altcn befafsen. Die Erfin
dung der Buchdruckerkunfl: wirkte auch auf das Feuerlöfchwefen 
fegensreich ein, indem fie die V ervielfaltigung und Mittheilung 
der F euerordnungcn, die bisher nur in einzelnen gefchriebenen 
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Exemplaren vorhanden gewefen waren, nun aber gedruckt 
wurden, erleichterte. 

V orfchriften umfanglichfier Art über feuerfiebere Bauart der 
Häufer, namentlich der Dachungen und Feuerungsanlagen, über 
Aufbewahrung leicht brennbarer Gegenfiände, über den Betrieb 
feuergefahrlieber Gewerbe, über den vorfichtigen Umgang mit 
Feuer und Licht und firenge Aufficht auf verdächtige Perfonen 
füllen in der Regel den erfien Theil diefer Ordnungen. An 
Feuerlöfchgeräthen befafs nicht blos die Gemeinde als folche 
grofse V orräthe, fondem es war auch den Zünften und anderen 
Corporationen, fowie den Hausbefitzern die Haltung von Geräthen 
zur Pflicht gemacht, wobei die Anzahl der auf einem Haufe haf
tenden Braugerechtigkeiten in der Regel den Mafsfiab gab. Um 
fich einen Begriff von dem Arfenale einer mittelalterlichen Feuer
löfchanfialt zu machen, mufs man die Gerätheverzeichniffe, die 
den alten Feuerordnungen angefügt zu werden pflegten, einfehen. 

So weift die Nürnberger Feuerordnung vom Jahre 1624, alfo 
aus einer Zeit, die der Einführung der gröfseren Spritzenwerke 
in Nürnberg unmittelbar vorausging, an fiädtifchem Feuerlöfch
geräthe folgende Gegenfiände auf: 3037 Eimer, 422 Handfpritzen, 
712 Fackeln und 34 Hebegabeln. Insbefondere zahlreich find 
auch die Gefafse, die zur Herbeifchaffung des Waffers dienten, 
indem diefes, wo es nicht zugeleitet werden konnte, an den 
Wafferorten mittels der Schöpfen in Kufen gefüllt und diefe 
auf Schleifen zum Brandorte gefahren wurden , wo es wieder 
mittels der Eimer oder Schöpfgelten ausgefchöpft und zum 
Löfchen verwendet wurde. Die Leitern, deren man ebenfalls 
grofse V orräthe hatte, waren unten mit eifernen Stacheln, am 
obern Ende aber mit Rollen verfehen, um fie leichter an den 
Gebäuden aufrichten zu können. Hierbei bediente man fich der 
Folgen, auch Hebefpiefse genannt. Feuerhaken, Dachkrücken 
zum Abfiofsen der Schindeln, Feuerpatfchen, Beile, Aexte und 
fonfiige Einreifsgeräthe vervollfiändigten den grofsen Apparat, 
deffen man fich bediente. Die Feuerfchau diente dazu, die ge
hörige Infiandhaltung aller Geräthe zu überwachen. Die haupt
fächlichfie Waffe jener Zeit ifi offenbar die Handfpritze gewefen, 
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da man den Bürgern zur Pflicht machte, fich mit folchen zu 
verfehen und zum Feuer zu eilen. •J 

Während in den erfl:en Zeiten die Bürger im Allgemeinen 
zum Löfchen aufgeboten wurden, von welchem Dien!l:e nur die 
nächften Nachbarn des Feuers befreit waren, führte man fehr 
bald eine gewiffe Eintheilung der Arbeit ein, indem man die 
Handwerksgefchicklichkeit der verfchiedenen Zünfte in ange
meffener Weife beim Feuer zu verwerthen fuchte. Die Mit
glieder der Innungen kamen unter Leitung ihrer Vor!l:ände zur 
Verwendung und waren hie und da in Rotten eingetheilt, welchen 
Rottmeifl:er vor!l:anden. U eher die zum Dienfte Verpflichteten 
wurden genaue Liften gehalten und alljährlich revidirt. In der 
Regel fanden die Lederarbeiter ihre Befchäftigung bei dem 
Transporte der ledernen Eimer, während die Baugewerken zum 
Einreifsen verwendet wurden. 

Doch die Einrichtungen der verfchiedenen Städte wichen 
natürlich in diefen Einzelnheiten von einander ab und es genügt, 
wenn im Allgemeinen erwähnt wird, dafs die verfchiedenen In
nungen fich in die Arbeit des Abholens und Transportirens der 
Geräthe, des Wafferzuführens, des Löfchens, des Einreifsens und 
des W achdienfl:es zu theilen hatten. 

Doch die Verpflichtung zum Löfchdicnft befchränkte fich 
nicht blos auf die Innungen. Auch die Brauer und Müller, die 
Befitzer von Pferden, die Kirchen- und Schulbedienfteten hatten 
ihren Dien!l: beim Feuer, während Weiber, Kinder und Gefinde zu 
Haufe bleiben follten, wofelbft alle Herdfeuer ausgelöfcht, Waffer 
auf die Böden gefchafft und fleifsige Aufficht auf das Flugfeuer 
geführt werden mufste. Wer keine Löfchdienfte hatte, mufste 
Sicherheitsdienfte leiften. Während der alte Bürgermei!l:er und 
die Herren des alten Raths fich nach dem Rathhaufe zu begeben 
hatten, verfügte fich der regierende Bürgermeifter, oft zu Pferde, 
begleitet von einer Schutzwache bewaffneter Bürger zum Feuer 
und ordnete dort das Nöthige an. Als Befehlende beim Brande 
werden aber auch an einigen Orten genannt die Feuerherrn, die 
Baumeifter und die Anfchicker. 

*) V gl. Feuerordnung der Stadt Freiberg vom Jahre I 556. 
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Die in den älteften Urkunden zu findende V orfchrift des 
Feuerbefchreiens beftand nicht nur fort, fondem wurde auch 
immer allgemeiner und es hatte die Nachharfehaft bis zum Ein
treffen der Löfchmannfchaften die erile Hilfe zu leiften, fobald 
ein Feuer befchrieen wurde. Gelang es, des Feuers Herr zu 
werden, fo war die Strafe deffen, bei dem das Feuer aus
gekommen war, wefentlich geringer, als wenn daffelbe erft "be
läutet« werden mufste. Später fiel diefe Strafe wieder weg, 
obwohl fie fich in einzelnen Orten noch im achtzehnten Jahr
hundert vorfindet'), und man beftrafte nur noch die Unterlaffung 
des Feuerfchreiens. In einigen Orten beftand die Befiimmung, 
dafs derjenige, der das Feuerfchreien unterlaffen ha,tte, noch ein 
oder mehrere Tage freies Geleit hatte, um feine Angelegenheiten 
noch ordnen zu können. 

Was die fonftigen Vorfchriften über Kundmachung eines 
ausgebrochenen Feuers anbelangt, fo wurde ein mit heller Lohe 
aufgehender Brand durch Anfchlagen an die Glocke angezeigt 
und es war dem Turmwächter zur Pflicht gemacht, einerfeits 
fleifsig aufzufchauen, dafs feiner Aufmerkfamkeit kein Feuer ent
gehe, andrerfeits keinen unnöthigen oder übertriebenen Lärm zu 
machen, damit die Einwohner nicht ohne Noth in Schrecken 
gejagt würden. An manchen Orten befanden fich die Schlüffe! 
zu den Glocken in den Händen der Oberbefehlenden beziehent
lich des Raths, damit ohne deren Wiffen und Willen nicht ge
ftürmt werde. Es war auch üblich, dafs ein oder mehrere 
Rathsherren fich auf den Thurm verfügten und von hier aus 
das Stürmen dirigirten. Das noch heute übliche Aushängen 
einer rothen Fahne beziehentlieh einer Laterne nach der Richtung 
des Brandes war fchon in damaliger Zeit bräuchiich und waren 
auch Anordnungen getroffen für die Signalifmmg eines zweiten 
oder dritten Feuers zu gleicher Zeit. Zu dem Sturmläuten ge
feilte fich das Blafen der Wächter, das Trommeln des Bürger
militärs, das Abfeuern von Alarmfchüffen und dergleichen mehr. 

Was die Feuerbereitfchaft betrifft, fo waren die zum Löfchen 
beftimmten Bürger, die in gröfseren Städten nach Vierteln ein-

·:i') Vergl. Feuerordnung der Stadt Lübeck vom Jahre 1729. 
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getheilt und nach folchen auch zum Feuer commandirt waren, 
verbunden, entweder fofort zum Brandplatze, oder zum Ge
räthefchuppen zu eilen, ein andrer Theil hatte fich als Referve 
aufzuftellen, um die Referve-Geräthe zu bedienen und nament
lich für den Fall eines aufgeh enden zweiten Feuers zur V erfü
gung zu ftehen. Die bewaffnete Bürgerfchaft befetzte die Thore 
und Stadtmauern. Edlere wurden gefchloffen und die Schufs
gatter herabgelaffen. Die Bürger, an deren Häufern Schutz
breter befeftigt waren, warfen Dämme auf, um das W affer, wo 
es in offnen Gerinnen auf den Strafsen flofs, nach der Brand
ftelle zu leiten. Ueberdiefs mufsten vor die Häufer, foweit noch 
nöthig, von den Bewohnern gefüllte Waffergefafse geftellt 
werden. Brach das Feuer bei Nacht aus, fo hatten die Befitzer 
von Eckhäufern, an welchen Pechpfannen angebracht waren, 
die Verpflichtung, die Letzteren in Brand zu fetzen und die 
Hausbewohner mufsten brennende Lichter an die Fenfter fetzen, 
damit die zu Hilfe eilenden Löfchmannfchaften bei dem Mangel 
jeder Strafsenbeleuchtung nicht im Finftern fich und Anderen 
Schaden zufügten oder in ihrer Eilfertigkeit aufgehalten würden. 
Zu gleichem Zwecke war die Vorfchrift gegeben, dafs die 
Strafsen von jedem Verkehrshindernifs freigehalten werden 
follten. 

An der Brandftelle felbft fuchte man möglichfte Ordnung 
dadurch herzuftellen, dafs man jedem Löfchpflichtigen den 
pünktlichften Gehorfam zur Pflicht machte und jede Störung 
der Ordnung und Ruhe mit harten Strafen bedrohte. Wer 
nicht mit half, wurde weggewiefen, oder follte doch weggewiefen 
werden, fo lautete die ftrenge Vorfchrift der Feuerordnung. 
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung waren den Oberbefehlenden 
die Gerichtsknechte oder andere Bedienftete, auch Landsknechte 
zur Verfügung geftellt. 

Ueber die Art und Weife, wie das Löfchwerk felbft ausge
führt wurde, geben uns die Feuerordnungen wenig Anhalt. 
Wir können aber foviel daraus entnehmen, dafs in der Nähe 
der Brandftelle gröfsere W affergefafse aufgeftellt waren, die 
durch ununterbrochene Zufuhr von Waffer immer möglichft ge
füllt erhalten wurden. Zu gleichem Zwecke wurden Eimerketten 
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gebildet, längs deren die gefüllten Eimer theils von den W affer

orten nach der Brandfi:elle, theils von den dort aufgefi:ellten 

Waffergefafsen bis an's Feuer felbfi: weitergereicht wurden. 

Von den Dächern benachbarter Häufer oder fonfi:igen höher ge

legenen Standpunkten aus, die man mittels Leitern erfi:iegen 

hatte, wurde fodann der Inhalt des Eimers, foweit er nicht ver

fchüttet war, in's Feuer gegoffen, beziehentlieh mit der Hand

fpritze gefpritzt. Liefs fich hierdurch das Feuer nicht aufhalten, 

fo rifs man die zunächft gelegenen bedrohten Häufer nieder. 

Gegen das Einreifsen von Gebäuden, wenn es vom Befehlenden 

für nöthig erachtet wurde, durfte fich Niemand widerfetzen. 

Diejenigen, die die erfi:en gefüllten Waffergefäfse herbeibrachten 

oder fich beim Löfchen fonfi: hervorthaten, erhielten Belohnun

gen, während die Säumigen befi:raft wurden. Die Strafsen der 

Stadt wurden von Sicherheitspatrouillen durchfi:reift und nament

lich auf die Feuerdiebe ein ganz befonderes Augenmerk ge

richtet. 
Die Brandfi:elle wurde fo lange bewacht, bis jede Gefahr 

einer Wiederentzündung befeitigt war und hatten deshalb Ab

theilungen der Löfchmannfchaften mit den nöthigen Geräthen 

dort zu verbleiben. Die grofse Maffe der Geräthe wurde unter 

Aufficht des hierzu Befohlenen an den Aufbewahrungsort zu

rückgebracht, dort gereinigt und foweit wieder in Stand und 

für den Fall eines neuen Feuers in Bereitfchaft gefetzt. So lau

tete wenigfi:ens die Vorfchrift. Sämmtliches Geräthe war ge

zeichnet, um den Eigenthümer deffelben zu erkennen und war 

widerrechtliche Aneignung fremden Geräthes, namentlich der 

ledernen Eimer, die ein gefuchter Artikel gewefen zu fein fchei

nen, mit den fi:rengfi:en Strafen bedroht. Diejenigen, die beim 

Löfchdienil: Schaden an ihrem Leibe genommen hatten, erhielten 
freie ärztliche Behandlung und eine Entfchädigung an Geld. 

Die Erörterung der Entfi:ehungsurfache bildete nach gedämpftem 

Brande die erfi:c Pflicht der Obrigkeit. 

Die bei einem Brande in Betracht kommenden Dienfi:lei

fiungen der Bürger und fonfi:igen Einwohner mufstcn in der 

Regel unentgeltlich geleill:et werden, doch gab es auch Ge

meinden, die jede Dienfi:leifi:ung bezahlten. So wurden in 
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Nürnberg im r6. Jahrhundert alle, die beim Feuer befchäftigt 
waren, vom oberfl:en Ikfehlshaber bis zum letzten Wafferfchöpfer 
aus dem StadtGickel befoldet. An anderen Orten wurden wie
derum nur einzelne Dienfl:e bezahlt und bildete fich an jedem 
Orte eine befondere Praxis. 

Wie aus der vorfl:ehenden Zufammenfl:ellung der im erfl:en 
Zeitabfchnitte des Feuerlöfchwefens befl:andenen V orfchriften 
hervorgeht, fehlte es fchon in jener Periode nicht an Anord
nungen, um mit den mangelhaften Mitteln das möglichfl: Befl:e 
zu erreichen. Ob aber diefen Anordnungen allenthalben fo 
nachgegangen worden ifl:, wie fie ertheilt worden find, das ifl: 
freilich eine andere Frage. Fafl: feheint es, als wäre dies nicht 
fo gewefen, denn es deuten die Klagen, mit denen die Feuer
ordnungen fpäterer Perioden in der Regel beginnen, darauf hin. 
In denfelben heifst es gewöhnlich, dafs bei Feuersbrünfl:en immer 
noch eine fo heillofe Unordnung und Verwirrung hcrrfche, einer 
dem andern im \V ege fei und dadurch die Gefahr eher ver
gröfsert, als vermindert werde. Es fcheint, als fei die Ordnung 
mehr auf dem Papiere, denn in der \Virklichkeit vorhanden ge
wefen, wenn auch einzelne Städte rühmliche Ausnahmen 
gemacht haben mögen. Nicht minder fprechen die wieder
holten Verheerungen ganzer Städte und Stadttheile nicht 
günfl:ig für den Zuf\:and der Löfchanfl:alten, und es mochten 
wohl auch die öfteren Kriege und Fehden jener Zeit dazu bei
tragen, der Entwickelung der Löfchanfl:alten wie jeder anderen 
bürgerlichen Ordnung hemmend entgegenzutreten, fodafs die 
befl:en Anordnungen nichts nützten. Von gleicher Anficht 
feheint auch KRIE<; K in feinem \V erke: '' Deutfehes Bürgerthum 
im Mittelalter« auszugehen, indem er fagt: ~icht die befl:ehenden 
V orfchriften und Anfl:alten feien die Urfache gewefen davon, 
dafs die deutfchen Städte von Vernichtung durch Feuer ver
fehont geblieben feien, fondem vielmehr der fich .gegenfeitig 
überbietende \V etteifer der Bürger, die aufopfernde Kühnheit, 
mit welcher der Handwerker dem Feuer entgegengetreten fei 
und ein gewiffer Takt, der fich gebildet und fortgeerbt habe. 
Man war ftchtlich bemüht, möglichfl:e Ordnung in das Chaos zu 
bringen, man fand viel guten ·\Villen, doch Jahrhunderte lang 
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blieb es bei diefern Beilreben und die Feuerlöfchanfialten blieben 
ziemlich auf einem Flecke flehen. 

Alle die Einrichtungen, die bisher erwähnt worden find, be

ruhten auf Vorfchriften, welche die Städte fich felbil gegeben 

hatten. Die erilen Spuren der Landesgefetzgebung in Bezug 

auf das Feuerlöfchwefen finden fich jedoch ebenfalls in diefer 

Periode fchon vor. Unter die ältefien Urkunden diefer Art ge

hört, foviel dem V erfaffer bekannt geworden ifi, die Sächfifche 

Feuerordnung des Herzogs GEORG vom Jahre 1521, welche ur

fprünglich für Dresden gegeben, jedoch fpäter auf das ganze 

Land Sachfen ausgedehnt wurde. Sie ifi weniger bekannt, weil 

fie in der Sächfifchen Gefetzfammlung, dem Codex Auguileus 

fehlt, und führt den Titel: Begreyff der fewer Ordenunge. Sie 

follte in allen Städten des Landes alljährlich, fo ein neuer Rath 

aufgeht, dem Volke öffentlich vorgelefen werden und enthielt 

aufser einigen V orfchriften über feuerfiebere Bauart und über die 

Feuerfchau in der Hauptfache die nämlichen Beilimmungen in 

Bezug auf die Feuerlöfchung, wie die Feuerordnungen jener 

Zeit, die fich die Städte gegeben hatten, fieberte Demjenigen, 

der rechtzeitig Hilfe rief und dadurch die Dämpfung des 

Feuers herbeiführte, Straffreiheit zu und ordnete die Pflichten 

der Bürger bei eintretender Feuersgefahr.*) 
Hierher gehörig iil ferner das Mandat des Churfürilen 

CHRISTIAN II. von Sachfen wider die Mordbrenner, auch wegen 

Verbefferungen der Feuer- Ordnungen und Anfialten in Feuers

brünilen vom 17. September 1610, welches befiimmte, dafs in 
den Städten die alten Feuer- Ordnungen revidirt und verbeffert 

werden, die Einwohner bei auskommendem Feuer nicht alsbald 

an das Ausräumen fich begeben, fondem vielmehr an das 

Löfchen gehen follen, damit nicht durch ihren Kleinmuth die 

ganze Stadt zu Grunde gehe. 
Ob noch weitere gefetzliche Beilimmungen aus diefern Zeit

abfchnitte aus den deutfchen Landen zu verzeichnen find, ver-

·'*) V ergl. CANZLER und MEISSNER für ältere Literatur und neuere Leetüre, Leipz., 

17S5. 3· Jahrgang. 3· Heft. 
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mag der V erfaffer nicht anzugeben, da die deshalb gehaltenen 
Anfragen erfolglos geblieben find. 

Werfen wir, ehe wir den edlen Zeitabfchnitt der Gefchichte 
der Feuerlöfchanftalten verlaffen, einen Rückblick auf denfelben 
und vergegenwärtigen wir uns, welche Eindrücke wir dabei 
empfangen, fo haben wir die gedachte Periode die der Kindheit 
der Feuerlöfchanftalten zu nennen, denn, was die Geräthe an
belangt, fo waren diefelben der urfprünglichften Art und gänz
lich ungeeignet, dem mächtigen Gegner die Spitze zu bieten, 
und was die Bedienung betrifft, fo fuchte man fein Heil mehr 
in der Quantität als in der Qualität des Materials, das zur V er
wendung kam und erreichte dabei oft das Gegentheil von dem, 
was man zu erreichen ftrebte, indem Unordnung ftatt Ordnung 
mit der Vermehrung der verwendeten Streitkräfte auf der Brand
ftelle gefchaffen wurde. 

Wir müffen diefe Periode die der Kindheit aber vor Allem 
deshalb nennen, weil die Hauptwaffe gegen das Feuer noch un
bekannt war. So lange noch nicht hoch im Bogen Quellen 
f pritzten, W afferwogen, war der Kampf des Menfchen mit dem 
Feuer ein ungleicher und erft als die treue Verbündete in diefern 
Kampfe: die Feuerfpritze zu Hilfe kam, begann der Sieg fich 
auf die Seite des Menfchen zu neigen, der fich bisher dem 
Feinde zumeift auf Gnade und Ungnade ergeben mufste. 



ZWEITER ZEITABSCHNITT. 

Die Einführung der Feuerfpritzen oder wie man fie zueril: 
nannte, der » Wafferktinil:e« in Deutfehland bahnte die Verbeffe
rung der Löfch-Anihlten fo wefentlich an, dafs diefelbe als der 
Anfang eines neuen Zeitabfchnittes m der Gefchichte der 
Feuer1öfch-Anfta1ten angefehen werden konnte, wenn auch die 
eril:en Spritzen noch fehr unvollkommen waren. Es erfcheint 
angemeffen, an diefern Orte über die Gefchichte der Feuerfpritze, 
diefes wichtigil:en Geräthes des F euerlöfchwefens, dasjenige zu 
erwähnen, was nach den Ueberlieferungen hierüber bekannt iil:. 
Wolle der geehrte Lefer deshalb eine nochmalige kleine Ab
fchweifung nach den vordeutfchen Zeiten geneigtefl: verzeihen. 

Nach den übereinfl:immenden Berichten der Gefchichtfchreiber 
wird die Erfindung der Druckwerke und insbefondere auch der 
Feuerfpritze dem Mechaniker KTESIBIOS zugefehrieben, welcher 
zur Zeit des PHILADELPHUS und EuERGETES I, alfo etwa 250 

Jahre vor Chrifl:i Geburt in Alexandrien gelebt haben foll. Die 
Druckwerke dienten anfänglich nur zur Hebung des Waffers 
und die Verwendung derfelben zu F euerlöfchzwecken bedingte 
deren Abänderung dahin, dafs das Waffer aus der oberfl:en 
Mündung mit Gewalt und möglichfl: hoch hervorgetrieben werden 
konnte. Dafs fchon KTESIBIOS auf diefen Gedanken gekommen 
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fei, will man aus einer angeblichen Mittheilung eines Schülers 

des KTESIBIOS, des Hero von Alexandrien folgern, welcher vom 

Gebrauche der Siphonen zu Feuerlöfchzwecken fpricht. Die 

fragliche Bcweisfielle wird von HECKMANN in feinen Beiträgen 

zur Gefchichte der Erfindungen angezogen, [oll ·in dem Buche: 

))'Jtvsup.a't:tXa« Spiritalia in veterum mathematicorum opera. Pari

fiis 1693. S. r8o zu finden fein und alfo lauten: »Ot o~ cr{gw)Ye; 

, , ' ' ' ' ," " (D' s· h Ot; zpwOY't:ctt et; 'tOt; ep:rrp7jcrp.ot; X!l't:MXWC<<."OY't:C<t OU't:W;. te lp 0-

nen, deren man fich bedient etc.) Hiernach waren die Siphonen 

Infirumente, deren man fich zum Feuerlöfchen bediente. Der 

V erfaffer gegenwärtiger Arbeit wollte nicht verfehlen, der V oll

fl:ändigkeit wegen, das Citat zu erwähnen, vermag jedoch. eine 

Gewähr für deffen Beweiskraft und insbefondere dafür, dafs die 

Siphonen und die Ktefibifche Mafchine gleichbedeutend feien, 

nicht zu übernehmen. Befl:immtere Nachrichten darüber, daf.c; 

KTESIBIOS der Erfinder der Feuerfpritze fei, bringt uns VITRU

VIUS und wollen wir, um ein eignes Urtheil darüber zu gewin

nen, wie viel Wahres an der Annahme ifi, dafs KTESlBIOS die 

von ihm erfundenen Druckwerke auch zu F euerlöfchzwecken 

verwenden lehrte, die bezüglichen Mitthcilungen des VITRUVIUS 
etwas näher in's Auge faffen. Sie befinden fich in dem ·werke 

über die Baukunfi im zehnten Buche im zwölften Kapitel und 
lauten dahin: 

De CTESIBICA machina, quae altifftme extollit aquam. 

Infequitur nunc de CTESIBICA machina, quae in altitudinem 

aquam cducit monfl:rarc. Ea fit ex aere, cujus in radicibus mo

dioli fiunt gcmelli paulum difl:antes, habentes fiftulas furcillae 

figura fimiliter cohacrentes, in medium catinum concurrentes. in 

quo catino fiunt affcs in fuperioribus naribus fifiularum coagmen

tationc fubtili conlocati, qui praeobturantes foramina narium non 

patiuntur redire quod fpiritu in catinum efi cxpreffum. fupra 

catinum paenula ut infundibulum inverfum efi attemperata et per 

fibulam cum catino cuneo trajecto continetur, ne vis inflationis 

aquac eam cogat elevari. infuper fifiula, quae tuba dicitur, 

coagmentata in altitudine fit erecta. modioli autem habent infra 

nares inferiores fifiularum affes interpofitos fupra foramina corum 

quae funt in fundis. ita de fupernis in modiolis emboli masculi 
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torno politi et oleo fubacti conclufique regulis et vectibus com~ 

moliuntur qui erit aer ibi cum aqua et affibus obturantibus fora

mina cogentes trudunt inflando preffionibus per fifi:ularum nares 

aquam in catinum, e quo recipiens paenula fpiritu exprimit per 

fifi:ulam in altitudinem et ita ex inferiore loco cafi:ello conlocato 

ad faliendum aqua fubministratur.*) 
Aus diefer, etwas unklaren Befchreibung hat man folgern 

wollen, dafs die Ktefibifche Mafchine ein doppeltes Druckwerk 

mit Windkeffel gewefen fei, wie dies aus vielen Mittheilungen, 

die freilich fich recht leicht von Einem zum Andern ohne wei

tere Prüfung fortgepflanzt haben können, und namentlich aus 

einer Ueberfetzung jener Stelle von AUGUST RüDE, Leipzig, bei 

Göfchen, 1796. hervorgeht und welche deshalb in Nachftehendem 

wörtlich mitgetheilt ift. Sie lautet: 
»Nunmehr mufs ich von der Ktefibifchen Mafchine reden, 

welche das Waffer fehr hoch in die Höhe bringt. Sie wird aus 

Kupfer gemacht und befi:eht aus zwei Stiefeln oder Kolben

röhren, welche nicht weit von einander ftehen, und zwei gabel

förmige Kropfröhren oder Gurgeln haben, die mit einander zu

fammenhängen, indem beide in das Mittel eines Windkeffels 

gehen. In dem Windkeffel werden auf die oberen Oeffnungen 

der Kropfröhren Klappenventile vermitte1ft eines feinen Gewindes 

befefi:igt; diefe verfchliefsen die Mündung der Kropfröhren und 

laffen das nicht wieder zurück, was mit Hilfe der Luft in den 

Windkeffel hineingetrieben worden ift. Oben wird der Wind

keffel mit einem Deckel in Geftalt eines umgekehrten Trichters, 

verfehen, welcher wohl eingefügt und vermittelfi: eines Bolzens 

mit einem Niete an den Windkeffel befefl:igt wird, damit er 

durch den Druck der Luft und des W affers nicht abgeworfen 

werde; und mitten aus diefern Deckel erhebt fich die eingelötete 

fogenannte Steigröhre. Die Stiefel haben unter der untern 

Mündung der Kropfröhre oder Gurgel ein Klappenventil auf der 

Oeffnung der Saugröhre unten im Boden. Durch die obere 

Oeffnung der Stiefel werden maffive Kolben, welche auf der 

*) Cfr. Ausgabe von VALENTINUS ROSE und HERRMANN MÜLLER, STRÜRING. 

Leipzig, 1867. pag, 259. 

FrEDLER, Feuerlöschwesen. 3 
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Drechfelbank abgedreht und mit Oel befchmiert, vermitte1ft der 
Kolbenftangen aber an Hebel befeftigt find, geftofsen. Diefe 
werden wiederholentlieh wechfelsweife auf und nieder bewegt. 
Wenn itzt der in die Höhe gezogene Kolben durch das Ventil 
Luft und Walrer eingefogen hat, fo prefst er, wenn er wieder 
hernieder gedruckt wird, Beides zufammen, weil es durch das 
nun verfehloffene Ventil nicht zurückweichen kann und treibt 
das Waffer, mit Hilfe der Ausdehnungskraft der Luft, durch die 
Kropfröhre in den Windkeffel. Hier wird dadurch die Luft in 
den Deckel gedrängt, dehnt fich aber nach dem Drucke wieder 
aus und prefst das Waffer fo, dafs es durch die Steigröhre hoch 
in die Luft fpritzt. Alfo wird das Waffer aus einem Hälter in 
der Tiefe zu einem hochliegenden Springbrunnen erhoben.« 

RüDE macht hierzu die Bemerkung, dafs VITRUV den Ge
brauch diefer Mafchinen als Feuerfpritzen nicht geahnt zu haben 
feheine und documentirt damit, dafs er fclbft mehr in die Ueber
fetzung hineingelegt habe, als der Urtext befagt. 

Wenn man diefe Ueberfetzung lieft, ohne den lateinifchen 
Text zu kennen oder ohne auf die urfprüngliche Bedeutung der 
Wörter einzugehen, fo glaubt man allerdings, man habe es mit 
der verbelrerten Feuerfpritze von heute zu thun. Allein die 
Phantafie hat offenbar dem Ueberfetzer einen Streich gefpielt 
und diefen aus den einfachen Worten VITRlJV'S viel mehr her
auslefen laffen, als darin enthalten ift. Jenes Zeugnifs des 
VITRUV befagt eigentlich weiter nichts, als dafs die Ktefibifche 
Mafchine dazu diente, W affer in die Höhe zu treiben, dafs die
felbe aus Erz (gleich Metall) gefertigt wurde und dafs deren 
doppelte Kolbenröhren, von Geftalt einer Gabel, in der Mitte in 
ein Gefafs oder eine Schüffel zufammenliefen, in welche das 
Waffer durch die Bewegung der Kolben getrieben und von wo 
aus es, da es der Ventile wegen nicht zurückfallen konnte, ge
zwungen ward, aufwärts zu fteigen. Wie man darauf gekommen 
ift, das Wort catinum, welches fovicl wie Gefchirr, Gefafs oder 
Schüffel bedeutet, mit Windkeffel zu überfetzen, ift nicht recht 
erklärlich, da fieberlieh ein derartiger wichtiger Theil der Ma
fchine ausfUhrlieber und deutlicher befchrieben worden fein 
würde. Bekanntlich wird die Wirkung des Windkeffels dadurch 
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bedingt, dafs in einem luftdicht verfehloffenen Gefafse die durch 
einfl:römendes Waffer zufammengedrückte atmosphärifche Luft 
auf die Wafferfläche innerhalb des Gefafses drückt und \Vaffer 
durch die bald bis auf den Boden des Gefaf.<>es herab reichende 
Steigröhre hinaustreibt. Dafs eine folche Vorrichtung bei der 
Ktefibifchen Mafchine vorhanden gewefen fei, ifl: wenigfl:ens aus 
jener Stelle des VITRUV ohne Gewaltanwendung nicht heraus
zulefen und es ift die Ktefibifche Mafchine höchfl:ens eine 
Stofsfpritze gewefen. 

Eine folche ungekünftelte Auffaffung der VITRUV'fchen 
Worte finden wir in dem Commentar des D. GUALTHERUS H. 
Rrvms, Medicus et Mathematicus, Bafel I 548, welcher die 
Ktefibifche Mafchine folgendermafsen befchreibt: 

»Beyde Röhren find mit dem andern Ort in ein ander Ge
fchirr gerichtet, welches VITRUVIUS catinum nennt. Auf das 
Gefäfs foll ein Infl:rumerft von Erz, in Geftalt eines umgefl:ürzten 
Trichters gegoffen werden. Darauf ein lang Rohr. Die hölzer
nen Stämpfel follen ganz meifl:erlich gedreht fein, dafs fie fatt 
und eng fleh einfchliefsen, in die Eymerlein, wie ein Männlein 
ins Weiblein. Alsdann foll ein Wafferrad daran gerichtet 
werden, welches einen Stämpfel um den andern auf u·1d nieder 
treibt. Das Waffer kann der Ventile wegen nicht zurück und 
wird in die Röhren gezwungen, wo es nothwendig in die Höhe 
fl:eigen und in einen Wafferkaften fleh ergiefsen mufs, aus 
welchem es weiter geleitet werden kann. VITRUV gedenkt des 
Waffenades nicht, denn anders diefe Kunfl: zu bewegen, würde 

fich wohl nicht fchicken.« 
Diefe Auffaffung des RIVIUS von der Ktefibifchen Ma

fchine feheint die V eranlaff ung dazu geworden zu fein, dafs 
man in den verfchiedenen Ausgaben des VITRUV die gedachte 
Mafchine mit einem Waffcrrade in Verbindung gebracht bildlich 
dargefl:ellt hat und feheinen fammtliche Abbildungen von einem 
gemeinfchaftlichen M ufl:er abzufl:ammen. 

So ift auch in der zu Venedig herausgekommenen Ausgabe 
des DANIEL BARBARUS vom Jahre I 567 die gleiche Abbildung 
zu finden. (cf. Fig. 1.) 
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Von einem Windkeffel, um dies beiläufig zu bemerken, ift 
hier nichts zu fehen. Die beiden Stiefel, welche die nämlichen 
Ventile haben, wie unfre heutigen Druckwerke, find durch eine 
gabelförmige Röhre vereinigt und von dem V ereinigungsftück 
aus geht eine Röhre fenkrecht in die Höhe am obern Ende in 
ein fchlüffelartiges Gefafs endend. 

:Fig. 1. 

Einen Windkeffel finden erft diejenigen Ueberfetzer heraus, 
welche nach der Einführung des Windkeffels in Deutfehland 
lebten. 

Wie hiernach wohl mit Beftimmtheit angenommen werden 
kann, dafs die Ktefibische Mafchine keinen Windkeffel gehabt 
habe, fo erfcheint es fogar zweifelhaft, ob diefelbe für Feuer
löfchzwecke jemals beftimmt und verwendet worden fei. Ja es 
wird dies um fo zweifelhafter, vollends wenn wir annehmen 
müfsten, dafs diefe Mafchine mittels eines Mühlrades in Bewe
gung gefetzt worden fei. Soviel feheint allein feftzuftehen, dafs 
diefelbe in einem doppelten Druckwerke beftand, welches 
geeignet war, Waffer von tiefer gelegenen Orten nach höheren 
zu treiben. Mehr Licht über die Wiegezeit der Feuerfpritze ift 
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jeden Falles dadurch nicht verbreitet worden, dafs man die 

Siphonen der Griechen und Römer mit der Ktefibifchen Ma

fchine identificirt hat, wie dies aus dem oben erwähnten Citat 

aus dem Werke 1tveo11attM hervorgeht, und es vermögen auch 
die zum weiteren Beweife hierftir angezogenen Stellen des PLI

NIUS, des HESYCHIUS und des IsmoR hierüber ein befferes 

Licht nicht zu verbreiten. Man hat hierbei als fefl:fl:ehend an

genommen, dafs das Wort Sipho foviel bedeute wie Feuer

fpritze. Allein hierüber gehen denn doch bedeutende Zweifel 

bei. Sipho bedeutet urfprünglich: Röhre und gehörte, wie wir 

bereits fahen, zu denjenigen Zubehörungen eines Haufes in 

Rom, die bei deffen V er kauf vorhanden fein und gewährt 

werden mufsten. RECKMANN vermuthet aus diefern Grunde, dafs 

die Siphonen nur zum häuslichen Gebrauche, vielleicht zur 

Wafferleitung innerhalb des Haufes gedient haben und fUhrt 

zum Be,veife, dafs diefelben keine Feuerfpritzen gewcfen fein 

können, den Umftand an, dafs bei Befchreibungen von Bränden 

in Rom niemals Spritzen erwähnt feien, ebenfowenig wie in den 

Gefetzen, während doch anzunehmen fei, Rom werde als 

Hauptfl:adt die verhältnifsmäffig heften Löfchanftalten befeffen 

haben. 
Sei es nun, dafs die Römer oder die Griechen oder Orien

talen die Feuerfpritze wirklich gekannt haben, ja dafs fie fich 

ihrer, wie gemeldet wird, nicht blos zum Feuerlöfchen, fondern 

auch zum Feuererregen bedienten, indem fie griechifches Feuer 

auf die feindlichen Schiffe mittels derfelben fpritzten, fo fteht 

doch foviel feil:, dafs die Feuerfpritze, wenn fie auch fchon ein

mal erfunden gewefen fein follte, auf viele Jahrhunderte wieder 

vom Schauplatze verfehwunden ift. Manche wollen den Grund 

hierzu in den mangelhaften V erkehrsverhältnif[en und der fehlen

den Buchdruckerkunft fuchen, andere, und gewifs mit Recht, in 

den Zeitereigniffen, die der Entwickelung des Culturlcbens ent

gegen arbeiteten. Möglich ift es aber auch, dafs die Fcuerfpritze 

in der Geftalt, wie wir fie kennen, bei den alten Völkern gar 

nicht vorhanden gewefen ift und dafs der wahre Erfinder unfrer 

heutigen Feuerfpritze der wackere A~TON PLATNER, ein Gold

fchmied in Augsburg war. 
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Die erfl:e Spur der Spritze in Deutfehland finden wtr näm
lich nach von STETTENS Kunftgefchichte der Stadt Augsburg 
in den Bauamtsrechnungen diefer Stadt vom Jahre I 5 I 8, wo die 
Spritzen ,Jnftrumente zu Brunften, Wafferfprützen zum Feuer 
dienlich• genannt werden und waren hierunter ohne Zweifel 
gröfsere fahrbare Werke verftanden. Man glaube jedoch ja 
nicht, dafs fich die Feuerfpritze fogleich nach ihrem erften Vor
kommen ohne Weiteres Eingang in den deutfchen Städten 
verfchafft habe, trotzdem dafs es an warmen Empfehlungen der
felben nicht fehlte. Wir werden vielmehr fehen, dafs nur Iang
farn und allmählich die Feuerfpritze Eingang fand. 

Von Empfehlungen der neuen Erfindung finden wir eine, 
in der Illuftr. Zeitfchrift für die Deutfehe Feuerwehr vom Jahre 
I 872 mitgetheilte Anpreifung, welche GEORG RIGER in Nürnberg 
im Jahre 1608 dem Magiftrat zu Hagenau zugehen liefs und die 
f olgendermafsen lautete: 

"mein kuenfilich wafferwerk i~ alfo befchaffen, das wo man 
funft mit grofser gefahr feuerleitern anleunen mufs, kann folches 
durch diefs werkh auf ebnen bodten befchehen, und dafs waffer 
in die höhe kann gebracht werden, fo hoch als ein gemein 
wohnhaus fein mach und mann kann durch diefs werg mit 
5 perfhon mehr verrichten als do funfl: 30 oder mehr vorhanden 
werden, dan folch werck in einem augenblick kan gerichtet 
werden, hinder fleh oder vor fleh, wo hin man es zu treiben 
begert . . . . und weil das werk alfo befchaffen ift das kein fl:att 
follte on fein, fo bin ich erbittig folch werk in ein klein vifierung 
von holtzwerk zu bringen, aber in grofsen werk mufs es von 
meffmg und kupfer gemacht werden, alfo das es ein beftendig 
werg ift, fo bin ich erbittig einem baumeifter aus folcher 
vifierung allen bericht zu geben, das er folch werk mit gelegen
heit ohne mich kann ins werk richten. man kan auch der 
gleichen klein werk machen, die ein buerger im fall der noth 
in feinem haus kan brauchen, wofern ein erber- wolweifer rath 
diefer ftatt folch viüerung begerten, will ich diefelbige in 3 tagen 
verfertigt haben.« 

Ob der Hagenauer Rath auf den Antrag eingegangen, ift 
nach jener Skizze mehr als zweifelhaft. 
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Fafl: um diefelbe Zeit empfahl Heinrich Zeifing m feinem 

theatrum machinarum, Leipzig 1612. 

Fig. 2. 

ein schöne neve invention einer machinae oder fewer

fpruetzen, welche in fewersnoth fehr nuetzlich zu gebrauchen 

ill:, alfo dafs ihres gleichen zuvor noch nie erfunden gewefen, 

denn man jetzund treffliche grofse rettung dardurch thuen kann. 

Die Befchreibung der neuerfundenen Mafchine ifl: voll des 

Lobes von der wunderbaren Wirkung derfelben, da 5 bis 6 Per

fonen damit mehr ausrichten können, als etliche hundert Mann 
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fonft thun konnten, da man fie fo fiark machen kann, wie man 
will. Die Wirkung foll fo grofs sein, dafs ~es eine fonderliehe 
Luft zu fehen ift.« Aus Befchreibung und Abbildung geht her
vor, dafs diefe Spritze keinen Windkeffel hatte, alfo Stofsfpritze 
war, beftehend in einem doppelten Druckwerk, welches auf vier 
Rädern ftand, mit Wendehals verfehen war und mittels zwei er 
Druckbalken in Bewegung gefetzt ward, deren jeder auf einem 
eignen Stützpunkt ruhte und mit dem einen Ende mit dem 
Kolben, mit dem andern mit zwei an den Seiten der Spritze 
angebrachten weiterenDruckbäumen verbunden war, fo dafs durch 
das wechfelsweife Auf; und Niederdrücken der unteren Druck
bäume auch die oberen in Bewegung gefetzt wurden. (cf.Fig. 2.) 

Diefe Befchreibung ifi um deswillen intereffant, weil in der
fclbcn bereits des Wendehalf es gedacht ift, der nach der An
ficht mancher zuerft im Jahre 1655 von ]OHANN HAUTSCH in 
)iürnberg angebracht worden fein foll. Die Spritze des Letzte
ren, welche, als eine vervollkommnete bezeichnet wird, ift in 
GEORG ANDREAS BöCKLER'S theatrum machinarum novum, 
Nürnberg, 1673. befchrieben und gleichzeitig eine Befchreibung 
einer kleinen Tragfpritze gegeben. 

Da uns daran liegen mufs, bei der G~fchichte der Feuer
fpritze die Entwickelung auch des technifchen Theiles derfelben 
kennen zu lernen, fo ift im Nachflehenden BöCKLER'S Befchrei
bung mitgetheilt. 

In derfelben heifst es: 

»Zwo treffliche Waffer-Sprützen u1 F euersnöthen nützlich 
zu gebrauchen.« 

Die grofse Wafferfprützen, fo inwendig von Kupfer, Möffing 
und Eifen gemacht, ift auf eine Schlaiffen gerichtet, dafs man 
diefelbe in Nöthen alsbald anfpannen, fortführen und an feinen 
Ort gegen das Haus über, fo da brennet, fetzen kann; hält in 
fich an W affer fiebenzig Brunnen-Eymer, hat zweene Käfien, da 
man immer Waffer hinein fchütten mufs; auf jeder Seiten ift 
eine lange Stange, daran IO, 12 bis in 24 Perfonen ziehen können, 
je mehr ihrer find, und je ftärker fie ziehen, je fiärker und höher 
die Sprützen gehet, und können 24 Mann das Waffer auf die 
So oder 100 Schuh in die Höhe bringen. Oben auf dem Kaften 
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mufs eine Mannsperfon ftehen und die Sprützen regieren und 

hin und wieder leiten, fonderlieh an den Ort, wo es am nöthig

ften und das Feuer am ftärckften ift, fo wird es mit Gottes 

Hülff bald gedämpffet werden. 
Die kleine Sprütze ift gantz von Kupfer, Möffing und Eifen, 

folche kan ein Mann in ein Haufs hintragen und von dar in 

das andere Haufs, fo da brennet, auf die 50 Schuh hoch und 

weit fprützen, wie zu fehen; doch müffen andere Leute immer 

Waffer zutragen und hinein füllen. 
NB. Dergleichen Feuer - Sprützen ift zuvor nie gefehen 

worden, dann fie der Kunftreiche Meifter, HA:\S HAUTSCH, 

Cirkel-Schmid und Bürger in Nürnberg, felbft Anno 1658 erft 
erfunden und gemacht hat, und feine Prob damit zu thun, fich 

verobligirt, bey welchem iie auch noch beede zu finden und zu 

fehen lind. Dann die Grofse befonders in grofsen Städten ein 

treffliches, hochnützliches und nöthiges Werck ift.« 

Es fteht feft, dafs die Spritzenbaukunft im 17. Jahrhundert 
keine grofsen Fortfehritte machte und fclbft die vielgerühmte 
Spritze von HAUTSCH war, wie die Befchreibung zeigt, ein fehr 

fchwerfalliges Geräthe. Wie man aus der Abbildung (Fig. 3) erficht, 
lagen die Stiefel derfelben horizontal und die Stempel waren in 

lange Stangen fortgefetzt, woran die Druckmannfchaft zog. 

Dafs bei diefen Spritzen fehr viel Kraft verfehwendet wurde, 

fteht ebenfo feft, als dafs diefelben nur Stofsfpritzen waren. 

Der Windkeffel wurde erft eingeführt, als der Mechanikus 

LEUPOLD aus Planitz bei Zwickau ihn an den Spritzen ange

bracht hatte. Doch dies war erft im Anfang des 18. Jahrhun

derts und fomit nach Erfindung der Schläuche. Es wird daher 

hiervon erft im nächften Zeitabfchnitte zu fprechen fein. 

Wie fchon erwähnt, fanden die Spritzen in den deutfchen 

Städten zu fehr verfchiedenen Zeiten Eingang und es läfst fich 

der Zeitpunkt oft fehr fehwer feftftellen, zu welchem die Ein

führung erfolgte, da aus der Nichtaufführung in den Feuerord

nungen noch keineswegs darauf zu fchliefsen ift, dafs es keine 

Wafferkünfte gegeben habe. Diefelben find mitunter in den

jenigen Feuerordnungen nicht genannt, die aus einer Zeit flam

men, zu welcher erwiefener Mafsen die F euerf pritze in der be-
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treffenden Stadt eingeführt war. So find zum Beifpiel in Zwickau 
die Feuerfpritzen zuerft in der Feuerordnung vom Jahre 1678 
genannt, während nach andern Nachrichten der Zwickauer Rath 
bereits im Jahre 1625 die erfte Wafferkunft anfchaffte. 

Wenn daher in Nachflehendem an einigen Städten gezeigt 
werden wird, zu welcher Zeit lieh dafelbst in der Feuerordnung 
zum erften Male Feuerfpritzen vorfinden, fo foll damit nicht ge
fagt fein, dafs die Einführung nicht auch zeitiger erfolgt fein 
könne, es ift vielmehr daraus nur foviel zu entnehmen, daf.'i ii e 
wenigftens nicht später zu fuchen fei, als das Datum der Feuer
ordnung lautet. Aus der Erfurter Ordnung vom Jahre 1617 ift 
zu erfehen, dafs anftatt der in der Ordnung vom Jahre 1536 
verordneten kleinen Handfpritzen von nun an jede Pfarre (Kirch
fpiel) eine mittelmäfsige Mefiingfpritze mit kupfernem Keffel 
(Kaften), die von zwei Personen kann getragen werden, halten 
foll, da die kleinen Handfpritzen wenig ausrichten. und mit den 
grofsen Wafferfpritzen man nicht überall dazu kann. 

In Nürnberg werden unter den Geräthen, fo in der Peund 
(Bauhof) vorräthig fein follten, in der Feuerordnung vom Jahre 
1634 genannt «etliche Spritzwerke>, während in der Feuer
ordnung vom Jahre 1624 diefe noch nicht aufgeführt find. In 
Bremen finden wir zum erften Male die «grossen Wafferfpritzen» 
aufgeführt in der Feuerordnung vom 5. Auguft I 68 r , während 
in der Rumor- und Brand-Ordnung Bremens vom Jahre 1624, 
mit dem Titel: «Ordnung und Gefette eines Erbahm Hoch- und 
Wolwyfen Rahdes der Stadt Bremen, wo iick ein jeder Borger 
und Inwahner öhrer Stadt in vorfallenden Rumoren, Lermen, 
Apentliker Gerüchten und Gefchrey Ock wenn Für und Brannt 
ypginge, D.ages und Nachtes verholden fchall», von Waffer
fpritzen noch keine Rede ift. 

Es würde der Sache wenig nützen, noch mehr einzelne Fälle 
aufzuführen, es fei nur im Allgemeinen erwähnt, dafs fogar in 
den Feuerordnungen einzelner Städte aus dem 18. Jahrhundert 
die Feuerfpritze noch nicht aufgeführt ift und die Möglic~keit, 
ja die Wahrfcheinlichkeit vorliegt, dafs felbft in dem genannten 
Jahrhundert noch manche Stadtgemeinde keine Feuerfpritze 

befafs. 



44 

Ebenfo wie die Feuerfpritzen noch lange Zeit fehr unvoll
kommen blieben und die Einführung derfelben sehr langfam 
vor fich ging, fo war es auch mit den fonfl:igen V eranfl:altungen 
zur Feuerlöfchung. Wefentliche Fortschritte in der Organifation 
gefchahen fo gut wie gar keine, ja es kam an vielen Orten das 
wieder in Vergeffenheit, was ehedem fchon eingeführt war. Wir 
finden in den Feuerordnungen des IJ. Jahrhunderts fehr oft im 
Eingang die Bemerkung, dafs die früher gegebenen V orfchriften 
gänzlich in V ergeffenheit gekommen feien und defshalb der 
Erneuerung bedürften. Am meiften hinderte jedenfalls der 
dreifsigjährige Krieg jede friedliche Entwickelung und fo auch 
die des Fcuerlöfchwefens. Stadt und Land waren verwüftet, 
ganze V orll:ädte der gröfseren Städte zerfl:ört und vollftändig 
vom Erdboden verfehwunden, Schwert und Krankheiten hatten 
die Reihen der Bürger gelichtet, das vorhanden gewefene Feuer
Iöfchgeräthe war verloren gegangen, die Feuerordnungen in V er
geffenheit gerathen und erst mehrere Jahre mufsten nach 
Beendigung dicfes Krieges verlaufen, ehe die Stadtbehörden 
daran dachten, die F euerlöfchanll:alten wieder zu organifircn. 
Man knüpfte natürlich an die früheren Einrichtungen wieder an, 
wenn man auch hie und da wegen der verminderten Bürgerzahl 
von mancher früheren V orfchrift abgehei1 muffte. Man druckte 
die Feuerordnungen aus dem fechzehnten Jahrhundert nochmals 
ab und machte fie von Neuern bekannt, um nur etwas zu haben, 
was als Anhalt dienen konnte. So richtete der Rath von 
Augsburg die Feuerordnung vom Jahre 1)93 im Jahre 16)3 
wieder auf, in der «Fewer Ordnung diefer defs heiligen Reichs
fl:att Augspurg und was deren zugethan oder anhängig, wie 
diefelbe vor diefern in anno r 593 verfafl, feythero auch in 
vnderfchidlichen Fürfallenheiten nützlich practiciert, nunmehr 
aber nach den fürpafürten laidigen Kriegszeiten neben andern 
Zerrittlichkeiten wider aufgericht, revidirt und in difen Form 
gebracht worden.» 

So thaten es viele andere Stadträthe und in der Hauptsache 
blieb es beim Alten. Vielleicht in Folge des Mangels an Männern, 
deren der Krieg viele Taufende gefordert hatte, möglicherweife 
auch deswegen, weil während des Krieges felbfl: Weiber und 
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Kinder hatten Löfchdienfte verrichten müssen, nahm man jetzt 

auch die Hilfe der Frauen beim Feuerlöschen in Anfpruch. 
Jeder, Mann und Weib, der überhaupt zum Löfchen tauglich, 
war verbunden, mit Wassergefäfsen zum Feuer zu eilen, fo 
lauteten die Vorfchriften der damaligen Feuerordnungen und 
während früher den Frauen zur Pflicht gemacht war, bei ent
ftehendem Feuerlärm zu Hause zu bleiben, kommandirte man 
jetzt die kräftigen Weiber und Mägde zum Löfchdienfie. Be

nachbarte Dorfschaften, die zur Stadt gehörten, wurden zur 
Hilfeleifiung in der Stadt verpflichtet und das Beftreben, mög
lichft viel Kräfte zum Löfchwerke heranzuziehen, zeigte fich in 
erhöhtem Grade. Es gab fafi Niemanden mehr in der Stadt, 

der nicht beim Feuer irgend einen Dienft gehabt hätte, wenn 
auch, je den Verhältniffen entfprechend, verschiedene Ein
richtungen an verfchiedenen Orten beftanden. Die Feuer
ordnungen wurden immer umfangreicher und es fcheint, als 
habe man das Heil in möglichft dickleibigen derartigen Orts

gefetzen gefucht. So bekam zum Beifpicl die Stadt Zwickau 

im Jahre 1678 eine neue Feuerordnung von nicht weniger als 
7 4 Foliofeiten, mit einem Anhange von 7 I Inftructionen, für 
alle fo beim Feuer zu thun hatten. In dem Eingange diefer 

Ordnung heifst es, dafs, da die früheren Feuerordnungen und 

das F euergeräthe verloren gegangen, die Leute verfiorben, die 
Vorll:ädte verödet, die Anzahl der Bürgerfchaft fehr vermindert 

und, was bei Feuer eines J cden Verrichtung sei, von den 
Meiften vergeffen fei, der Rath fich genöthigt fehe, eine neue 
Feuerordnung zu geben. In derfelben wurden die Verpflichtungen 
der Einwohner bei Feuergefahr fefigefiellt und jeder vom Bürger
meister bis zum Gerichtsknecht herab, sogar Weiber, Gefinde 

und dergleichen Leute, «so beim Feuer nichts nütze», erhielten 
ihre Inftruction. Wenn wirklich Alle ihren Pflichten fo nach
gekommen find, wie fie in diefer Feuerordnung zufammengefiellt 
find, dann mufs es bei Feuerlärm in der Stadt Zwickau ausge
fehen haben, wie in einem Ameifenhaufen, den eine muthwillige 
Hand zerfiört hat. Bei aller Ordnung, die in der Feuerordnung 

vorgefchrieben war, herrfchte in Wirklichkeit jedenfalls die gröfste 

Unordnung und Verwirrung, denn die Menge des in Bewegung 
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gefetzten Materials musste bei dem Mangel aller Disciplin und 
Einübung hierzu führen. In einigen Städten, z. B. in Bremen, 
hatte man, um diefern Uebelstande vorzubeugen, fchon frühzeitig 
die Einrichtung, nur einen Theil der Bürgerfchaft zur Brandfl:elle 
zu beordern, indem zur Hilfeleifl:ung nur die Bürger desjenigen 
Viertels hefteilt waren, in welchem das Feuer auskam, und den 
Bewohnern der übrigen Viertel bei ernfl:licher Strafe das Zulaufen 
verboten war. In Lübeck fuchte man die. Ordnung dadurch 
herzustellen, dafs man gegen neugierige Zuschauer mit unerbitt
licher Strenge und fcharfen Mafsregeln vorging. So follten dort 
Frauensperfonen unter keiner Bedingung fi.ch an der Brand
ftelle fehen laffen, widrigenfalls «alsdann derofelben das Ober

Kleid ohne Unterscheid abgenommen und üe alfo mit Schimpff 
von folchen Orten ab- und hinweg gewiefen werden follten. » 

Gewifs ein drafl:ifches Mittel! 

Vergegenwärtigen wir uns, um ein lebendiges Bild der Feuer
löschanfl:alten auch diefes Zeitabschnittes zu bekommen, daher 
zum Schluffe den Augenblick, da in einer grösseren Stadt mit 
verhältnifsmäfsig guten Löfchanfl:alten ein Feuer aufgeht und 
die Sturmglocke dies der erfchreckten Bürgerfchaft anzeigt. Die 
Trommler und Spielleute des Militairs wie der bewaffneten Bürger
fehaft geben durch die Strafsen der Stadt ihre Signale, die Schild
wachen fchiefsen ihre Gewehre ab. Da, wo eine Fefl:e bei der 
Stadt gelegen ifl:, verkünden überdies Kanonenfchüffe den Aus
bruch des Brandes. Der alte Rath begiebt fleh auf's Rathhaus, 
wo fleh die Rathsbeamten ebenfalls verfammeln. Bürgermeifl:er 
und Herren des fitzenden Rathes eilen zum Feuer und damit 

üe defl:o fehneUer dorthin kommen, nach Befinden auch, um als 
Commandirende beffer gefehen zu werden, find fi.e beritten. Eine 
Schaar bewaffneter Bürger, der Stadtwachtmeifl:er ·und die 
Korporals begleiten üe. Der Marktmeifter und der W einfchänk 

werfen die im Rathhaus aufbewahrten Feuereimer auf den Markt 
heraus, wo die fleh farnmeinden Schuhmacher und Gerber iie in 

Empfang nehmen, um üe nach dem Brandplatze zu tragen, 
deffen Richtung an dem Zuge der maffenhaft zufl:römenden 

Menfchen zu erkennen ifl:. Ifl: das Feuer bei Nacht, fo werden 
die Pechpfannen an den Eckhäufern angezündet, das Gefinde 



47 

tritt mit Fackeln und Laternen vor die Hausthüren und schafft 

W affergefäffe heraus, um den nach dem Brandplatze eilenden 

Löfchmannfchaften gleichzeitig Licht und W affer zu fchaffen. 

Die Marftallknechte und Pferdebefitzer, Kärner, Fuhrleute u. f. w., 

eilen mit ihren Pferden herbei nach den Spritzen- und Geräthe

fchuppen, um Spritzen, Schleifen, Leitern- und Hakenwagen nach 

dem Orte der Gefahr zu bringen. Dumpf raffeln die fchwer

falligen Wafferkünfte durch die Strafsen. Zu ihrer Begleitung 

und Bedienung haben lieh die Rothgiefser, Kupferfchmiede, 

Feuerarbeiter jeder Art und die für fie befonders angeftellten, 

fachkundigen Männer eingeftellt, während Söhne und Gefellen 

derfelben, mit Handfpritzen bewaffnet, ihren Vätern und Meiftern 

auf dem Fufse folgen. Die Baugewerken kommen mit ihren 

Beilen, Aexten und fonfi:igem Handwerkszeug herbei, um zum 
Einreifsen gleich bei der Hand zu fein. Die Müller leiten das 

Waffer zu. Alle Innungen fi:römen mit ihren Leuten herbei, jede 

ihren V orrath an Eimern, Leitern, Haken, Spritzen mit fich 

führend. Ein Theil geht zur Brandftelle, ein andrer bleibt in 

Referve ftehen, um für den Fall eines zweiten Feuers in Thätig

keit zu treten. Die Stadtpfeifer, Kirchenvorfi:eher, Glöckner, 

Organiften, Calcanten und dergl. eilen nach den Kirchen, um 

diefe zu fchützen, der Schulrector nach der Schule. 

Die beim Löfchen nicht befchäftigte Bürgerfchaft findet fich 

bewaffnet ein, befetzt die öffentlichen Gebäude, Stadtthore und 

Ringmauern. Die Thore werden gefchloffen, die Fallgatter 

heruntergelaffen, die Schützen laden die Doppelhaken. Weiber, 

Kinder und Gefinde müffen fteifsig beten, dafs das Feuer bald 

gedämpft werde, fie müffen alle Herdfeuer auslöfchen, Waffer 

auf die Böden fchaffen und aufs Flugfeuer achten. An der 

Brandftelle haben bei dem maffenhaften Zuftrömen von Löfch

mannschaften, Pferden, Geräthen und Fahrzeugen die Feuer

herren ihre Noth, Ordnung zu schaffen und namentlich die 

Wafferzufuhr zu regeln. Die Schleifen mit den vollen Kufen 

follen auf der einen Seite zu, die Schleifen mit den leeren Kufen 

auf der andern Seite ab fahren. Die Eimerreihen folkn geregelt 

werden. Man fi:ellt neben den Spritzen grofse kupferne Pfannen 
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auf, damit Sand und Schmuz, der etwa mit zugefahren worden, 
sich erfl: zu Boden fetze und nicht mit in die Spritze komme, 
die mitte1ft der Schöpfftötze gefüllt wird. Wenn nun die Waffer
zufuhr geregelt, die Spritze gefüllt und zum Drücken fertig ge
macht ist, beginnt endlich die Thätigkeit derfelben, indem das 
Standrohr den längfl: erfehnten Strahl in die inmittelfl: mächtig 
gewordene Gluth entfendet. Doch bei dei11 unregelmäfsigen 
Wafferzufluffe hat die Spritze das ihr eingefchüttete Waffer 
fchneller verarbeitet, als man genügenden Erfatz fchaffen kann 
und der Strahl ifl: kein dauernder. Er erreicht den brennenden 
Gebäudetheil nicht, zerfi:iebt in der Flammen Gluth und richtet 
mehr Schaden an, wie Nutzen. Da der Spritze der Windkeffel 
fehlt, fo entfendet fte nur fi:ofsweife das Waffer in den Brand 
und es ifi: kein Wunder, wenn inzwischen die Gewalt des Feuers 
zu folcher Macht angewachfen ift, dafs man ftch entfchliefsen 
mufs, die zunächfi: bedrohten Gebäude niederzureifsen. Es be
ginnt die Thätigkeit der Bauhandwerker, die auf langen Leitern 
die Dächer der benachbarten Häufer befi:eigen und mit ihren 
Infl:rumenten die Bedachung herunterschlagen, die krachend in 
die rathlofe, wenn auch zahlreiche Löschmannfchaft hineinfl:ürzt 
und die Verwirrung vermehrt. Diefes Mittel wirkt jedoch. Man 
ifl: des Feuers Herr, nachdem es eine lange Häuserreihe ver
nichtet hat. Der gröfste Theil der Löfchmannfchaften wird ent
laffen. Es bleibt nur noch eine Brandwache zum Abiöfchen 
zurück. Dies ifi: das Bild der Löfchanftalten der fo eben ge
fchilderten Zeit. Dafs hierbei gerade viel Ordnung geherrscht 
habe, ifl: nicht wahrfcheinlich, obwohl man ftrenge Befi:immungen 
in dieser Beziehung getroffen hatte. In Prag ging man fogar 
foweit, denjenigen, der an der BrandfleHe Händel und Streit 
anfing, mit Köpfungsfi:rafe zu bedrohen*). 

Auch für ärztliche Hilfe war man beforgt, um im Falle von 
Befchädigung der Löfchmannfchaft fogleich helfen zu können. 

Die Beendigung des Brandes wurde an einigen Orten durch 
das Abfeuern der Doppelhaken und Kanonen bekannt gemacht 

*) cf. Feuerordnung vom Jahre 1677. 
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und erft, nachdem dies gefchehen, durften die Löfchenden nach 
Haufe gehen, die Nichtlöschenden die Häufer wieder verlaffen. 
Der Bürgermeifl:er ritt umher und dankte den Bürgern für die 
geleifl:ete Hilfe. 

An Anordnungen fehlte es, wie wir gefehen, auch in diefern 
Zeitabfchnitte nicht, fie waren vielmehr noch zahlreicher ge
worden und man that auch alles Mögliche, um die gegebenen 
Vorfchriften nicht wieder in Vergeffenheit gerathen zu laffen. 
Mehrmals des Jahres wurden nicht blos die Spritzen, fondem 
auch alles übrige Geräthe, insbefondere das Privatgeräthe der 
Hausbefitzer bei der Feuerschau befichtigt und bei der Feuer
hulde wurde die Feuerordnung vom Stadtfehreiber vorgelefen, 
von den Löfchmannschaften aber mit Handtreu angelobt, den 
übernommenen Pflichten nachkommen zu wollen. Hierbei 
wurden erledigte Stellen wieder befetzt. Auch die Handwerke 
mufsten gleiche Verfammlungen ihrer Mitglieder vcranfl:alten. 
In diefer Zeit ertheilten auch die ftädtifchen Obrigkeiten für 
die unter ihrer Gerichtsbarkeit fl:ehenden Dörfer Anordnung, 
dafs in Letzteren eine gewiffe Anzahl von Eimern, Geräthen 
und eine grofse Fahrfpritze vorräthig und eine Anzahl Mann
fchaften zu deren Bedienung in Bereitfchaft gehalten werden 
follte. Es wurde denfelben ferner zur Pflicht gemacht, fich 
gcgenfeitig m Feuersgefahr beizuftehen. Kleinere Dörfer 
follten zufammentreten und gemeinfchaftlich eine Spritze an
fchaffen. 

Auch die Landesgefetzgebung ordnete die Anfchaffung von 
Feuerfpritzen an•). 

Man fieht hieraus, dass man in Bezug auf die Verall
gemeinerung der Feuerlöfchanfl:alten mehr und mehr Fürforge 
entwickelte. Doch fehritt die Vervollkommnung der Löfch
anflalten felbft feit der Erfindung der Wafferkünfl:e 1m 

Ganzen durch nahezu zwei Jahrhunderte wenig vorwärts, 

~') Vgl. Mandat des Kurfürft Johann Georg des III. zu Sachsen, vom 
29. Juni 1686. Mandat deffelben vom 30. Juli 1689. 

FIEDLER, Feuerlöschwesen. 4 
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denn das Bild einer Löfchanfl:alt aus der Zeit der ersten 
Zeitperiode unterfcheidet fich von dem am Schluffe der 
zweiten Periode gegebenen nicht viel, wenn man von der 
wefentlichfl:en Verbefferung der Letzteren, der Feuerfpritze, 
ablieht. Erfl: mit Einführung der Schlangen und Zubringer 
beginnt wieder ein neuer Auffchwung des Löfchwefens, deffen 
Schilderung im nächfien Abfchnitte erfolgen wird. 



DRITTER ZEITABSCHNITT. 

So grofs feiner Zeit die Bewunderung war für die neu er
fundenen Wafferkünfte und fo fehr man fleh in der erften Jugend 
derfelben über den Fortfehritt freute, den man gemacht hatte, 
fo erkannte man doch jetzt die Unvollkommenheit der neuen 
Erfindung und dachte an deren Verbef{erung. Man war zu der 
Erkenntniü; gekommen, dafs die Spritze nur da fleh wirkram 

erwies, wo man mit ihr dem brennenden Gegenfl:ande recht nahe 

kommen konnte, während man fich von der Machtlofigkeit des 
Spritzenil:rahls in allen den Fällen überzeugt hatte, wo es nicht 
thunlich gewcfen war, denfelbcn in gefchloffener Form auf den 
brennenden Körper zu fchleudern. Dies war der Fall bei Brän
den in den oberen Theilen hoher Gebäude und dann, wenn 

wegen zu grofser Hitze oder Terrain- und Lokalfchwierigkeiten 
man fich mit der Spritze dem Herde des Feuers nicht zu 
nähern vermochte. Man fah, dafs der zeril:reute Waffcrftrahl 
nicht nur nicht löfcht, fondem fogar das Feuer fchürt. Es war 

daher als ein Ereignifs in der Entwickelungsgefchichte der 
Feuerlöfchanftalten anzufehen, als zwei Holländer, die GEHRtDER 
]AN v AN DER HEIDE in Amfl:crdam an den Spritzen die wegen 

ihrer Achnlichkeit mit den Schlangen mit dem Namen diefer 

Thiere belegten Schläuche anbrachten und im Jahre 1672 den 
4* 
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erfl:en Verfuch damit machten. Es ifl: hierüber von den Erfin
dern eine gcnaue Befchreibung in einem besondern, mit Kupfern 
ausgefl:atteten Werke, welches in Amfl:erdam im Jahre 1690 er
fchien, gegeben worden. Eine Befchreibung der Schlangen
fpritze und eine Abbildung derfelben (cf.Fig.4.) finden wir in der 

Fig. 4. 

Feuerordnung der Stadt Leipzig vom Jahre 1794, aus welcher her
vorgeht, wie klar man die Unvollkommenheiten der bisherigen 
Spritzen erkannt hatte und wie man das richtige Mittel zur Ab
hilfe gefunden zu haben glaubte. Man war von den unbehilf
lichen grofsen Spritzen abgekommen und zog die kleinen, leicht 
beweglichen vor, mit denen man fich dem Feuer beffer nähern 
konnte. Man lernte mit dem an den ledernen Schlauch be
fefl:igten meffingnen Spritz-Rohr angriffsweife vorgehen und hier
mit war einer neuen Taktik Bahn gebrochen. 

Da die gedachte, aus dem Holländifehen überfetzte Befchrei
bung im Allgemeinen intereffant und namentlich ein Beleg dafür 
ifl:, wie hoch man die neue Erfindung fchätzte, fo möge diefelbe 
in Nachfl:ehendem wörtlich folgen: 
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Befchreibung der Schlangen-Spritze. 
Aus dem Holländi!:ichen übersetzet. 

"Die in Holland erfundenen Schlangen-Spritzen, dienen, das 
Waffer in einem continuirlichen dicken Strahl in eine Feuers
brunft, wenn fie gleich noch so heftig wäre, hinein zu bringen, 
fo, dafs das Feuer nicht allein ganz unfehlbar, fondem auch ge
fchwind kann gelöscht werden, es mag folches auskommen in 
kleinen oder engen Gässchen, Hinter-Häufern, oder an allen 
andern Orten, wo man fonft nicht wohl beykommen und retten 
kann. Es dürfen auch die Mauern, Giebel, Wände oder andere 
Gebäude, fo im vVege ftehen, weder niedergeriffen werden, noch 
vorher durchbrennen, als durch welche fchädliche Mittel man 
vormals allein zur Rettung hat gelangen können; weil das 
Waffer durch dergleichen lederne Schläuche, die wegen ihrer 
Geftalt einer Schlange ähnlich, auch daher lederne Schlangen 
genannt werden, in grofser Quantität gebracht wird. Man kann 
auch die Schlangen, auf erforderten Fall, länger oder kürzer 
machen, folche, nach Gutbefmden, krumm oder gleich leiten, auf 
Thüren, Fenfter, Löcher in Mauern, Kapp-Fenfter, auf den 
Dächern, hoch und niedrig, durch, in und über die Häufer, 
nach eigenem Belieben und Gefallen richten, auch fogar Kirchen 
und Thürme, und wo fich fonften das Feuer blicken !äffet, damit 
retten. Wenn nun das meffingene Spritz- Rohr fo nahe als 
thunlich, zum Brande gebracht wird, fo kann, mit Göttlicher 
Hülfe, demfelben, bis auf den letzten Funken, Abbruch gefchehen, 
und alles gelöschet werden, weil man eine dergleichen Spritze 
nicht eben durch Pferde, fondem durch 5. bis 6. Menschen zu 
dem Feuer kann bringen laffen. Hingegen erfordert die Bear
beitung der Spritze eine hinlängliche Mannfchaft, auch infonder
heit 5· 6. Perfonen, deren jeder feinen Feuer-Eymer hat, und die 
Spritze durch den W affer-Sack, wie auch die Schlange mit 
Waffer verfichet. Jedoch ist folches zu verfichen, auf einer 
gleichen und ebenen Gaffe. Wenn es aber durch ungleiche 
oder bergigte Oerter gefchehen müfste, fo kann folches durch 
die Waffer-Pumpe und deren Schlange, oder durch die kleine 
Spritze gefchehcn, als wodurch die Feuer-Spritze, wenn folchc 
auch weit vom Waffer ftünde, anhaltend und mit überflüffigem 
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Waffer könnte verfehen werden. Und wenn auch keine Canäle, 
Flüffe oder Bäche, fondem nur Brunnen, Plumpen, Rohr-Waffer 
und Tröge an einem Orte wären, fo kann doch das Waffer 
durch ein leichtes Mittel herzu getragen werden. Wo an einem 
Orte das Waffer durch die Stadt läuft, kann man diefe Spritze 
ganz füglieh auf kleinen Fahrzeugen anführen, und hierdurch 
die Rettung ins Werk richten. Auf einem Strom aber, darauf 
die Schiffe liegen können, kann dergleichen Rettungs-Mittel noch 
füglieh er ins Werk gerichtet werden, mafsen man die Schlange 
legen kann, wie es die Gelegenheit des Orts erfordert und zu
laffen will. Es können auch die Spritzen auf dem Eife gebraucht 
werden, wenn es nur fo ftark gefrohren, dafs es 10 oder 8 
Menfchen zugleich tragen kann. Bey entftandenem Unglück an 
Schiffen kann man gleichfalls einen Brand damit löfchen, und 
die Segel nafs machen, auch da ein Schiff zu Schaden gekom
men, und leck worden, kann damit das Waffer ausgeplumpet 
und vom Sinken gerettet werden. 

Die kleine Spritze ift auch fehr dienlich in Privat- Häufern 
einen Brand zu löfchen, da man einer Feuersgefahr gleich An
fangs in Zimmern und fonften vorkommen und begegnen kann, 
damit das Feuer nicht überband nehme. Auch lind dergleichen 
Spritzen, bey heifsen und trocknen Tagen, oder lange anhaltender 
Dürre, ganze Gärten, Felder, Wiefen und Bäume, damit zu be
feuchten, und zu befprengen dienlich. Dergleichen Art 
Schlangen- Spritzen find feither Anno I 672. in Amfterdam auf
gekommen, bey aller vorfallenden Feuersgefahr gebrauchet, und 
von fo trefflichem Effect und Nutzen befunden worden, dafs 
man alfobald den Gebrauch der alten Spritzen, deren fich Am
fterdam vormals bedienet hat, abgefchaft, und beyfeite gethan, 
auch fogar die meiften Brand- Leitern, Feuer-Haaken, Segel
Tücher und Feuer- Eymer nicht gebrauchet, fondem fich mehr 
auf diefelben Feuer-Spritzen zu verlaffen hat; da man denn 
gleich in den edten 5· Jahren von diefen neu inventirten 
Spritzen, einen fo herrlichen und handgreiflichen Nutzen befun
den, dafs nachdem die alte Art Spritzen abgefchaft, und diefe 
neue in Gebrauch gekommen, der Feuer- Schaden und Verluft 
mehr als g8. pro Cento ift vermindert worden. Indem der 
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Nutzen und die Sicherheit dermafsen zugenommen, dafs in 40. 

dafelbft hinter einander erfolgten Feuers-Brünften alle zufammen 

gerechnet, kaum der W erth von einem gemeinen Haufe, fowohl 

an Hausrath als Gütern mit gerechnet, ift verzehret worden und 

verlohren gegangen, ungeachtet einige von diefen in 5. Jahren 
entftandenen Feuers-Brünften höchft gefahrlieh gewefen, fonder

lieh wegen der Materialien, fo felbige ergriffen, als Pech, Thran, 

Schwefel, Harz, Oehl, Theer, Reifsholz, Schilf und dergleichen; 

Item wenn das Feuer bey hartem Frof\: im Winter, bei Wind 

und ftürmifchem Wetter, oder in der gefahrlichf\:en Zeit bey 

Nacht ausgekommen, und alfo gar leicht hätte um fleh greifen 

können. 
Es ift auch merkwürdig, dafs bey dem Löfchen mit diefen 

Spritzen fleh niemand in fonderliehe Lebens Gefahr wagen; oder 

befchädiget zu werden beforgen darf: auch hat man bey diefern 

neuen Gebrauch, viele Feuer- Leitern, Feuer-Haaken, Segel

Tücher und Brand-Eymer, wie fchon oben gedacht, menagiret, 

und daher manche Koften erfpahret; fo, dafs diefe neue Spritzen 

mit ihrer Zubehör in der That weniger Kof\:en und Unterhalt 

als die alten erfordern; dahero auch alle Städte und Dörfer in 

Holland fich hiervon verfehen, und da fie deren guten Effect 

verfpühret, die alten insgefammt abgefchaft und zwar eher mit 

V ortheil als Schaden; Denn wenn man z. E. 500 Thaler an 

eine neue Spritze leget, und fie damit anfchaffet, fo wird hin

gegen eine alte und in voriger Zeit gebräuchlich gewefene 

Spritze, wohl 6oo zu f\:ehen kommen, wenn man die vielen Zu

behörungen, Geräthfchaft und Unterhalt rechnen will, fo die 

vormalige Art der Spritzen gekoftet hat. Welches nicht allein 

die Stadt Amfterdam, fondem auch andere Oerter mit ihrer Er

fahrung auf benöthigten Fall, würden bezeugen können.« 
Aus diefer Befchreibung geht hervor, dafs die Erfindung 

der Schlangen eine zweite, ebenfo wichtige Erfindung in ihrem 

unmittelbaren Gefolge hatte, nemlich diejenige der Zubringer. 

Man hatte auf diefe Weife zwei der wefentlichften Verbefferun

gen auf einmal erhalten. Man vermochte erftens dem Feuer an 

jedem Orte nunmehr mit feinem Gegner: dem Waffer zu Leibe 
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Fig. 5· 
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zu gehen und zweitens die Spritze ununterbrochen mit Waffer 
zu fpeifen, ohne dafs man der Zeit, Kraft und Waffer ver
fehwendenden Eimerreihen weiter bedurft hätte. Freilich war 
der damalige Zubringer ein noch fehr unvollkommenes Geräthe, 
welches den Namen: »Wafferfack« hatte und im Wefentlichen 
darauf beruhte, dafs man einen waf{erdichten Sack, welcher an 
feinem untern Ende in einen Schlauch ausmündete, an einen 
möglichft hoch gelegenen Ort brachte und von da aus eine 
Schlauchleitung nach der Spritze legte. Das Waffer wurde nun 
in den Sack mittels der Eimer eingegoffen und lief, dem natür
lichen Falle folgend, im Schlauche zur Spritze hin. Die 1n der 
Leipziger Feuerordnung enthaltene Abbildung der Schlangen
fpritze zeigt den Wafferfack, wie er nebft den Schlangen auf 
die Spritze aufgepackt ift. Er befteht in einem feigebockähn
lichen Gefl:elle, in deffen Mitte ein mit der Schlange verbunde
ner Sack angebracht ift. Ein deutlicheres Bild von dem 
Wafferfack erhalten wir indeffen aus einer Befchreibung und 
Abbildung deffelben, die uns }OHANN PETER KERSTING in feiner 
Schrift: ,,Gemeinnütziger Unterricht über den gefchwinden Ge
brauch der Brandfpritzen nebft den hierzu gehörigen Löfch
geräthfchaften und Rettungsmitteln. Münfter, 1792« in der 
fünften Abtheilung giebt. (cfr. Fig. 5.) 

Derfelbe fagt hierzu: 
»Wie man, ohne eine doppelte Menfchenreihe zu formiren, 

das ·w affer in gehöriger Menge zum Brandorte fchaffen könne. 
Eine 24 Fufs lange Leiter mit verftellbaren Füfsen wird 

nach Art einer Gärtnerleiter mittels zweier Stützen aufgdl:ellt 
und an derfelben werden zwei Nebenleitern aufgerichtet. In 
deren oberfte Sproffen wird ein mit einem eiferneu Bügel ver
fehener trichterformiger ;Beutel von 2 1/ 2 Fufs Länge und 2 Fufs 
Breite befeftigt, deffen unteres Ende in den Schlauch mündet, 
der nach der Spritze führt. Auf den Leitern nehmen 
mehrere Perfonen Stand und bilden eine Kette. Das W affer 
wird in Eimern zugereicht und von den zu oberft Stehenden in 
den Beutel gefchüttet. Um Verbindung zwifchen Spritze und 
Zubringer herzuftellen und Befehle zu überbringen, fall eine 
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Perfon zu Pferde zugegen fein. Diefe Mafchine ifl: nur in ebenem 
Terrain zu gebrauchen und mufs die Spritze fl:ets tiefer fl:ehen, 
als der Beutel.« 

Fig. 6. 

Aus der foeben wörtlich mitgetheilten Befchreibung ifl: zu 
erfehen, dafs, wie fchon oben bemerkt, das zugeleitete Waffer 
bei diefer Art von Zubringern nur durch den natürlichen Druck 
weiter befördert wurde und dafs diefe Vorrichtung in allen den 
Fällen nicht angewendet werden konnte, wo kein Gefälle vom 
Zubringer nach der Standfpritze herzufl:ellen war. Es war dies 
jedenfalls ein Uebelfl:and , zu deffen Befeitigung man fich , wie 
aus der vorhin mitgetheilten Befchreibung der Schlangenfpritze 
hervorgeht, anfänglich einer zweiten Spritze bediente. Doch ifi 
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diefelbe Unvollkommenheit auch noch an denjenigen Zubringern 

zu bemerken, die mit einer Saugvorrichtung nach Art unfrer 

heutigen Zubringer verfehen waren. In der ökonomifchen Ency

clopädie des DR. JüHANN GEORG KRÜNITZ. Berlin, 1778. 

13. Theil 1 ifi ein folcher verbefferter Zubringer befchrieben und 
abgebildet. (cfr. Fig. 6.) 

Diefe Mafchine foll kurz zuvor in Amll:erdam angefchafft 

und mittels derfelben das Waffer durch einen Sauger in einen 

Wafferfack gepumpt und von da durch den natürlichen Druck 

in den Schlauch nach der Spritze getrieben worden fein. Es ill: 

uns heute nicht recht begreiflich, warum man das mittels eines 

Saugwerkes gehobene Waffer nicht fogleich direkt aus dem 

Pumpwerk und unter Benutzung der Kraft deffelben weiter ge

leitet hat. Man feheint indeffen auf diefen Gedanken erll: fehr 

fpät gekommen zu fein. Ja felbfi als man das Waffer von den 

Saugwerken mittels des Druckes der Letzteren in den Schläuchen 

fortzuführen gelernt hatte, leitete man es immer noch nicht direkt 

in die Standfpritze, fondem zunächfi wieder in grofse Waffer

bottiche, aus denen es mittels Eimer gefchöpft und längs der 

Eimerketten nach der Spritze weitergefchafft wurde. Es geht 

dies unter Anderm aus einer Abbildung einer >Probe von Feuer

Inll:rumenten« hervor, welche der Königl. Preufsifchen Feuer

Ordnung fur Berlin und Vorll:ädte vom Jahre 1727 angefügt und 

als Titelbild nebll: der in derfelben Feuer- Ordnung enthaltenen 

Abbildung eines Berliner Spritzenhaufes aus jener Zeit*) als ein 

getreues Spiegelbild alterthümlicher Löfcheinrichtungen bei

gegeben ifi. 
Die Anwendung der Saugpumpen zu Feuerlöfchzwecken 

lehrte übrigens bereits der Mechanikus }ACOB LEUPOLD in Pla

nitz in feinem in Leipzig im Jahre 1724 erfchienenen theatrum 
machinarum hydraulicarum, in welchem er ein Druckwerk »mit 

dem krummen Zapfen und Schwungrad befchrieb, welches nach 

des Erfinders Angabe als eine Feuerfpritze gebraucht werden 

konnte. Daffelbe bell:eht in einer Saugpumpe mit dem Sauger, 

w1e wir ihn heute noch anwenden. (cfr. Fig. 7.) 

*) Vergl. Fig. XIII. 
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Es iil: überhaupt das L EUPOLD'fche W erk von grofsem Irr
tereffe in Bezug auf die Entwickelungsgefchichte der Feuer-

Fig. 7· 

fpritze, da in demfelben LEUPOLD als E rfinder (1) des Windkeffels 
feine Erfindung näher befchreibt und wollen wir deshalb an 
diefern Ort diefer wichtigen Verbefferung der F euerfpritze mit 
gedenken. 
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Während LEUPOLD in Tom. I. § 223 feines gedachten 

Werkes ein doppeltes Druckwerk befchreibt, wie folches bei 

grofsen Feuerfpritzen gebraucht zu werden pflegt, welches die 

Confl:ruction der Feuerfpritze mit zwei Stiefeln ohne Windkeffel 

Fig. 8. 

darfl:ellt, (cfr. Fig. 8.) fo befchreibt derfelbe in § 224. ein »Druck

werk mit einem einigen Stiefel, fo aber dennoch continuirlich 

giefset~ wie daffelbe von ihm wörtlich bezeichnet wird. (cf. Fig.9.) 

In demfelben erblicken wir unfern, seiner Confl:ruction nach 

allbekannten, auf dem Grundfatze des Heronsballes beruhenden 

Windkeffel von heute mit der ziemlich bis auf den Boden des

felben herabgehenden Steigröhre. Wie hiernach als erwiefen an

zufehen ifl:, dafs man mindefl:ens im Jahre 1724 den Windkeffel 
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Fig, 9. 
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und deffen Anwendung bei Feuerfpritzen gekannt habe, fo ift 
auch anzunehmen, dafs die allgemeine Einführung des Wind
keffels in Deutfehland erft aus der Zeit flamme, da LEUPOLD 
an den von ihm erbaueten Spritzen denfelben angebracht hatte. 
Nach BECKMANN's Beiträgen zur Gefchichte der Erfindungen 
weifs man nicht genau, wer zuerfi den Windkeffel angewendet 
hat und foll die ältefte Windkeffelfpritze, die bekannt ifi, eine 
von PERRAULT in einem im Jahre 1684 gedruckten Buche be
fchriebene Spritze fein; doch hat hierüber der Verfaffer bis jetzt 
beftimmtere Nachrichten nicht erlangen können. Obwohl nun 
die Windkeffelfpritzen nach und nach Eingang bei den Deut
fehen Feuerlöfchanfialten fanden, fo wurde doch der Fortfchritt, 
der in der neuen Erfindung lag, keineswegs fogleich allgemein 
anerkannt. Es war eben zu den alten Zeiten gerade fo, wie 
heute noch. Das Gute brach fich nur fehwer und nach harten 
Kämpfen Bahn und hatte Anfechtungen aller Art zu leiden. Es 
fei z. B. eines Streites hier gedacht, den zwei Schriftfieller des 
18. Jahrhunderts über den Windkeffel mit einander führten und 
der dies recht deutlich bewcift. }OHANN FRIEDRICH GLASER, 
ein Stadtphyfikus in Suhla und fehr fruchtbarer Schriftfieller 
auf dem Gebiete des Feuerlöfchwefens gab eine im Jahre 1775 
in Leipzig erfchienene »Preisfchrift, wie die Feuerlöfch-Anftalten 
in den kleinen Städten und auf den Dörfern zur Verhütung 
grofser Feuersbrünfte zu verbeffern find« heraus, worin er gegen 
einen Concurrenten, einen Kammer- Aff eff or HEINEMANN, der 
fleh in einer von ihm verfafsten Schrift die Belobung des Wind
keffels erlaubt hatte, fich ereiferte und diefern wörtlich Folgen
des erwiderte: »Endlich gibt der Herr Kammer-Affeffor auch 
feine Meinung von den Feuerfpritzen, welche Arten die befien 
fein mögen, und hält viel oder am meiften von denen, die mit 
Windkeffeln verfehen find und deswegen ihr Waffer ohne Ab
fetzen ausf pritzen. Diefer V ortheil ifi freilich gut; allein folche 
Feuerfpritzen haben dennoch auch ihre erheblichen Fehler, dafs 
fie nicht allerwegen fo gut, als eine mit einem einfachen Stiefel 
und Druckwerke (doch ohne Windkugel) zu brauchen find: denn 
r. kofiet eine folche Feuerfpritze mit einer Windkugel gemeinig
lich mehr, als eine andere mit einem einfachen Druckwerke ver-
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fehene Feuerfpritze von gleicher Gröfse; 2. kann man mit einer 
Windkugel-Feuerfpritze das Waffer nicht wohl fo hoch fpritzen, 

als mit einer andern guten Spritze ohne Windkeffel oder Kugel; 

3· wird gemeiniglich an denen mit Windkugeln verfeheneu 
Spritzen, gegen ihr übriges Verhältnifs, die Röhre oder die 
Höhle des Wafferieitrohres enger, als an andern gemeinen 

Spritzen gemacht, weil fonft, wenn das Verhältnifs der Wind
kugel und des Calibers des Wafferleit- und Wenderohres nicht 
gehörig getroffen wird, der Druck der geprefsten Luft nicht 

wohl mächtig ift, aus einer ziemlich weiten oder zu weiten 
Röhre viel Waffer in genugfame Entfernung auszufpritzen; 

4· kann eine Feuerfpritze mit einer Windkugel, von unge
fchickter Behandlung leichter, als andere Spritzen, ohne Wind
kugeln, Schaden nehmen und fie find insgemein nicht von 
langer guter Dauer. Deswegen ich eine gut eingerichtete 
Feuerfpritze mit zween Stiefeln und einem doppelten Druck

werke einer andern, mit einer Windkugel verfehenen, vorziehe.« 

Es fei diefes kleinen Streites hier nur deswegen gedacht, 
um zu belegen, dafs felbft die unzweifelhafteften Fortfehritte im 

Anfange jeder Zeit bemäkelt worden find, keineswegs aber, um 
diefe Anficht GLASER's der Vergeffenheit zu entreifsen; denn 
dafs derfelbe, bei allen feinen übrigen, nicht abzuleugnenden 
Verdienften um das Feuerlöschwefen nicht allenthalben mafsge

bend gewefen fei, geht fchon aus einer einzigen Auslaffung 
deff elben in dem nämlichen Werke hervor, welche lautet: "er 
halte die öfteren Uebungen der Löfchmannfchaften im Jahre für 
ganz überfiüffig, lieber folle man aller drei bis vier Jahre einmal 

ein Haus mit Fleifs anzünden und daran üben, als fo unnütze 
Uebungen abhalten. So gut man Luftfreifchiefsen halte, könne 
man auch das thun.« Das würde allerdings heutzutage zu un
angenehmen Berührungen mit der Staatsanwaltfchaft führen. 

Doch kehren wir nach diefer kleinen Abfchweifung zur 
Sache zurück. Nicht blos die Anwendung der Schläuche zum 

Zubringen des Waffers nach der Standfpritze war im Anfange 
eine noch fehr urfprüngliche, fondern auch die Benutzung der
felben als Leitung von der Standfpritze nach dem Feuer war 
unvollkommen. Man fuchte entweder mittels Leitern möglichft 
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hohe Standorte zu erreichen und nahm den Schlauch mit dem 
Rohre mit fich, oder man befeftigte wohl auch das Rohr nebft 

Fig. 10. 

dem Schlauche an einem langen Hebel und zog diefen fodann 
in die H öhe, um das Rohr fo nahe wie möglich an das Feuer 
zu bringen. KERSTING in feinem gedachten Werke befchreibt 
eine folche, von ihm erfundene Mafchine und giebt auch eine 
Abbildung derfelben. (cfr. F ig. 10.) 

FIEDLE R, Feuerlöschwesen 
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Zur Befchreibung diefer Vorrichtung, mittels deren ~das 

Spritzrohr bei einer Feuersbrunft, wenn keine Leiter vorhanden 
oder ficher anzufetzen wäre, füglieh und ohne Menfchengefahr 
bis nahe an die Flamme gebracht werden könne~ , fagt der Er

finder in der fechften Abtheilung feines Werkes Folgendes: ~Auf 
einem W agengeftell mit vier Rädern find vier Standhölzer von 

je 7 Fufs 4 Zoll Länge aufgerichtet, welche zu je zwei mit 
Querriegeln vereinigt fmd, auf denen ein Tragbalken ruht. Auf 
Letzterern ift ein faulenförmiger Zapfen aufgefetzt, deffen oberes 

Ende einem 5 I Fufs langen Hebel zur Stütze dient, fodafs zwei 
ungleich lange Arme entftehen. An dem längern Arme wird 
das Rohr mit dem Schlauche befeftigt, während der kürzere, 
aber ftärkere Arm dazu dient, die Richtung zu geben. Der 

innere Raum des Wagens dient dazu , um darein eine Spritze zu 
fetzen, die mit zwei Tragbäumen verfehen fein mufs. Um den 
erhitzten Schlauch abzukühlen, müffen Löfchbefen vorräthig 
fein, die in Salzwaffer getaucht werden und mittels deren der 
Schlauch angefeuchtet wird.« 

Ob diefe Mafchine jemals wirklich in Anwendung gekommen 
fei, ift dem V erfaffer unbekannt. Vielleicht hat es bei der zwar 
ünnreichen, doch wie es fcheint, wenig praktifchen Erfindung 
fein Bewenden gehabt, wie heutzutage ja immer noch die compli
cirteften Mafchinen erfunden werden, deren Verwendung in der 
Praxis jedoch nur eine vereinzelte bleibt. 

Zur wahren Geltung gelangte die Erfindung der Schläuche 

erft dann, als man begann, die richtige und zweckrnäfsige V er
wendung derfelben durch hierzu gefchulte Leute anzubahnen. 
Hierin lag der Uebergang zu den Feuerwehren, deren Nothwen
digkeit aus der V erbefferung der Löfchgeräthe und insbefondere 

aus der Erfindung der Schläuche fleh herausftellte. Hierüber 
werden wir weiter fprechen, wenn wir fpäter die Einführung der 
Schlangen bei den Löfchanftalten der Deutfehen Städte näher 
in's Auge faffen werden. Bevor aber hierzu übergegangen werden 
kann, ift noch zu erwähnen, dafs man nicht blos in Bezug auf 

die Anbringung der Schlangen, fondem auch auf die Conftruc
tion der Spritzen in jener Zeit und namentlich in der zweiten 

Hälfte des r8. Jahrhunderts fortzufchreiten beftrebt war und 
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zählt unter Andern KRUEGELSTEIN aus gedachter Zeit eine 
grofse Anzahl verbefferter Spritzen auf. Als berühmte Spritzen
bauer werden DoBE in Herzberg, FREITAG in Gera, HELFZEN
RIEDER, (ONRAD in Zeitz, KERSTEN in Dresden, NEUBERT in 
Weimar, BADER in München und andere mehr genannt. Doch 
es würde uns, die wir einen Ueberblick über die Entwickelung 
der gefammten Feuerlöfchanftalten Deutschlands gewinnen wollen, 
zu weit fUhren, wenn wir aller der einzelnen V erbefferungen 
befonders gedenken wollten, die mit der Zeit an der Feuerfpritze 
angebracht worden find. Es würde dies ein Werk allein füllen 
und verweift der Verfaffer diejenigen, welche hierüber eingehende 
Studien zu machen wünfchen, auf die Literatur, die hierüber vor
handen ift, namentlich auf 

KRUEGELSTEIN, vollftändiges Syftem der F euerpolizei
wiffenfchaft. III. Theil; 

BUSCH, Handbuch der Erfindungen. IV. Theil. 
z Abth.; 

VOGEL, Gefchichte der denkwürdigften Erfindungen, 
fowie die neueren Werke über die Gefchichte der F euerf pritze *). 

Erwähnt fei nur hier noch, dafs in diefe Periode auch die 
Erfindung der Dampffeuerfpritze fiel, die nach KAPFF im 
Jahre 1840 durch den Schweden ERICSON erfolgte. 

Vor der Schilderung der weiteren Entwicklung der Löfch
anftalten ift noch der künftlichen L ö f c h m i tt e 1 zu gedenken, 
über deren zweckmäfsigfte Zufammenfetzung feiner Zeit viel ge
fchrieben worden ift und welche einen integrirenden Theil der 
Gefchichte der Löfchanftalten bilden. Ebenfo find die hiermit 
im engften Zufammenhange flehenden Löfchmafchinen kürz
lich mit zu erwähnen. 

Nicht blos um brennbare Gegenftände gegen das Entzünden 
zu fchützen, bediente man fich feuerabhaltender Stoffe, fondem 
auch um das ausgebrochene Feuer zu dämpfen, wendete man 
ähnliche Stoffe an, welche den brennenden Körper, fobald fie 

*) Vgl. Jahrbuch des deutfchen Feuerlöfchwefens von LUDWig Ju~G. Seite 
119. folg., wofelbft diefe Werke aufgeführt find. 

5* 
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auf denfelben gebracht waren, mit einer unverbrennlichen, die 

Luft abfchliefsenden Schicht umgaben. 
Eine grofse Anzahl von Recepten zu feuerlöfchenden Mitteln 

findet fich in der im vorigen Jahrhundert fleh mächtig ent
wickelnden F euerlöfchliteratur, wenn auch hieraus nicht zu er
fehen ift, ob man von diefen Vorfehlägen Seiten der Feuer
löschanftalten wirklichen Gebrauch gemacht habe. Es ift der 
Vollftändigkeit halber derfelben jedenfalls zu gedenken, wenn 
wir auch in der Erfindung künf\:licher Feuerlöfchmittel von 
unferem heutigen Standpunkte aus einen wefentlichen Fort
fchritt des Feuerlöfchwefens nicht erblicken, da wir reines Waffer 
in hinreichender Menge als den treuefl:en und zuverläfügfl:en 
Bundesgenoffen im Kampfe gegen das Feuer erkannt haben. 

Als natürliche Löfchmittel galten fchon frühzeitig: Waffer, 
Sand, Erde. Als künfl:liche werden uns genannt: Schiefspul ver, 
Schwefel, Alaun, Kochfalz, Vitriol, Efiig und Mifchungen von 
genannten Stoffen untereinander fowohl, als auch mit Lehm, 
Thon, Heringslake, ferner: Pottafche, Kreide und verfchiedene 
Erdarten. 

Der Schwede von AKEN erzählt, dafs er im Jahre 1790 

eine heftige Feuersbrunft in Orebro mit Erfolg dadurch be
kämpft habe, dafs er 1/ 3 Alaun und % Vitriol in W affer aufge
löft ins Feuer gefpritzt habe. Derfelbe empfiehlt ferner eine 
Mifchung von 90 Kannen Waffer, 30 Pfund gepulverten Alauns, 
40 Pfund gepulverten grünen Vitriols, 200 Pfund gefchlämmten 
Thons und 20 Pfund Eifenfafrans als ein ganz vorzügliches 
Feuerlöfchmittel, um das Wiederentzünden abgelöfchter Theile 
zu verhüten, und erzählt, wie er bei einem bei Stockholm ange
ftellten Verfuche mit anderthalb Tonnen folchen Löfchftoffes 900 
Quadratellen brennende Fläche, die mit Theer heftrieben gewefen, 
in vier Minuten völlig gelöfcht habe. Der nämliche von AKEN, 
deffen Werk über Feuerlöfchung in einer Ueberfetzung von 
C. E. WErGEL im Jahre I 798 auch in Deutfehland Verbreitung 
fand, warnt übrigens davor, Kochfalz zum Löfchen von Häufern 
anzuwenden, weil die vom Feuer verfchont bleibenden Theile 
der Gebäude dauernd feucht bleiben. STRASSER wiederum 
fpricht fich in feiner gekrönten Preisfchrift: Von den zweck-
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mäffigen Brand-, Löfch- und Rettungs-Anftalten etc., Hamburg, 
1798, nicht blos gegen die Anwendung des Kochfalzes, fondem 
auch gegen das von AKE~'fche Mittel aus, da beide die Meta11-
theile der Spritzen . verderben. Busen in feinem Handbuch der 
Erfindungen gedenkt der Löfchkraft der hellen, guten Holz
afchenlauge, ingleichen des Löfchmittels des Profeffor PALMER 
in W olfenbüttel, welches das Feuer augenblicklich und gründlich 
Iöfchen follte und aus 6 Theilen Kupferwaffer, 1 Theil rothem 
Oker und 1 Theil Schwefel beftand. Von demfelben follte man 
Patronen von 6 bis 8 Unzen fertigen, die durch Schiefspulver 
explofibel gemacht und mittels eines Pfeils, an dem fie befeftigt 
wurden, in das Feuer gefchoffen ·werden follten. Ein Mann 
follte auf diefe Weife ~n zehn Minuten 50 Pfund Löfchftoff ver
fchiefsen können, von dem zwei Unzen hinreichen follten, einen 
Quadratfufs brennende Fläche abzulöfchen. Wieder ein Andrer 
fchlägt vor, grobgeftofsenen Alaun in Flinten zu laden und iris 
Feuer zu fchiefsen. 

Dafs es nicht blos bei V orfchlägen in diefer Richtung ver
blieb, fondem dafs man auch davon wirklichen Gebrauch machte, 
davon finden ftch Spuren in einigen Feuer-Ordnungen. So ift 
beifpielsweife in einer Feuer-Ordnung der Stadt Zittau die An
ordnung enthalten, dafs bei jeder Stadtfpritze ein Sack mit 
Alaun oder Kochfalz vorräthig gehalten werden folle. Eines 
ganz befondern Löfchmittels glaubte man ftch bedienen zu 
müffen bei dem durch Blitzfehlag entftandenen Feuer, indem 
man hierzu Salzlauge und frifche Milch für allein geeignet hielt. 
Dafs diefer Glaube fehr eingewurzelt war, geht daraus hervor, 
dafs felbft in einigen Landesgefetzen diefe Löfchmittel bei Blitz
fehlag empfohlen werden. 

Um die Löfchmittel ins Feuer zu fchleudern, erfand man 
künftliche Mafchinen. So wird von verfchiedenen Seiten der 
Wafferfchleudern Erwähnung gethan, welche KARL IM:\IANGEL 
LoESCIIER in Freiberg erfunden hat und die von zweierlei Art 
waren. Die eine war durch die Kraft eines Mannes zu bewegen 
und fchleuderte auf jeden Schwung anderthalb Dresdner Mefs
kannen Löfchftoff ins Feuer. Die andere befl:and in einem Papier
fack, in welchen Waffer gefüllt und der mittels einer Schleuder 
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ins Feuer geworfen wurde. Etwas Näheres findet fich nicht an
gegeben. Erwähnt werden Löfchmafchinen von KANDEL in 
Augsburg und REUSS in Dresden. Am meiften feheint jedoch 
die Mafchine des Silberftechers ZACHARIAS GRElL in Augsburg 
Auffehen erregt zu haben, welche im Anfange des 18. Jahr
hunderts erfunden wurde. KRUENITZ giebt in feiner ökonomifchen 
Encyclopädie eine genaue Befchreibung und Durchfchnitts
zeichnung derfelben. (cfr. Fig. I 1.) 

Hiernach beftand diefe Mafchine 
aus einer etwa zwei Fufs im Durch
meffer haltenden Tonne von Eichen
holz, die durch Reifen zufammen
gehalten wurde und in deren Mitte 
fich ein wafferdichtes Metallgefafs 
mit einer Zündröhre nach Aufsen 
befand. In die Tonne wurde nun 
Waffer gefüllt, in das Metallgefafs 
Schiefspulver, welches, wenn die 
Tonne ins Feuer geworfen war, 
durch den entflammenden Zünder 
zur Explofion gebracht wurde. Das Fig. 1 1• 

in Folge deffen nach allen Seiten umhergefchleuderte Waffer 
follte dermafsen wirken, dafs das Feuer auf einmal völlig ver
fchwinde. Die Maffe des angewendeten Pulvers betrug 2 Pfund, 
doch wurde diefe Mafchine von verfchiedener Gröfse gebaut und 
auf I Pfund Waffer 1/ 2 bis % Loth Schiefspulver gerechnet. 

Diefe Art Mafchinen feheint practifche Verwendung gefunden 
zu haben, denn wir finden in der Feuer-Ordnung der ehemaligen 
Reichsftadt Augsburg vom Jahre I 7 3 I die V orfchrift, dafs von 
den in .A.ugsburg erfundenen feuerlöfchenden Mafchinen, die 
fich aufserordentlich nützlich erwiefen und an allen Orten, wo 
man mit Spritzen nicht beikommen kann, zu gebrauchen find, 
an etlichen Orten der Stadt mehrere von 3 bis 5 Viertel Eimer 
Waffergehalt vorräthig fein follen. Jedenfalls ift die Zahl der 
Löfchmafchinen, deren es früher gegeben haben mag , mit den 
voraufgeführten nicht erreicht, denn wir lefen noch von Balliften, 
welche grofse Maffen von Erde ins Feuer fchleuderten, von grofsen 
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Löffeln, welche Waffer ins Feuer warfen, von aeroftatifchen Ma
fchinen, deren ·wirkung dadurch herbeigeführt worden fein foll, 
dafs mittels Blafebälgen Luft in dasWafferund hierdurch wiederum 
diefes etliche hundert Ellen in die Höhe getrieben wurde.*) 

Ebenfo gab es noch verfchiedene brandabhaltende Mafchinen, 
deren KRUEGELSTEIN eine unter dem Namen »der Feuerfchirm« 
erwähnt, und welche eine Fläche bis zu r6oo Quadratfufs deckten. 
Diefelbcn kommen anderwärts unter dem Namen »Brandfegcl« vor. 

Doch es fei genug hiermit gefagt von den F euerlöfchmitteln 
und Mafchincn. Sehen wir nun, in welcher Weife üch in den 
Deutfehen Städten das Feuerlöfchwefen mehr und mehr ent
wickelte und welchen Einflufs die Erfindung der Schlangen und 
Zubringer auf diefc Entwickelung ausübte. Wie die Spritze nur 
allmählich Eingang in den Deutfehen Städten fand, fo war es 
auch mit den Schlangen. Während man hier die neue Erfindung 
.freudig begrüfste und fofort erfafste, liefs man es dort beim 
Alten. Einzelne Städte gingen mit anerkennenswerthem Eifer 
alsbald nach Erfindung der Schlangen mit deren Einführung vor, 
andere fchiencn von denfelben nichts zu wiffen, wie wir fogleich 
fehen werden. 

Ucber die Zeit der Einführung der Schlangenfpritzen in den 
einzelnen Städten wäre eine fiebere Kunde vielleicht durch die 
Einfichtnahme der Stadtrechnungen zu erlangen, da die Er
wähnung derfelben in den Feuerordnungen einen zuverläffigen 
Beweis der Zeit der Einführung nicht giebt. In den Feuerord
nungen mancher Städte, welche aus Zeiten ftammen, wo er
wiefener Mafsen dafelbft die Schlangenfpritzen längft eingeführt 
waren, ift derfelben doch mit keinem Worte Erwähnung gethan 
und es kann daher der Umftand, dafs die Schlangen ausdrücklich 
darin genannt find, nur foviel beweifen, dafs die Einführung nicht 
fpäter erfolgt fei, als das Datum der Feuerordnung lautet. 
Eine derjenigen Deutfehen Städte, die alsbald nach Erfindung 
der Schlangen diefelben einführte, war unftreitig die Stadt 
Dresden, denn in einem, im Rathsarchiv zu Zwickau aufge
fundenen Fascikel Inftruktionen, welche aus des Raths zu 

'*) V ergl. KRL'EGELSTE!);, Syftem etc. III, Theil. 
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Dresden Feuerordnungen gezogen und in den Jahren 1686 bis 1688 
in Druck befördert worden find, befindet fich unter Anderm auch 
eine Inftruction »derer zum Schlangen-Leitern oder Hebezeugen 
heftalten 16 Mäurer- und Zimmerleute,« fowie eine dergleichen 
,für den zu denen gefambten Ledernen Feuerfehlangen verord
neten Auffeher.c Es wird fpäter auf den Inhalt diefer Inftruc
tionen zurückzukommen fein. Diefelben zeigen, dafs nach Ver
lauf von nur vierzehn Jahren feit Erfindung der Schlangen man 
mit denfelben fchon recht wacker umzugehen verftand, was für 
damalige Zeiten, wo ein Stillftand von hundert Jahren im Feuer
löfchwefen eine Kleinigkeit war, immer eine rühmliche Ausnahme 
bildet. Im Anfange des 18. Jahrhunderts find die Schlangen
fpritzen fchon fehr häufig in den Feuerordnungen aufgeführt 
und es feheint fich diefe Erfindung namentlich in den gröfseren 
Städten fehneU Bahn gebrochen zu haben. So find diefelben ge
nannt in den Feuerordnungen der Stadt Freiberg vom Jahre 1725, 
der Stadt Berlin vom Jahre 1727, der Stadt Augsburg vom 
Jahre 1731. 

Ebenfo wichtig, ja noch wichtiger als die Nachricht von der 
Einführung der Schlangenfpritzen ift jedoch die von der Art 
und Weife der Handhabung diefes neuen Hilfsmittels, das Feuer 
zu bekämpfen. Während der Gebrauch des Wenderohres 
(Schwanenhalfes) von der Spritze aus keine befondere Gefchick
lichkeit und Fertigkeit beanfpruchte, erforderte die Legung 
des Schlauches in und über die Gebäude die Einübung von Be
dienungsmannfchaften und es war fomit die Erfindung der 
Schlangen die nächfte Veranlaffung zur Bildung geübter Be
dienungsmannfchaften oder Feuerwehren, wie wir diefe jetzt 
nennen. Wir lefen zwar in DR. KRIEGK's Schrift: »das deutfche 
Bürgerthum im Mittelalter,« eine Notiz, angeblich aus MONE's 
Zeitfchrift XVI. 448., dafs es in Freiburg im Breisgau fchon 
im Jahre 1509 eine wirkliche Feuerwehr gegeben habe, in
dem man dort Feuermeifter und Feuerknechte gehabt habe, 
deren Aufgabe das Löfchen und Retten gewefen fei. Der V er
faffer hat diefe Notiz nicht weiter Verfolgen können, doch hat 
derfelbe zu bemerken, dafs auch an anderen Orten, nach An
deutungen, die fich in den Feuerordnungen finden, bereits in 
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denfelben und noch älteren Zeiten beftimmte Leute für den 
Löfchdienft angeflellt und befoldet wurden. So waren in Nürn
berg fchon im 15. Jahrhundert*) Fe.uermeifler, Löfchmeifler und 
W erkmeifler angefleHt, welche für den Löfchdienft bezahlt 
wurden. So finden wir gleiche Nachrichten über fefl angefleHte 
Löfchmannfchaften auch aus anderen Städten. Allein aus den
felben geht weiter nichts hervor, als dafs zu gewiffen Dienfl
leiflungen bei Feuer bellimmte Leute verpflichtet waren, während 
darüber, ob und in wieweit diefe Leute zur Verrichtung ihres 

Dienfies gefchickt gemacht, gefchult und eingeübt wurden, eine 
weitere Nachricht aus jenen Zeiten nicht zu finden ift, als 

höchftens die, dafs die Inflrumente des Jahres ein- oder mehr
mals probirt werden follten. Die wirklich ernflen AnHinge zu 
den Feuerwehren der Neuzeit find ficher erll in jenen Zeiten 

zu fuchen, da die Legung der Schlangen und die Führung des 
Rohrs gefchulte Leute erheifchte. Es ifl intereffant, die Ent

wickelung der Feuerwehren aus gedachter Zeit zu verfolgen 
und die Keime zu unfern heutigen Inflituten diefer Art aufzu
fuchen. 

Eine der älteflen bekannten Einzelvorfchriften über Hand
habung der Schlangen findet fich in den oben bereits angezo
genen Dresdner Inflructionen von 1686 bis 1688 und es zeugen 

diefelben davon, dafs zur Erlenmng des Dienfles öftere Uebungen 
nöthig wurden. So ifl den wor die Feuer- Spritzen Bedienten« 

zur Pflicht gemacht, dafs die 10 Spritzenbediente des Jahres 
drei .oder mehrmals, wenn man das öffentliche Exercitium mit 
denen Feuer-Spritzen anfleHet, unausbleiblich erfcheinen und 

wie mit folchen zur Zeit umzugehen, wohl Acht haben und 
lernen follen. Während vier derfelben die Spritze aus dem 
Schuppen und an das dem Brande benachbarte Haus zu fchaffen 
hatten, mufstcn die fechs andern (Zugeordneten) die Haspel mit 
der aufgewundenen ledernen Feuerfehlange an der eifernen 
Spindel farnrot Einleitungs- Sack dahin bringen, worauf die 
Zimmer- und Maurer- Leute ihre Schlangen-Leitern auslegten. 
Es mufste ferner, fobald die Schlangen-Rolle da war, einer die 

''') V ergl. Tt:CHER\ Baumeifterbuch. 
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vom Dache heruntergeworfene Hebeleine an den kupfernen 
Schnabel fchlingen, ihrer zwei aber die eiferne Spindel halten, 
zum Aufziehen denen Maurer- und Zimmer-Leuten zurufen, 
die Schlangen ablaufen laffen und wohl Acht haben, dafs die 
letzte Endfehraube an der Schlange fodann gefchwind achtmal 
links umgtdreht und rechts an den Spritzen-Kaften gefchraubt 
werde. War das Feuer in den Hinter- oder Hof-Gebäuden, fo 
hatten die Spritzen- Bedienten eine der augefehraubten ledernen 
Schlangen in das zweite oder dritte Gefchofs des Vorderhaufes 
vermitte1ft der hierzu abfonderlich verfertigten und bei jeder 
Spritze befindlichen Fenfter-Rolle auf und durch die Logiamenter 
im Hof ziehen zu laffen. Den »zum Schlangen- Leitern oder 
Hebezeugen heftalten 16 Mäurer- und Zimmer- Leuten« war in 
ihrer Inftruction Folgendes zur Pflicht gemacht: 

I. Bey dem Brandt follen, fo bald fie deffen innen worden, 
diefelben mit folchen Schlangen - Leitern und Hebezeugen aus 
denen ihnen angewiefenen Spritzen- Häufern zum Feuer eilen, 
bey denen Brandtbenachbarten beyden Häufern eingelaffen zu 
werden üch anmelden, die 3· oder 4· benöthigte Leitern auf 
denen 3 Tachgefchoffen zun Kapp-Fenftern gefchwinde aus
legen und anhängen, und fich von dem Tachgefimbfe an bifs 
auf den Forften in gleiche diftanz eintheilen, der Oberfte denen 
untern dreyen die Hebeleine zuwerffen, der unterfte aber folche 
zwifchen der Rollen- Leiter bis auf das Pflafter herunter laffen, 
und der ankommenden Schlange erwarten. 

2. Wenn folche entweder eher oder mit der Spritze an
kommen, foll das Hebe-Seil alfobald an dem Schnabel-Strick 
gefchleiffet, die Schlangen-Haspel gehalten, zum aufziehen ge
ruffen, und fodann der oberfte Mäurer oder Zimmer-Gefelle auf 
dem Forften den Schnabel an üch halten, und das Waffer auf 
den Brandt richten, hierbey aber hat derfelbe des Windes wohl 
wahr zu nehmen, und den Schnabel alfo zu richten, damit der 
Wind das Waffer nicht fruchtlos verwehe, fondem in das 
Feuer trage. 

3· Auf gleiche Weife können fich dergleichen Bediente 
von denen übrigen 3 Hebezeugen auf das andere Neben- Haus 
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fetzen und dem angebrandten Haufe doppelt- und mehrfache 
Rettung thun. 

4· Solte aber der Brandt in denen Hinter- oder Hof-Ge
bäuden fich befinden, follen dergleichen Perfonen fich in des 
nothleidenden Haufes 2. 3· oder 4· Gefchofs machen, vermittels 
ihrer W urff-Leine der Schlangen eine durch die F enfter- Rollen 
auf und durch die Logiamenter und alfo gegen dem Brandt im 
Hofe ziehen und zufehen, wie dem Feuer möglichft beyzu
kommen und Abbruch zu thun fey. 

5· Solte es auch nöthig feyn, die Schlangen weiter und 
auf das Neben- oder Hinter-Haus zu bringen, follen denen 
4 Perfonen noch 2 Mann zugefchickt werden, umb die Schlange 
auf denen Forften füglieber fortzubringen, wäre aber daffelbe 
niedriger oder höher als das Haus, worauf fte Anfangs ausge
ftiegen, können fie fich der angefchafften Wickel-Leitern (deren 
bey jeden Hebezeug eine befindlich) gebrauchen, mit welchen 
von niedrigen auf höhere und von hohen auf niedrige Häufer 
bald zu kommen, und die Rettung füglieh in's Werk zu 
richten ift. « 

Aus diefer Inftruction erfehen wir, dafs man beftrebt war, 
für die Schlauchlegung und Rohrführung ein beftimmtes Regle
ment aufzuftellen, wonach die Mannfchaften eingeübt wurden 
und wer follte nicht in diefer lnftruction Anklänge an unfre 
heutigen Steigerexercitien finden? Wir erfehen ferner daraus, 
dafs man zur Erfteigung der Dächer fich fchon damals andrer 
Leitern als der gewöhnlichen bediente, um die entgegenflehen
den Schwierigkeiten z.u überwinden. Auch in Berlin, deffen 
Löfcheinrichtungen dem Verfaffer nur feit dem Jahre 1727 be
kannt geworden find, beftand im Anfange des 18. Jahrhun
derts ein verhältnifsmäfsig gut geregelter F euerdienft, denn in 
der König!. Preufsifchen Feuerordnung vom Jahre 1727 ift die 
öftere und fl.eifsige Einübung der Bedienungsmannfchaften vor
gefchrieben, für die verfchiedenen Dienftleiftungen find beftimmte 
Leute verordnet und während zur erften Hilfeleiftung bei ent
ftehendem Brande die nächften Nachbarn verpflichtet waren, 
erfolgte die weitere Hilfe durch hierzu commandirte andere 
Löfchmannfchaften. Namentlich war auch der Oberbefehl auf 
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der Brandftelle geregelt, indem jeder der Feuerherren feine be
ftimmte Funktion hatte. Der Eine hatte die Rettung des bren
nenden Haufes, der Andere die W afferzufuhr und Bildung der 
Wafferreihen, der Dritte den Rettungsplatz zu beauffichtigen 
und durfte keiner in die Funktion des Andern hineinreden. 

Wie in mehreren Feuerordnungen jener Zeit das öftere 
Exerciren mit den Schlangen und Zubringern vorgefchrieben 
ift, fo ift dies insbefondere auch in der Feuer-Ordnung der Stadt 
Bremen vom Jahre 1751 der Fall, welcher im Anhange ein Un
terricht beigefügt ift, wie die Schlangen und Zubringer zu ge
brauchen find. Hiernach foll das Rohr mit der Schlange bis 
direkt an das Feuer auf kürzeftem Wege, beziehentlieh mit 
Stricken in die Höhe gezogen werden. Hinter dem Rohrführer 
foll ein zweiter Mann ftehen und den Schlauch halten. Ein 
dritter foll auf die richtige Legung des Schlauches, dafs derfelbe 
in gehörigen Curven gelegt werde, Aufficht führen. Beim Zu
bringer follen drei Mann den Sauger, Bienenkorb genannt, 
legen, zwei mit dem Kaften, darin der Segeltuchfehlauch liegt, 
zur Schlangen-Spritze gehen, der fechfte die richtige Legung 
des Schlauchs controliren. 

In der Hamburger Feuer-Ordnung vom Jahre 1750 ferner 
ift die Beftimmung, dafs zu jeder der 2 5 Spritzen 20 Mann Be
dienung beftellt fmd, welche Lohn erhalten, und zwar je 2 Com
mandeurs, 2 Rohrführer und 16 Drücker, welche fämmtlich uni
formirt waren. Diefelben wurden öfter exercirt und erfolgte 
dies Exercitium, wie aus dem Anhange zu der Hamburger 
Ordnung zu erfehen ift, ebenfalls nach einem beftimmten Re
glement, welches jedem Spritzenmann feinen beftimmten Poften 
bei der Spritze zuwies. Sehr ausführliche Anweifung zum Ge
brauche der Schlangenfpritzen enthielt endlich auch die Leipziger 
Feuerordnung vom Jahre 1794, welche im Anhange diefer Ge
fchichte beigefügt ift. 

Diefe rammtliehen Beifpiele zeigen, dafs man allenthalben 
das Bedürfnifs gefchulter Löfchmannfchaften wenigftens in den 
gröfseren Städten zu fühlen begann. 

Doch nicht blos diefe Vervollkommnung hat ihre Anfange 
in der eben erwähnten Zeit aufzuweifen, fondem auch eine an-
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dere, ebenfo wefentliche, namentlich m der Jetztzeit erkannte 
Verbefferung der Löfchanftalten datirt daher, es ift dies die 
S t ä n d i g k e i t der Löfchmannfchaft. 

Dafür, dafs wenigftens ein Theil der zum F euerlöfchen be
ftimmten Leute jeder Zeit vorhanden und bereit war, begann 
man an einigen Orten fchon im 17. Jahrhundert zu forgen. Die 
ältefte Einrichtung, welche dem Verfaffer diefer Arbeit in diefer 
Hinficht bekannt geworden ift, von welcher diefer aber keines
wegs behaupten will und kann, dafs fie überhaupt die ältefte fei, 
ift abermals in einer Dresdener Feuerordnung und zwar in der 
vom Jahre r662 angedeutet. In derfelben ifl: beftimmt, dafs 
30 Handwerksmeifter vom Rathe Wohnung erhielten und fich 
jeder Zeit bei ausbrechendem Feuer zum Löfchen bereit halten 
mufsten. Dafs im r8. Jahrhundert fchon an mehreren Orten 
Brandwachen beftanden, um aufgehende Feuer zu entdecken 
und zu löfchen, melden uns nicht blos die Schriftfteller jener 
Zeit, fondem es findet fich dies auch beftätigt in den Feuer
ordnungen des gedachten Jahrhunderts, beifpielsweife in der 
Leipziger vom Jahre r 794, doch erhielt felbft Harnburg, deffen 
Löfchanftalten fchon in der Mitte des r8. Jahrhunderts einen 
folchen Ruf erhalten hatten, dafs eine Sammlung der dort ein
geführten Feuer-Veranftaltungen und Ordnungen im Jahre 1760 
zu Nutz und Frommen auswärtiger Gemeinden veranftaltet und 
in Druck gegeben wurde, erft im Jahre 1750 zur Verhütung ge
fahrlicher Brände Brandwachen, die namentlich im Winter des 
Abends die Strafsen abpatrouilliren und die erfl:e Hilfe bei ent
ftehendem Brande leiften follten. 

Es feheint aber, als wenn diefen Feuerwachen, wo fie über
haupt eingeführt waren, ein wefentlicher Mangel noch angehaftet 
hätte, denn den der ftändigen Wache angehörigen Perfonen 
fehlte die technifche Ausbildung als Feuerwehrmann. Schorn
fteinfeger, Maurer, Zimmerleute, Schlaffer wurden, da man fie 
für die geeignetften Löfchmannfchaften hielt, zum Beziehen der 
Feuerwache befehligt, allein der Ausbildung und Tüchtig
machung zum Feuerlöfchen wurde immer noch nicht die 
nöthige Aufmerkfamkeit gewidmet. Dafs im Ganzen die ftän
digen Feuerwachen felbft in den gröfseren Städten nicht allent-
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halben eingeführt wurden, darf uns umfoweniger Wunder 
nehmen, als heutzutage noch es viele, felbfl: gröfsere Gemein
den giebt, die noch· keine ftändige Feuerwehr befitzen. 

Dafs aber trotz der Erkenntnifs von der Nothwendigkeit 
guter Feuerlöfchanftalten und trotz des Vorbildes einzelner Ge
meinden die gröfsere Anzahl derfelben für Verbefferung ihrer 
Feueranftalten nichts oder wenig that, hatte ficher feinen Grund 
in der heute noch zu beobachtenden Sorglofigkeit (namentlich 
wenn es lange nicht gebrannt hat) und in der gewilfenlofen 
Unterfehätzung des mächtigen Feindes zum Theil auch in falfch 
angebrachter Sparfamkeit, zum Theil in der Vorliebe für's Alte, 
Hergebrachte. 

S' ift fo lange gegangen, 's wird auch weiter fo gehen, hört 
man ja heute noch von gewiffer Seite ausrufen, wenn es gilt, 
die Löfchanftalten zu verbeffern. 

Doch der Grund zu diefer Nachläffigkeit lag auch im Aber
glauben, der im Mittelalter kräftig wucherte und welcher theils 
durch die Feuerordnungen felbft gefchürt worden war, theils 
durch landesgefetzliche Verordnungen genährt wurde. Nicht 
blos der Glaube, dafs das Feuer eine unabänderliche Strafe 
Gottes fei, gegen die der Menfch vergeblich ankämpfe, deffen 
bereits oben Erwähnung gefchah, fondem auch der Glaube, man 
könne das Feuer durch allerhand Zauberfprüche oder andere 
geheime Mittel bannen, der dem erfteren Glauben fchnurftracks 
entgegenlief, lag lähmend auf den Beftrebungen Einzelner, 
tüchtige Feuerlöfchanftalten zu fchaffen. Waren doch die Er
folg verheifsenden Mittel und Mittelchen billiger, als die koft
fpieligen Löfchgeräthe, brauchte fich doch Niemand anzuftrengen 
in Erlernung des gefahrvollen und mühverurfachenden Löfch
dienftes, konnte man fich doch, wenn das abergläubifche Mittel, 
wie natürlich, nicht gefruchtet hatte, damit tröften, alles gethan 
zu haben, was man zu thun für nützlich gehalten. Hatte doch, 
wie vom Urgrofsvater her noch erzählt wurde, bei dem und 
jenem Feuer ein kräftiger Feuerfegen feine gute Wirkung ge
than. Es gehört, ftreng genommen, nicht in die Gefchichte der 
Feuerlöfchanftalten, derjenigen Mittel zu gedenken, die jeder 
aufgeklärte Mann als thöricht und widerfinnig belächelt. Doch 



79 

bei der grofsen Verbreitung abergläubifcher Ideen im Mittelalter 
und bei dem unzweifelhaft bedeutenden, hemmenden Einfluffe der
felben auf die gefunde Entwickelung des Löfchwefens ifl: es un
vermeidlich, wenigftens im Vorübergehen des Aberglaubens in 
feinen Beziehungen zum Feuerlöfchwefen zu gedenken. Wolle 
daher der geehrte Lefer und Begleiter auf der angetretenen 
Wanderung, bevor wir die Rüfl:kammern des ·Mittelalters ver
laffen, noch kürzlich an einem Befuche der finftern Kammer 
des Aberglaubens Theil nehmen. 

Wie wir fchon fahen, beftanden in der Hauptfache zweierlei 
Arten von Aberglauben. Zu dem erfl:eren Glauben, dafs eine 
unabänderliche höhere Vorausbefl:immung die U rfache des 
Feuers fei, gehörte unter Anderem der Glaube, dafs ein Haus 
unwiderruflich zum Abbrennen beftimmt fei, wenn der letzte 
Nagel, den der Zimmermann eingefchlagen, Funken gegeben, 
oder wenn die Hunde vor demfelben geheult hatten, als es ge
richtet ward. Dahin gehören ferner die Brandprophezeihungen, 
die nicht blos aus gewöhnlichen Erfcheinungen in der Natur, 
z. B. rothem Sonnenuntergange, Benehmen der Thiere und der
gleichen abgeleitet wurden, fondem auch aus angeblichen 
Geifl:ererfcheinungen. So wird erzählt, dafs im Jahre 1791 in 
Halle ein allgemeiner Glaube an einen baldigen grofsen Brand 
dadurch entfl:anden fei, dafs der »Mönch~ follte gefehen worden 
fein, ein Licht auf dem Altar der Kirche fichtbar geworden 
und es in den Spritzenhäufern rumort hatte und dafs in Folge 
deffen obrigkeitliche Vorfichtsmafsregeln getroffen worden feien. 

Es möge genügen, was über die erftere Art des Aberglau
bens beifpielsweife erwähnt worden ift. Was nun die andere 
Art deffelben anbelangt, nämlich den Glauben an die Wunder
kraft Feuer verhütender und dämpfender Mittel, fo ift bekannt, 
wie bis auf den heutigen Tag in manchen Gegenden unfers 
Vaterlandes an gewiffe Schutzheilige geglaubt worden ift, die 
angeblich jede Feuersgefahr fernhalten, wie die gleiche Kraft 
manchen Thieren, z. B. den Schwalben und Störchen, zuge
fchrieben wird. Es ifl: ferner der Glaube bekannt, dafs ein ent
ftandenes Feuer durch dreimaliges Umreiten oder durch Auf
fl:ellung einer Backfchüffel zu dämpfen fei, dafs gewiffe Wurzeln, 
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die unter allerlei Ceremonieen gegraben find, feuerlöfchende 
Wunderkraft befitzen fallen und was dergleichen widerfinnige 
Dinge mehr find. 

Sehr verbreitet war der Glaube an das fogenannte Be
prechen des Feuers. Man nannte die Formeln, unter denen 

dies gefchah, den Feuerfegen, der fowohl entftehendem Feuer 
vorbeugen, als auch daffelbe zu löfchen im Stande fein follte. 

Diefe Formeln hatten in der Regel einen religiöfen Anftrich 
oder waren direct der Bibel entnommen. Es mögen hier als 
Beifpiele einige derartige Kraftfprüchlein folgen, die der Ver
faffer bei feinem Studium der mittelalterlichen Literatur zufallig 
gefunden hat. Ein folcher Feuerfegen lautete: 

,Da fchrie das Volk zu Mofe und Mofe bat den 
Herrn, da verfehwand das Feuer.~ 

Ein andrer: 
»Feuer, ftehe ftill! 
Um Gottes Will'! 
Feuer, ftehe ftill in deiner Gluth, 
Wie Chriftus der Herr geftanden 
In feinem rofinfarbnen Blut! 
Feuer und Gluth, ich geheut 
Dir in Gottes Namen, 
Dafs du nicht weiter kommft von dannen, 
Sondern behalteft all deine Funken und Flammen, 
Amen! Amen! Amen! 

Ein Segen, um das Haus gegen das Feuer zu feien, end-
lich lautete: 

»Feuer, Du heifse Flamme, 
Dir geheut Jefus Chrift, der wahre Mann, 
Dafs du follft ftille ftahn, 
Und nicht weiter gahn! 
Im Namen t t t 

Dafs, wie oben angedeutet, felbft gefetzgebende Gewalten 
fich nicht frei hielten vom Aberglauben, dafür legt das hefte 
Zeugnifs die ziemlich bekannte, in einem Deutfehen Lande 
ergangene Verordnung vom 24. December 1742 ab, welche den 
Beamten, adlichen Gerichtshaltern und Rätben in Städten wie 
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Schultheifen auf dem Lande gegeben wurde und von welcher 

Zeitgenoffen berichten, dafs fie in den andern Ländern keinen 
abfonderlich guten Eindruck gemacht habe. 

Sie lautet nach dem Eingange: 

»Wie nun durch Brandfchaden viele in grof.~es Armuth ge

rathen können, als befehlen Wir um dergleichen Unglück zeitig 

zu fieuern, in Gnaden, dafs in einer jeden Stadt und Dorf ver

fchiedene hölzerne Teller, worauf fchon gegeffen worden, und 

mit der Figur und Buchftaben, wie der beigefügte Abrifs be

faget, des Freytags bei abnehmendem Monde, Mittags zwifchen 

I I und 12 Uhr mit frifcher Dinte und neuen Federn befchrieben, 

vorräthig fein und fodann aber, wenn eine Feuersbrunft, wovor 

doch der grofse Gott hiefige Lande in Gnaden bewahren wolle, 

entftehen follte, ein folcher nur bemeldetermafsen befchriebener 

Teller mit den Worten: Im Namen Gottes, ins Feuer ge

fchmiefsen und wofern das Feuer dennoch weiter um fich 

greifen wollte, dreymal folches wiederholt werden foll, dadurch 

dann die Gluth ahnfehlbar gedämpfet wird. Dergleichen Teller 

nun haben die regierenden Bürgermeifter in den Städten, auf 
dem Lande aber die Schultheifen und Gerichtsfchöppen in Ver

wahrung aufzubehalten und bey entil::ehender Noth, da Gott für 

fey, befchriebenermafsen zu gebrauchen, hiernächft aber , weil 

diefes jedem Bürger und Bauer zu wiffen nicht nöthig iil::, fol

ches bey fich zu behalten, hieran vollbringen diefelben Unfern 

refp. gnädigfien Willen und Meynung.« 
Gegeben etc. etc. 
Der Verordnung ifi eine Zeichnung beig·egeben, auf welcher 

neben verfchiedenen Figuren die Buchfiaben A. G. L. A. und 

die Worte »Confummatum efi« nebfl: drei Kreuzen erfichtlieh find. 
Der originelle Schlufs deutet darauf hin, dafs man fich denn 

doch etwas fchämte, als man jene Verordnung erliefs, denn 

fonfi wäre es unerfindlich, warum man einem ahnfehlbar guten 

Mittel , das Feuer zu löfchen, nicht die möglichfte Verbreitung 

verfchafft hätte. 
Gewifs haben diefe und ähnliche Anordnungen der Behör

den das Ihre dazu beigetragen, dafs für vernünftige Regelung 

der Löfch-Anfialten nichts gethan wurde und es erhellt die ver-
FIEDLER, Feuerlöschwesen, 6 
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derbliche Einwirkung des Aberglaubens auf die Entwickelung 
der Löfch- Anfl:alten recht deutlich. Es Iiefsen fich noch viele 
Beifpiele abergläubifcher V ortl:ellungen anführen, die zum Theil 
fich auf ganz natürliche Vorgänge zurückführen laffen, fo z. B. 
vom gefürchteten Feuerwolf. Doch der Zweck, den die Be
rührung des Aberglaubens hatte, ifl: mit dem, was in dem Vor
flehenden gefagt ifl:, erreicht und es kann deshalb hiermit recht 
wohl abgebrochen werden. 

Erfreulicher als diefe Zeichen mangelnder Volksbildung ifl: 
die Wahrnehmung, dafs die SchriftfieBer des Feuerlöfchwefens 
aus dem vorigen Jahrhundert mit fcharfer Feder gegen den 
Aberglauben zu Felde zogen und auf die unheilvollen Folgen 
deffelben hinwiefen, zur Aufklärung der Jugend in den Schulen 
und zur Errichtung und Verbefferung der Löfchanftalten an
ermahnten. Vor Allem thaten dies der fchon öfter genannte 
KRÜGE1STEIN, dann auch STRASSER und GLASER, deren 
Schriften neben vielem andern Guten auch die Kriegserklärung 
gegen den Aberglauben brachten. Das 18. Jahrhundert und 
insbefondere das Ende deffelben war überhaupt fehr fruchtbar 
in Bezug auf Feuerlöfch- Literatur und es mochte hierzu der 
Umfl:and beigetragen haben, dafs es zu jener Zeit üblich war, 
für gute Schriften auf diefern Gebiete Preife auszufetzen und auf 
diefe Weife den Wetteifer anzuregen. 

In den Werken aus gedachter Zeit finden ftch praktifche 
Andeutungen, die heute noch zu beherzigen fmd und es zeugen 
die darin ausgefprochenen Anflehten davon, dafs wenigfiens 
Einzelne fchon zu jener Zeit vollfiändig klar die Erforderniffe 
guter Löfchanfialten erkannt hatten. Sicher haben diefe Erzeug
niffe der Literatur ihren belebenden Einflufs auf die fpätere Ent
wickelung der Deutfehen Feuerlösch-Anfialten ausgeübt und ifl: 
derfelben fowie deffen, was die damaligen Lehrer des Feuer
löfchwefens für gut hielten und empfahlen, in der Gefchichte 
der Löfchanfialten auch zu gedenken. 

Wie es zu jeder Zeit gute und fehlechte Schriften gegeben 
hat, fo auch in der fo eben erwähnten Zeit. Oft ftnd diefelben 
ungeheuer weitfchweifig und umHinglich, feiten fyfiematifch ge
halten, doch giebt es andrerfeits eben diefer Vollfl:ändigkeit 
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halber auch wohl keinen Theil des Feuerfchutzes und insbefon
dere der Löfchanftaltcn,. der nicht feine Befprechung gefunden 
hätte. Das umfaffendfte Werk ift unftreitig das mehrmals an
gezogene KRüGELSTEIN'fche, von welchem STEINDECK in feinem 
»Feuersnoth- und Hilfsbuch ftirs teutfche Volk und feine 
Freunde• fagte, es fei ein Buch, das feines Gleichen unter 
keiner Nation auf Gottes Erdboden habe und finden fich in 
demfelben bereits Gedanken, deren Verwirklichung heute noch 
angeftrebt wird. KRÜGELSTEI~ ermahnt zu möglichfter Ein
fachheit der Mittel, was die heften Feuerlöfchtechniker unfrer 
Zeit noch thun, er ermahnt eindringlich dazu, alle Anftalten fo 
einzurichten, dafs möglichft viel Feuer im Entftehcn unterdrückt 
werden können und giebt auch bis ins Einzelne praktifche 
Regeln. Unter Anderm fagt er einmal, um ein Beifpiel feiner 
Schreibweife anzuführen: »man warte nie auf Spritzen, ehe man 
zu löfchen anfängt. Man arbeite, als wenn keine Spritzen in 
der Welt wären.« Derfclbe erachtete fchon zu damaliger Zeit 
ein wohlorganifirtes Löfch - Corps für das einzige Mittel, dem 
Feuer gebührend zu begegnen und empfahl praktifche Uebungen 
an Gebäuden. 

Ueber die Einübung der Löfchmannfchaften verbreiten fich 
mehrere Schriftfteller und während der Eine empfiehlt, Auf
ftellungspläne für etwaige Brände in den verfchiedenen Stadt
theilen zu entwerfen und diefe durch Manöver der Löfchmann
fchaften zur V eranfchaulichung zu br-ingen, fehlagen Andere 
wieder vor, zu den Hauptübungen durch Alarm die Löfchmann
fchaften zufammen zu berufen und zwar foll der Oberbefehls
haber Niemandem vorher entdecken, zu welcher Stunde das 
Zeichen gegeben werden foll, noch auch erlauben, dafs fich 
Jemand früher auf der Stelle einfinde. Alle damaligen Lehrer 
des Feuerlöfchwefens find endlich darin einig, dafs der Befehl 
auf der Brandftelle in der Hand eines Mannes liegen müffe, 
der auf Ordnung, diefe erfte Grundbedingung aller LöfchanH:altcn, 
und darauf zu fehen habe, dafs überftüfüge l\'Iannfchaften be
urlaubt werden. Es fehlt fogar nicht an Schilderungen des 
Mufl:ers eines Branddirektors bis in die einzelnen kleinen 
Details. 

6* 
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Die Namen der hervorragendften Schriftfteller und die 
Titel der Werke derfelben find bereits bei Citirung dcrfelben 
genannt worden und deshalb hier nicht nochmals zu wieder

holen. 
Auch der Verbefferung der Löfchanftalten auf den Dörfern 

wendete man nunmehr gröfsere Aufmerkfamkeit zu, indem man 
den Dorfgemeinden die Anfchaffung geeigneter Löfchgeräthe, 
die Fürforge für gehörigen Waffervorrath, die gegcnfeitige Hilfe 
in Feuersnöthen und die Aufftellung von Feuerordnungen an
empfahl. In diefer Beziehung trat auch die Landesgefetzgebung 
in den einzelnen Deutfehen Landen in die Schranken und es 
ftammt eine Anzahl gefetzlicher Heftimmungen feuerpolizeilicher 
Natur aus jener Zeit. 

In Sachfen erfchienen mehrere Gefetze und Verordnungen, 
welche die Verbreitung guter Löfchanftalten über das ganze 
Land zum Zwecke hatten, als: das Refcript FRIEDRICH 
AUGUST's, dafs wegen derer grofsen Feuersbrünfte Feuer- Ord
nungen gemachet und Feuer-Geräthe zum Löfchen angefchaffet 
werden follen, vom 7· Juli IJI7, ferner: 

Die General-Verordnung FRIEDRICH AUGUST's, wie in dero 
Churfürftenthum, incorporirten auch fammtlichen andern Landen 
Feuersbrünfte abzuwenden und bei deren Entftehung allent
halben fleh zu verhalten vom 7· Februar 1719, welche fich als 
eine Generalfeuerordnung darfteilte und vor Allem die Dorf
feuerordnung vom 18. Februar I 77 5, welche fehr ausführliche 
V orfchriften und in vier Capiteln folgenden Inhalt enthielt: 
1. Was zur Verhütung der Feuersbrünfte zu beobachten. z. Von 
den Feuergeräthfchaften und derer dazu, auch zum Löfchen an
zuftellenden Perfonen Verrichtungen. 3· Wie fich zu verhalten, 
wenn eine Feuersbrunft entfteht. 4· Was nach gedämpftem 
und gelöfchtem Feuer zu beobachten. 

In Baiern erfchien eine allgemeine FeuerordnU11g, nach 
welcher fich alle Churfürll:lichen Land- und Pfieggerichte, 
Klöfter, Hofmärkte, Städte, Märkte und fämmtliche Unterthanen 
in Baiern und der obern Pfalz künftig zu verhalten haben, vom 
30. März I 79 I, welche in fechs Abfchnitten darüber Vorfchriften 
ertheilte: 
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I. durch welche Mittel die Entftehung der Feuersbrünfte 
verhindert werden könne; 

2. wie das ausgebrochene Feuer fogleich entdeckt und 
öffentlich bekannt gernacht werden folle; 

3· wie die Feuersbrunft mittels Löfch-Geräthen, Arbeitern 

und guter Ordnung arn fchleunigfien gelöfcht werden möge; 

4· wie man fich nach gedämpftem Feuer zu verhalten habe; 

5· wie den durch Feuer verunglückten Perfonen geholfen 
werden folle. 

6. über öftere Kundmachung und beftändige Beobachtung 

gegenwärtiger Landes- Verordnung, dann von der Strafe der 
Uebertreter derfelben. 

In Württemberg wurde im Jahre 1808 ebenfalls eine all

gemeine Feuerlöfchordnung für das ganze Land gegeben. 

Nachdem in dem Vorflehenden die Entwickelung der 

Deutfehen Feuerlöfchanftalten, >vie fie fich nach Erfindung der 

Schlangen und Zubringer gefialtete, gefchildert und dabei der

jenigen Umftände gedacht worden ifi, welche fördernd und derer, 

welche hemmend ihren Einflufs geltend machten, fo könnte nun

mehr ohne Weiteres zur Befchreibung derjenigen Zeit überge

gangen werden, da die Bildung der erfien militärifch organifirten 

Feuerwehren ftattfand. Denn dafs hierzu die Keime allenthalben 

gefprofst waren, dafs die Verhältniffe, die namentlich in der 

zweiten Hälfte diefes dritten Zeitabfchnittes gewaltig zur weiteren, 

letzten Entwickelung gedrängt hatten, danach angethan waren, 

das Feuerlöfchwefen in ein neues Stadium der Verbefferungen 

eintreten zu laffen, das geht aus dem Obigen bereits hervor, 

Allein es würde dies denn doch ein Sprung fein und Sprünge 

thut die Gefchichte nie. 
Wenn auch in vielen Städten die Löfchanftalten fleh noch 

lange auf mittelalterlichem Fufse erhielten (man vergegenwärtige 

fich die Löfchanftalten mancher kleinen Stadt von heute, da noch 

flott mit dem Wenderohre gearbeitet wird und die Schlauch

legung im Argen liegt), fo waren doch die gröfseren Städte die 

Träger des Fortfehritts und hier fmd die Uebergänge zu dem 

vierten und letzten Zeitabfchnitte zu fuchen. Es erübrigt daher, 

der verhältnifsmäffig heften Feuerlöfch- AnHalten aus der Zeit 
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zu gedenken, welche der Errichtung militärifch organifirter 
Feuerwehren unmittelbar vorausging. Es wird fich hieraus 
ergeben, mit welchem Rechte gewiffe Ereigniffe als die ent
reheidenden Wendepunkte in der Gefchichte der Löfchanfl:alten 
anzufehen find und welche Mängel immer noch den befl:en der 
innerhalb des dritten Zeitabfchnittes beftandenen Anfl:alten an
hafteten. Als Deutfehe Städte, welche zu jener Zeit die am 
meifl:en vervollkommneten Löfchanfl:alten befafsen, werden ge
nannt: Karlsruhe, Magdeburg, Berlin und vor Allem Hamburg und 
wollen wir, ohne behaupten zu wollen, dafs dies die einzigen 
Städte mit befferen Anfl:alten gewefen feien, diefe oder doch 
einige derfelben näher ins Auge faffen. 

Was zunächfl: Harnburg anbelangt, deffen Feuerlöfchanfl:alten, 
wie wir fahen, fcho~ in der Mitte des 18. Jahrhunderts für muftcr
giltig angefehen wurden, fo wollen wir die Darfl:ellung des 
Hauptmanns und Ingenieur-Geographen THEODOR RoDOWICZ
ÜSWIECIMSKY, welche den Titel: >>Grundzüge zur Errichtung 
militairifch organifirter Feuerwehren für wenig bemittelte Städte 
und Dörfer« führt und in welcher eine vergleichende und kri
tifche Schilderung der Anftalten von Hamburg, Berlin und Paris 
enthalten ifl:, zur Unterlage nehmen, da diefelbe als eine der zu
verläffigfl:en Quellen zu betrachten ift. 

Die Organifation des Hamburger Feuerlöfchwefens im An
fange der fünfziger Jahre unfres Jahrhunderts beruhte auf den 
im Jahre 1817 getroffenen und in den Jahren 1822 und 1833 
vcrbefferten Einrichtungen. Das gefammte Löfchwcfen ward 
geleitet von der General-Feuer-Kaffen-Deputation, welChe aus 
zwei Mitgliedern des Rathes, zwei Mitgliedern des Collegiums 
der Oberalten und zehn Bürgern beftand. Im Falle eines 
Brandes jedoch fl:and die Leitung der praktifchen Thätigkeit der 
Feuerwehr den Spritzenmeiftern zu und es befl:and das Executiv
Perfonal oder die eigentliche Feuerwehr, welche befoldet war, 
aus 3 Spritzenmeiftern, 2 Obergehilfen, IO Gehilfen, 8r Spritzen
Commandeurs, 94 Rohrführern, 561 Spritzenmännern und I I 8 Re
ferveleuten, 3 Kopenauffehern und 2 I Kopenfahrern, I Rettcr
Commandcur und 64 Rettern. Diefer Feuerwehr fl:andcn 3 I vier
rädrige Fahrfpritzen, 33 Zubringer, 8 Drehfpritzen, 14 Schiffs-
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fpritzen, 50 Handfpritzen und 2 I grofse Kopen zur Verfügung. 
Die verfchiedenen Wafferkünfte (nicht in der mittelalterlichen 
Bedeutung zu nehmen) hatten zufammen ro6 Nothpoften und 
Refervoirs. An Feuerwachen waren befetzt 2 Tagwachen und 
I 5 Nachtwachen, welche bei bemerktem Feuerausbruch mit den 
Fahrfpritzen an den Ort der Gefahr abrückten. 

Das Bekanntwerden eines unbedeutenden Feuers war mehr 
dem Zufall überlaffen, als dafs fefte Heftimmungen vorhanden 
gewefen wären. Wenn ein "Feuerauflauf« entftand, fo machten 
die in Speichern und fonftigen Localen meift als Arbeiter be
fchäftigten Spritzenleute fich untereinander ::\Iittheilung und 
fetzten den nächsten Spritzenmeifter in Kenntnifs. Ein helles 
Feuer verkündeten die Glocken und fonftigcr üblicher Alarm 
Es fehlte fonach an einem richtigen Signalifirungs-Syftem und 
war dem Begegnen der keimenden Gefahr nicht genügende 
Rechnung getragen. 

Die Spritzenmannfchaften brachten ihre Spritze in der Regel 
felbft zur Brandftelle, waren aber auch berechtigt, die erften 
heften, in der Xähc befindlichen Pferde dazu zu beanfpruchcn. 
Der Dienfteifcr wurde durch Belohnung der erften beiden 
Spritzen angefpornt. Ucbrigens war nur eine beftimmte Anzahl 
von Spritzen für den erften Angriff, eine weitere zur Referve 
bcftimmt. Die Spritzenmei!1:cr führten den Oberbefehl und zwar 
der Anciennität nach, doch waren fie nicht berechtigt, Gebäude 
nicderreifsen zu laffen, ohne vorher die Genehmigung des Senats 
eingeholt zu haben. Die Mängel diefer Einrichtungen lagen in 
der unvollkommncn Art der Alarmirung, dem Fehlen ftrcng 
militärifcher Disciplin und der befchränktcn Gewalt des Ober
befehls, dem im entfcheidenclen Augenblicke die Flügel ge
bunden waren. 

\Vas demnächst die Berliner Einrichtungen anbelangt, w1e 
fic unmittelbar vor Errichtung der militärifch organifirtcn Berufs
feuerwehr von heute beftanden, fo befitzen wir eine getreue und 
aktcnmäfsigc DarftelJung dcrfclben in der Schrift des Gründcrs 
und Führers der Berliner Feuerwehr, Geheimen Regierungsraths 

Branddirectors SCABELL: "Das Feuerlöfchwefen Berlins," Berlin, 
1853, welche deshalb als Quelle benutzt worden ifl:. 
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Die Löfchanftalten Berlins im I 8. Jahrhundert beruhten, wie 
wir früher fahen, auf der Feuer-Ordnung vom Jahre 1727, deren 
Heftimmungen über hundert Jahre in Giltigkeit verblieben. Die 
erften Verhandlungen, die Mängel diefer Einrichtung zu befeitigen, 
rühren aus dem Jahre 1843 her. Zu jener Zeit befafs Berlin 
45 Feuerfpritzen einfchliesslich 7 Prahmfpritzen, 5 königliche 
Spritzen und I Dampffpritze. Unter dem übrigen zahlreichen 
Geräthe befanden ftch u. A. 545 Feuertienen und waren für die 
Wafferbefchaffung 674 öffentliche Brunnen, darunter zwei mit 
Druckwerk und Schläuchen, zur Verfügung. Die Geräthe waren 
in 28 Spritzenhäufern vertheilt, wovon 8 zugleich zu nächtlichen 
Feuerwachen dienten. 

Für jede Spritze waren, und zwar zur Handhabung des 
Schlauches 3 bis 4 Rohrmeifter und zum Drücken 9 bis 20 

Druckmeifter befi:ellt, von denen ein Theil die nächtliche Feuer
wache bezog. Diefclben waren befoldet. Zur Füllung der 
Tienen mit vVaffer waren Pumper beftellt, die nach Stunden be
zahlt wutden und überdies Prämien erhielten. Sie wohnten und 
arbeiteten zerftrcut in der Stadt umher. Die Schutzverwandten 
waren als Eimerleute zur Feuerwache abwechselnd kommandirt. 
Für die Fortfchaffung der Löfchgeräthfchaften und des Waffers 
waren Gefpanne im Wege der Licitation gedungen. Ueberdiefs 
beftand die F euerlöschhandwerkscolonne zur Befeitigung von 
Hindcrniffen, Aufftellung der Mafchinenleitern und Aufräumen 
der Brandftelle, welche aus Maurern und Zimmerleuten recrutirt 
war. Die Leitung des Feuerlöfchwefens lag in Stellvertretung 
des Polizcipräftdenten dem Polizei-Bauinfpector und dem Ober
fpritzen-Commiffarius ob. Die Verbreitung des F eucrlärms ge
fchah durch die Nachtwächter, die Militärwachen und das An
fchlagen der Glocken. Die Aufstellung der Spritzen und 
fonftige Anordnungen beim Löfchen waren vorzugsweife den 
Executiv-Polizei-Beamten überlaffen. 

Von Verbefferungen diefer Anfi:alten bis zur vollftändigen 
::\cugefl:altung ift nur wenig zu berichten gewefcn und bezog 
fich dies vVeuige lediglich auf die Geräthe, unter denen die 
Hakenleiter zum crften Male genannt wird. 

Als mangelhaft werden diefe, focben in kurzen Umriffen 
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bcfchriebenen Einrichtungen vom V erfaffer des vorhin ange
zogenen Werkes um deswillen bezeichnet, weil es bei denfelben 
an den nothwendigften Erforderniffen eines geordneten Feuer
löfchwcfens gefehlt habe, nämlich an 

I. dem fehneilen und fichern Bekanntwerden der Brandftclle, 
2. dem fehneilen Herbeieilen der Löfchmannfchaftcn, 
3· guten und ausreichenden Geräthfchaften, 
4· eingeübten Bedienungsmannfchaften, 
5· einheitlichem Commando und 
6. hinreichendem Waffervorrath. 
Auch die Feuerordnungen der Städte Carlsruhe und :\lagde

burg zeugten von fehr umfaffenden Vorkehrungen zur Be
gegnung von Feuersgefahr und namentlich davon, dafs zahlreiche 
Geräthe vorhanden waren. So hatte l\lagdeburg an öffentlichen Ge
räthen I 3 grofse, 32 kleine Spritzen, 222 Handfpritzen, I 237 lederne 
Eimer, 99 Leitern, 96 Haken und 6o Sturmfäffer. Doch auch 
hier waren die nämlichen Mängel wie anderwärts und erft die 
Neubildung, wie üe alsbald im Norden wie im Süden Deutfeh
lands faft gleichzeitig eintrat, ward zum \Vendepunkte für die 
Löfchanftalten, zu dem Auffchwunge, den diefclben in dem vierten 
Zeitabfchnitte mit Gewalt nahmen und dem wir uns nunmehr 
zuwenden wollen. 



VIERTER ZEITABSCHNITT. 

Die zwei, fall: gleichzeitig eintretenden Ereigniffe, mit denen 
üch die Pforten einer neuen Periode des Feuerlöfchwefens 
öffneten, waren die Bildungen der erfi:en freiwilligen und der 
crflcn Berufsfeuerwehr. Dicfelben nahmen beiderfeits militärifche 
Organifation an und es ward auf tüchtige Einübung und Schulung 
der Mannfchaften das Hauptgewicht gelegt. Der Zeit nach 
zuerfi: erfolgte die Bildung der erfi:en freiwilligen Feuerwehr un<i 
zwar in Durlach im Jahre 1846, während die erfi:e Berufsfeuer
wehr Deutfehlands im Jahre 185 I zu Berlin entfi:and. Befolgen 
wir bei der Schilderung der Entfi:ehung und Entwickelung beider 
Infi:itute, welche bekanntlich jetzt die Grundlage unfrer heutigen 
Feuerwehren bilden und täglich neue Freunde üch erwerben, die 
Zeitfolge ihrer Geburt und wenden wir uns deshalb zunächfi: der 
Entwickelung der freiwilligen Feuerwehren zu. 

Wie üch in den Feuerordnungen der alten Zeit fehr oft 
Anregungen zu V erbefferungen und Fortfehritten finden, deren 
Verwirklichung viel fpäteren Zeiten oder gar der Jetztzeit erfi: 
vorbehalten war, fo können wir auch die erfi:en Anfange der 
auf dem Grundfatze der Freiwilligkeit errichteten Feuerwehren 
weit eher entdecken, bevor die erfi:en freiwilligen Feuerwehren 
wirklich ins Leben traten. Es hatte hiermit diefelbe Bewandtnifs, 
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wie mit vielen andern Beftimmungen der alten Feuerordnungen, 

die fchon lange auf dem Papiere fianden, ehe fie praktifch durch

geführt wurden. So wird in der Feuerordnung der Stadt Lübeck 

vom Jahre 1761 der freiwilligen Löfchmannfchaften bereits Er

wähnung gethan. So ifi dem VerfalTer eine Feuerordnung einer 

fachfifchen Stadt bekannt, welche aus dem Ausgange der 

dreiffiger Jahre unfers Jahrhunderts fiammt und worin die Be

ftimmung enthalten ifi, dafs der Feuerlöfchdienfi ein freiwilliger 

bürgerlicher Ehrendienft fein folle. Gleichwohl ifi in der näm

lichen Stadt, wo diefe Feuerordnung bis in die neuefie Zeit 

noch galt, die erfte freiwillige Feuerwehr, und zwar aus fehr be

fcheidenen Anfangen, erft am Ausgange der fünfzig er Jahre ge

bildet worden. Wie im Einzelnen, fo auch im grofsen Ganzen 

brach fich die Freiwilligkeit im Löfchdienft nur fehwer Bahn. 

Das Schickfal der amerikanifchen freiwilligen Feuerwehren, 

welche in Folge eingeriffener Uebelfiände fehr bald wieder in 

Abgang kamen, fehreckte jedoch die Männer nicht ab, welche 

als Vorkämpfer ftir die Deutfehen freiwilligen Feuerwehren auf

traten und Deutfehland ward die wahre Heimath derfelben. Der 

Anfang wurde, wie oben bemerkt, durch die Gründung der 

Durlacher Feuerwehr gemacht, welche von CARL METZ in Heidcl

berg ins Leben gerufen und eingeübt wurde. Die Bildung der

felben gipfelte, wie aus einer Orginalmitthcilung des Gründcrs 

jener erfien Deutfehen freiwilligen Feuerwehr, welche dem Ver

faffer zur V erftigung fiand, erhellt, in der A ufftellung der Steiger

mannfchaft, zunächfi der Rohrführer und Retter, fodann der 

Spritzen- oder Pump- oder Waffer-Mannfchaft. Praktifchere Gc

räthe, welche den Zugang der Rohrführer zu dem Feuer auch 

ftir die Fälle ermögJichten, wo die Auftellleitern nicht zu ge

brauchen waren, traten an Stelle der althergebrachten und der 

Geifi der Disciplin, den man fich anzueignen beFnühte, machte 

es möglich, dafs diefe Geräthe fachgemäfs bedient wurden. 

Insbefondere war es die Hakenleiter, deren Handhabung die 

freiwillige Feuerwehr zu erlernen fich angelegen fein liefs und 

deren Einführung die gefammte Taktik der Feuerlöfchung in 

andere Bahnen lenkte. Bei der vVichtigkeit diefes Geräthes, 

über deffen zweckmäfsigfte Confiruction die Sachverfiändigen 
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heute noch ftreitig find, dürfte es nicht unangemeffen fein, an 
diefer Stelle kürzlich deffen zu gedenken, was über die Ge
fchichte der Hakenleiter bekannt ift. Nach einer, dem Ver
faffer zugegangeneu Notiz, die derfclbe als eine zuverläffige 
Quelle anzufehcn hat, ftammt diefes Geräthe aus Frankreich, wo 
es fchon lange eingeführt gewcfen zu fein fcheint. Es findet 
fich nämlich in dem nouveau Manuel du sapeur pompier, 
Paris. 1845. Seite 77 die Bemerkung: dans la province et 
chez !es ctrangcrs' dont lcs sapeurs pompiers ne sont pas 
infl:ruits commc ceux de Paris, on ne se sert pas de l'echelle 
a crochets etc. Ebenfo ift in der Brofchüre von ROBERT CEARD 
>de l'organifation de secours contre l'incendie« Genf 1847, die 
Hakenleiter unter dem vorhandenen Material aufgeführt. Wie 
lange diefelbe damals fchon bekannt war, ifl: nicht erwähnt, doch 
wird beigefügt, daü;, wenn die Hakenleiter im Anfange diefes 
Jahrhunderts fchon vorhanden gewefen wäre, eine_ Perfon, die 
bei einem Feuer den Tod in den Flammen gefunden hatte, 
gewifs gerettet worden wäre. Ob jedoch die Franzofen, welche 
zw~ifcllos die Hakenleiter zuerfl: anwendeten, auch die Erfinder 
derfclben find, ift nicht fefl:gefl:ellt. Es wird nämlich andrerfeits 
die Vermuthung ausgefprochen, dafs der Erfinder derfelben ein 
Deutfeber fei, indem }OH. B{}HL in Schw. Gmünd bereits im 
Jahre 1828 eine Hakenleiter nach eigner Idee bauete, die höchft
wahrfcheinlich die erfl:e Hakenleiter in Deutfehland war, jedoch 
zu damaliger Zeit nicht die gebührende Beachtung gefunden zu 
haben fcheint, wenn auch, wie uns in der Stuttgarter Feuerwehr
Zeitung mitgetheilt wird, im Jahre 1832 die zu Gmünd ge
gründete Rettungsmannfchaft der Hakenleiter fich bedient haben 
foll und deren Aufnahme fonach angebahnt war. Der V erfaffer 
bedauert, nicht in der Lage zu fein, die Priorität der Erfindung 
der Hakenleiter mit Sicherheit feftftellen zu können, obwöhl er 
fich darum bemüht hat. Doch ift foviel als feftfl:ehend anzu
nehmen, dafs die eril:e Hakenleiter in Deutfehland eine Deutfehe 
Erfindung war, ebenfo wie nicht bezweifelt werden kann, dafs 
die Beweglichkeit unfrer jetzigen Feuerwehren hauptfachlich auf 
der Anwendung der Hakenleiter beruht. 

Kehren wir nun zur Durlacher Feuerwehr zurück. Diefelbe 
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zeichnete fich durch den in ihr herrfehenden Geifl: der Disciplin, 
durch ihre Geübtheit und ihr erfolgreiches Auftreten bei Bränden, 
insbefondere bei dem Theaterbrand in Carlsruhe fo vortheilhaft 
aus, dafs alsbald an andern Orten, natürlich unter Berück
fichtigung der örtlichen Verhältniffe, ähnliche Infl:itute errichtet 
wurden, welche fich die Durlacher Feuerwehr zum Mufl:er 

nahmen. Es folgten im Jahre 1847 Tübingen, im Jahre 1848 
die Städte Karlsruhe, Beideiberg, Raftatt, Ettlingen, Baden, 

Speier, und in andern Städten regte fich das Heftreben, bald 
nachzufolgen. Die Entwickelung ging jedoch keineswegs fehneil 
und es lag der Grund hierzu wohl zum Theil in den politifch 

bewegten Zeiten im Ausgange der vierziger Jahre, zum Theil 
in der Liebe zum Althergebrachten, zum Theil in der Scheu 
vor dem mit jeder Neubildung verbundenen Koftenaufwand, zum 

Theil endlich in einer unbegreiflichen Gleichgiltigkeit und Sorg
lofigkeit. Die heftgemeinten Befl:rcbungcn thatkräftiger Männer 

feheiterten an diefen Hinderniffen. Man wollte keine Neuerungen, 
die Geldkofl:en und fchädliche Störungen verurfachcn konnten, 
weil man die vorhandenen Anftalten überfehätzte, das Feuer 
aber unterfchätzte. Undank ja Anfeindungen waren oft die Be
lohnung derer, die im Dienfl:e der Menfchcnliebe Zeit, Kraft und 

Gefundheit opferten. Doch fic waren die Vorkämpfer einer 
guten Sache und die Ueberzeugung von der Güte derfelbcn 

ftähl te ihre Willenskraft. 
Alsbald follte ftch glänzend bewähren, was, in kleinen An

fängen keimend, fich mit Mühe und Noth den vVcg zum Tages
licht gebahnt hatte. Die überrafchenden Erfolg·e der kleinen, 

doch wohlgeübten und disciplinirten Schaaren, im Vergleich mit 
den Erfahrungen, die man mit den ungeordneten Maffen des 
alten Syfl:ems gefammelt hatte, erwarben der freiwilligen Feuer
wehr mehr und mehr Freunde. Man lernte fie achten und 
fehätzen und wenn auch immer noch in den einzelnen Städten 

das Gute nur unter den heftigfl:en Geburtswehen das Licht der 
Welt erblickte, fo trat doch im Allgemeinen ein flehtlieh er fteter 
und ficherer Fortfehritt ein, zu mal als die zull:ändig·en Behörden 

für die Sache mehr und mehr gewonnen wurden. In einer der

jenigen Deutfehen Städte, welche zur Zeit wohl die fl:ärkfl:e frei-
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willige Feuerwehr Deutfehlands aufzuweifen hat und trotz ihrer 

Grö(se fich noch heute auf das Princip des freiwilligen Dienfl:es 

in ihren Löfchanfl:alten fl:ützt, nämlich in Stuttgart, dauerten die 

Kämpfe der freiwilligen Feuerwehr um die Exifl:enz vom Jahre 1847 

bis zum Jahre r852 und es ifl: die Entwickelung, welche das Feuer

löfchwefcn hier nahm, ein getreues Spiegelbild der Zuftände, wie 

fie fich fafl: allenthalben da gefl:alteten, wo man Feuerwehren 

organifirte. Wie in der Stuttgarter Feuerwehr-Zeitung, Jahrg. r86o. 

mitgetheilt wird, erfolgte die erfl:e Anregung zur Bildung einer 

Feuerwehr im Jahre r 847 nach dem Carlsruher Theaterbrande 

und zwar auf Grund der Einrichtungen von Durlach und Carls

ruhe; doch ohne Erfolg. Erft ein grofser Brand in der Stadt 

Güglingen, bei dem die Unzulänglichkeit der Löfchanftalten zu 

Tage getreten war, gab der Regierung Anla(s, die Stattdirection 

zu Stuttgart mit der Bildung einer organifirten und eingeübten 

Feuerlöfchmannfchaft zu beauftragen, wobei die Einrichtungen 

von I Icilbronn als Mufter empfohlen wurden. 

I\ach langen Verhandlungen und vielfachen Störungen und 

nachdem dreimalige F euersbrünfl:e zur Entfcheidung gedrängt 

hatten, kam denn im Jahre r852 die Angelegenheit foweit, dafs 

im Juli gedachten Jahres die erfl:e Uebung der neugebildeten, 

etwa I 50 Mann zählenden Feuerwehr fl:attfinden konnte. 

Nicht blos in Süddeutfchland, fondem auch im Norden unfres 

Vaterlandes regte es fich und namentlich in Sachfen zeigten fich 

alsbald die erfl:en freiwilligen Feuerwehren. Die Turnerfeuer

wehr von Leipzig bildete fich bereits im Jahre r846. Sie hatte 

die Kopenhagener einholmige Rettungsleiter. Im nämlichen 

Jahre entfl:and die Feuerwehr von Glauchau, deren eine Ab

theilung fich aus Turnern bildete. 

Alsbald wuchs die Zahl der Feuerwehren 111 ganz Deutfch

land gleich einer Lawine. 

Während man in Baiern vor dem Jahre r849 die Freiwillig

keit im Löfchdienfte noch nicht kannte, beilanden im Jahre r86g 

dafelbft bereits 300 freiwillige Feuerwehren mit 30,000 Mann. 

Laut Bericht des fechfl:en Deutfehen Feuerwehrtages gab es im 

Jahre r865 in Deutfehland 334 Turnerfeuerwehren mit 28,568 Mann 

und 504 Spritzen, wovon Sachfen allein 6336 Turnerfeuer-
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wehrleute ftellte. Während im Anfange der fünfziger Jahre in 

Baden nur die gröfseren Städte militärifch organifirte Feuer

wehren befafsen, ging deren Zahl in dem folgenden Jahrzehnt 

bereits in die Hundert und nach der in JUNG's Jahrbuch 

des Deutfehen Feuerlöfchwefens vom Jahre 1871 zu findenden 

Zufammenftellung befafs Baden zur Zeit diefer Aufftellung 

I 50 Feuerwehren mit 18,000 Mann, Baiern 5 70 Feuerwehren 

mit 6o,o83 Mann, wovon 45,002 Freiwillige waren, Württemberg 

173 organifirte Feuerwehren mit 39,944 Mann, worunter 13,025 Frei

willige, Sachfen 251 Feuerwehren mit 15,000 Mann, während 

die Rheinlande und Weftphalen 41 Feuerwehren mit 5II9 Mann, 

Braunfchweig 21 Feuerwehren mit 1859 Mann aufwiefen. 

Diefe Zahlen find inzwifchen wieder bedeutend gewachfen, 

denn täglich lieft man von Neubildungen. Zur Förderung des 

neuen Inftituts trugen wefentlich die V erfammlungen bei, welche 

von den Feuerwehren veranfialtet wurden und deren erfte am 

w.Juli 1853 in Plochingen fiattfand, bei welcher 10 Feuerwehren 

vertreten waren. Von den gröfseren, unter dem Namen der 

Deutfehen Feuerwehrtage bekannten Verfammlungen fanden ftatt: 

die erfte zu Ulm im Jahre I 854, befucht von 20 Feuer

wehren, 
die zweite zu Stuttgart im Jahre 1855, befucht von 29 Feuer

wehren, 
die dritte zu earlsruhe im Jahre I857, befucht von 38 Feuer

wehren, 
die vierte zu Mainz im Jahre 186o, befucht von 45 Feuer

wehren, 
die fünfte zu Augsburg im Jahre 1862, befucht von 135 Feuer

wehren, 
die fechfl:e zu Leipzig im Jahre 1865, befucht von 2 I' I Feuer

wehren, 
die fiebente zu Braunfchweig im Jahre 1868, befucht von 

156 Feuerwehren, 
die achte zu Linz im Jahre 1870, befucht von 16o Feuer

wehren. 
Für diefe Feuerwehrtage wurde eine Gefchäftsordnung auf

geftellt, wonach alle zwei Jahre eine folche gröfsere Verfammlung 
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ftattfinden und mit derfelben eine Berathung über Feuerwehr
Angelegenheiten, eine Uebung und eine Ausftellung von Geräth
fchaften etc. verbunden fein follte. Es wurde hierdurch viel 
dazu beigetragen, da, wo Streben fchon vorhanden war, folches 
zu beleben, da, wo Lauheit herrfchte, Theilnahme zu erwecken 
und die Freunde der Sache hatten die hefte Gelegenheit, ihre 
Erfahrungen auf den Feuerwehrtagen zu bereichern und durch 
Meinungsaustausch die Anfichten zu läutern. Nächll:dem bildeten 
fich ii1 den einzelnen Deutfehen Ländern Landesausfchüffe der 
Feuerwehren, welche Landesfeuerwehrtage veranftalteten und 
überhaupt die Förderung des Löfchwefens innerhalb ihres Wir
kungskreises, insbcfondere aber die Anregung zur Bildung mili
tärifch organifirter Feuerwehren fich angelegen fein liefsen, hier
durch aber viel Gutes fchafften. 

So keimte, fprofste und entfaltete fich zum kräftigen Baume 
das Samenkorn, das im Jahre 1846 in Durlach dem Deutfehen 
Boden anvertraut worden war und nicht blos die Städte, auch 
die Dörfer erkannten die Wohlthat einer wohlorganifirten Feuer
wehr mehr und mehr an, deren Errichtung und Unterhaltung 
fclbft der kleinften und unbemittelten Gemeinde möglich war. 

Wenden wir uns nun zur Gefchichte der Berufsfeuerwehren 
d. h. derjenigen befoldeten Feuerwehren, deren Mannfchaften in 
dem Feuerlöfchdienfte ihren Beruf finden, daher in fo!chem be
rufsmäfsig ausgebildet werden und denfelben auch berufsmäfsig 
ausüben. Die im Jahre rss I zu Berlin gebildete Berufsfeuer
wehr ift als diejenige anzufehen, welche nicht blos der Zeit 
nach die eril:e Deutfehlands war, fondem auch nach dem über
einftimmcnden Urtheile aller Fachmänner fich fehr bald den 
Ruf der erften Feuerwehr Deutfehlands in Bezug auf ihre Lei
ftungsfahigkeit und Tüchtigkeit erwarb. Die Entftehungsge
fchichte diefer Feuerwehr ift auf Grund officieller Quellen zu
fammcngeftcllt in der oben angezogenen Schrift: •das Fcuer
Lüfchwefen Berlins » verfafst vom Branddirektor, derzeitigen 
Geheimen Regierungsrath SCABELL, demfclben Manne, dem die 
wichtige Aufgabe zufiel, die Organifation des neuen Infiitutes 
zu leiten und welcher heute noch an der Spitze der Berliner 
Feuerwehr ficht. \Vir erfehen aus diefer Schrift, dafs die neue 
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Schöpfung nicht ohne Kämpfe, grofse Mühen und Anfl:rengun
gen das Licht der Welt erblickte, fowie weiter, dafs diefelbe 

eine Originalfchöpfung war, bei welcher zwar die Erfahrungen 
andrer Städte wohl benutzt, jedoch einer fachkundigen, felbft
ftändigen Prüfung unterzogen worden waren, fodafs das neue 
Infl:itut nicht als die Nachahmung eines vorher fchon befl:andenen 

angefehen werden kann. 

Die Grundfatze, nach welchen die neue Organifation erfolgte, 
laffen fich kürzlich dahin zufammenfaffen, dafs die Abiteilung 
der bei dem bisherigen F euerlöfchwefen Berlins wahrgenom
menen Mängel, die iich, wie wir oben fahen, nach fechferlei 
Richtungen hin fühlbar gemacht hatten, den leitenden Gedanken 

bei der Neugestaltung bildete. Jahrelange Verhandlungen zwi
fchen den Staats- und ftädtifchen Behörden, welche fich nament
lich um den Oberbefehl über die neuzufchaffenden Anftalten dreh

ten, fanden am 16. Januar 1851 dahin ihren Abfchlufs, dafs ent
fchieden wurde, es folle die Reorganifation des Feuerlöfchwefens 

nach dem, von dem Polizeipräftdium vorgelegten und nach den 
\Vünfchen der Kommunal-Behörde foweit als möglich modifi
cirten Plane fofort durchgeführt werden, die Adminiftration des 
neuen Inftituts indefs nicht an die Kommune übergehen, fondem 
definitiv dem Königlichen Polizeipräfidium verbleiben. Unter 
der kräftigen Leitung des Branddirektors SCABELL erfolgte 
hierauf fofort die Ausführung. Nach Befchaffung der erforder
lichen Räumlichkeiten wurden im März und April des Jahres 
I 8 5 I die Mannfchaften angenommen und in Handhabung der 
Löfchgeräthe, in Turnübungen u. f. w. ausgebildet, fodafs be

reits am I 8. Juni I 8 5 I das neue Inftitut bei einer Inf picirung 
durch den Polizei--Präiident von HINKELDEY durch ftchere und 

gewandte Ausführung der Exercitien überrafchte. 

Daffclbe führte den Namen: Feuerwehr und beftand aus 

folgendem Perfonale: 

Dem Branddirektor, 
I Brandinfpektor, 

4 Brandmeiftern, 
40 Oberfeuermännern, 

FIEDLER. Feuerli)fchwefcn. 7 
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ISO Feuermännern und 

36o Spritzenmännern 
und zwar die Oberfeuermänner und Feuermänner zu 

1/ 3 aus Maurern, 
1/ 3 aus Zimmerleuten und 
1/ 3 aus fonfiigen Bauhandwerkern. 

Die Mannfchaften hatten 48 Stunden Dienfi und 24 Stun
den Ruhe, innerhalb der Letzteren jedoch Theaterdienft zu ver
richten. Aufserdern gehörten zur Feuerwehr die Rathsmaurer
Zimmer-, Brunnenmacher- und Schornfteinfegermeifier und mufs

ten diefe auf Befehl des Branddirektors auf der BrandfleHe 
erfcheinen. Die Bedienungsmannfchaften für die Prahm- und 

Königlichen Spritzen an 44 Rohrmeiftern und 220 Druckmeiftern 
blieben vorläufig im Dienfie. Das gefammte Chor war militärifch 

disciplinirt und uniformirt. Es waren I 8 Feuerwachen in der 
Stadt errichtet, auf deren jeder eine grofse fahrbare Spritze 
nebfi Hakenleiter und Rettungsfack und eine Rädertiene und 
zur Bedienung ein Oberfeuermann und vier Feuermänner flationirt 
waren. Aufserdern war der ganze Stadtbezirk in fünf Brand
infpektionen eingetheilt, in deren jeder fleh ein Depot befand. 
Jedes folches Depot enthielt I Mafchinenleiter, I Utenfilienwagen, 

I Wafferwagen, 5 Rädertienen und I Perfonen-Transportwagen 

und war permanent mit I Oberfeuermann, I Feuermann, 2 

Spritzenmännern zurBedienungdes Wafferwagens und aufserdem 

in der Zeit von 2 Uhr Mittags bis 4 Uhr Morgens mit 25 Spritzen
männern und den nöthigen Gefpannen befetzt. In Mitten 

der Stadt befand fleh die HauptHation mit 3 Perfonenwagen 

und I Wafferwagen mit den nöthigen Gefpannen und einem 
permanenten Perfonalbeftande von 2 Oberfeuermännern und 37 
Spritzenmännern zur Bedienung von 3 Spritzen der Feuerwachen 

und I Oberfeuermann und 20 F euermännern zur Befeitigung 
von Hinderniffen etc. In der Zeit von 2 Uhr Mittags bis 4 Uhr 

Morgens war diefe Hauptwache noch durch 55 Spritzenmänner 
verftärkt. Hauptfiation, Depots und Feuerwachen waren unter 
fich und mit den Polizeibureaus durch unterirdifchen elektro
magnetifchen Zeigertelegraph verbunden. 

Durch diefe Organifation waren die Mängel des früheren 
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Feuerlöfchwefens, wie der Verfaffer obiger Darfteilung nachweifi, 

befeitigt, infofern 

1) ein ausgebrochenes Feuer fchnell und ficher den Löfch

mannfchaften bekannt wurde, 

2) diefe unverzüglich und mit gröfstmöglicher Gefchwindigkeit 

zum Brande herbeieilten, 

3) Die Löfchgeräthfchaften gut und ausreichend vorhanden 

waren, (es gab 23 grofse Fahrfpritzen, 8 Prahmfpritzen, 

I Dampffpritze, 5 Mafchinenleitern, sWafferwagen, 53 Räder

tienen, 5 Utenfilienwagen), 

4) Die Bedienungsmannfchaften in körperlich ftarken, wohl 

eingeübten und gewandten Leuten befianden, die 

5) unter einheitlichem Commando nach einem beftimmten 

Plane arbeiteten und 

6) flir hinreichenden Waffervorrath durch die Wafferwagen 

und Rädertienen geforgt war. 

Während die Kofien des alten Feuerlöfchwefens Berlins 

jährlich 68,202 Thaler betrugen, koil:ete die neue Einrichtung 

70,740 Thaler, alfo nur 2538 Thaler mehr, die gar nicht in Be

tracht zu ziehen waren in Erwägung der gröfseren Sicherheit, 

die für das Eigenthum gefchaffen worden war, deffen Immo

biliarwerth in Berlin fich auf 129 Millionen belief, deffen Mo

biliarwerth aber nahe an 90 Millionen Thaler repräfentirte. Der 

mehrerwähnte V erfaffer gedachter Schrift fehliefst feine Schil

derung mit den Worten: »Man mufs Zeuge gewefen fein, wie 

in den Nachtfiunden die ganze Stadt von einem Ende bis zum 

andern um eines unbedeutenden Brandes willen aufgefchreckt 

wurde, ohne dafs über den Ort und die Befchaffenheit deffelben 

eine gewiffe Kunde zu erlangen war, dagegen am Tage die 

Hilfe zu fpät oder fpärlich zur Stelle kam; wie in dem Tumulte 

auf den Strafsen und bei der Aufregung in den Häufern Gefindel 

aller Art Gelegenheit zu Exceffen fand, und man mufs fich die 

grauenerregenden Ereigniffe vom Jahre 1838 bei dem Brande 

der hiefigen Mühlen und vom Jahre I 846 bei dem Feuer am 

Hausvogteiplatze vergegenwärtigen, um Befriedigung darüber zu 

empfinden, dafs jetzt der nutzlofe nächtliche Lärm befeitigt ifi, 

Menfchenleben weniger gefährdet find, als früher, flir die Zeit 

des Tages wie der Nacht die Mannfeharten und Löfchgeräth-
7* 
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fchaften mit gleicher Schnelligkeit in Wirkfamkeit kommen und 

während die Reichen und W obihabenden die Gelegenheiten be

nutzen, ihr Eigenthum gegen alle Eventualitäten ficher zu ftellen, 

auch die Aermeren hoffen dürfen, ihre geringe Habe erhalten 

zu fehen, für welche der Wohlthätigkeitsfinn Einzelner feiten 

Erfatz bieten mag.c 
Wie wahr diefe, nunmehr vor nahezu zwanzig Jahren ge

fchriebenen Worte waren, das hat der Erfolg gelehrt. Nicht 

blos ftihrten gröfsere Städte nach Berliner Mufter ftändige Feuer

wehren ein, fobald ihnen die Mittel hierzu zu Gebote ftanden, 

fondem auch nahmen fich viele freiwillige Feuerwehren das 

neugefchaffene Inftitut zum Vorbild. Nach einer Mittheilung 

aus fachkundiger Feder, die dem Verfaffer zuging, wurden nach 

Berliner Mufter Berufsfeuerwehren errichtet in 

Memel in den Jahren 1854-1856. 
Königsberg » » » 1857-1858. 

Danzig » » 1858-1859· 
Breslau » » » I8Sg--I86I. 

Stettin » » » 1863-1864. 

Bremen » » I87o-187I. 

während die von Cöln und Harnburg noch in der Bildung be

griffen fmd. 
Auch andere Städte wie z. B. Leipzig errichteten ftändige 

Feuerwehren mit befoldeten Mannfchaften, welche den örtlichen 

Verhältniffen angepafst, allenthalben da aber, wo fie eingerichtet 

wurden, einen vollftändigen Umfturz aller bisherigen Verhält

niffe bewirkten und eine Sicherheit gegen Feuersgefahr. boten, 

die man bisher nicht gekannt hatte. Wo die V erhältniffe zu 

klein waren, koftfpielige befoldete Feuerwehren zu errichten, da 

fuchte man wenigftens einen Theil der Feuerwehr ftändig zu 

machen und Tag- oder wenigfiens Nachtfeuerwachen einzurich

ten, um einen ftets bereiten Vorpoften gegen den jeder Zeit 

zum Ueberfall geneigten Feind aufzuftellen, fei es, dafs man die 

Mannfeharten befoldete, fei es, dafs die Mitglieder der freiwilligen 

Feuerwehren fich zum Beziehen diefer Wachen erbQten. So 

fuchten die Gemeinden mehr und mehr fich ernftlich gegen das 

Feuer zu rüften, und fie ergriffen mehr oder weniger eifrig die 
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ihnen in den militärifch geordneten Feuerwehren gebotene Ge

legenheit, etwas Tüchtiges zu fchaffen. 

Bei der Verfchiedenheit der Entwickelung, welche die Feuer

löfchanfialten in den einzelnen Ortfchaften nahmen, würde eine 

vergleichende Betrachtnng derfelben gewifs nicht ohne Intereffe 

fein. Allein es würde dies, wenn auch der Gefchichtfchreiber 

fich nicht entbrechen darf, mit feinem eignen Urtheile üqer 

den W erth und die Bedeutung der Ereigniffe herauszugehen, denn 

doch über die Ziele einer rein gefchichtlichen Arbeit hinausgehen 

und defshalb bei Befprechung des Syfiems unferer heutigen Feuer

löfchanfialten den geeigneteren Platz finden. Wollen wir uns 

daher mit der gegebenen allgemeinen Schilderung der Entwicke

lung der Feuerwehren begnügen und den weiteren Vervoll

kommnungen uns zuwenden, welche der vierte Gefchichtsab

fchnitt aufzuweifen hat. 

Wenn bei dem zweiten und dritten Abfchnitte der Gefchichte 

der Deutfehen Feuerlöfchanfialten die Einführung der Feuer

fpritze und die Verbefferungen an derfelben an die Spitze zu 

ll:e1len waren, weil eben hierin der neue Auffchwung zum Beffern 

zu erblicken war, fo ifi bei dem vierten Abfchnitte das Gewicht 

auf die Bildung organilirter Feuerwehren zu legen und deren 

Entll:ehung und Entwicklung vor Allem zu fchildern gewefen. 

Doch die mit diefer ::--Jeubildung zufammenhängende fyfiematifche 

Ausbildung tüchtiger Löfchmannfchaften und die, hiermit glei

chen Schritt haltende Verbreitung eines regen Sinnes für das 

F euerlöfchwefen überhaupt waren nicht die einzigen Fortfehritte 

der neueren Zeit. Noch andere, ebenfo wefcntliche Verbeffe

rungen im Löfchwefen traten gleichzeitig ein. Die militärifch 

organilirten Körper vermochten nur unter einheitlicher Leitung 

etwas Tüchtiges zu leiften und wo die Mängel des unter Mehrere 

getheilten Befehls auf dem Brandplatze noch nicht fühlbar ge

worden waren, da wurden fie es mit dem Auftreten organisirter 

Feuerwehren. 
Bei den Berufsfeuerwehren war an lieh der Oberbefehl in 

einer Hand. Die freiwilligen Feuerwehren dagegen entwickelten 

lieh anfanglieh nur als kleine Theile bereits heftehender ll:ädti

fcher Löfchkörper und traten unter Leitung ihres Anführers auf 
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dem Brandplatze auf. Dort hatten aber noch fo und foviel An

dere zu befehlen und die Freiwilligen merkten nur zu bald den 

lähmenden und ftörenden Einflufs diefes vielköpfigen Befehls. 

Es trat natürlich ein Drängen nach Befeitigung diefes Uebel

ftandes ein, das hier und dort Befriedigung fand, an anderen 

Orten wieder vergeblich bis zu den heutigen Tagen nach dem 

Siege rang. Bei der Mannigfaltigkeit der Einrichtungen in den 

einzelnen Deutfehen Landen und deren Ortfchaften geftaltete 

fich auch der Kampf um Befeitigung des mehrköpfigen Befehles 

fehr verfchiedenartig. Hier il:anden landesgefetzliche Beftimmun

gen im Wege, dort 1okalil:atutarifche, deren Anhänger oft zahl

reicher und einflufsreicher waren, als im Intereffe der guten 

Sache zu wünfchen gewefen wäre. Doch wenn auch unter 

Kämpfen, fo wurde dennoch immer mehr und mehr der Weg 

dazu gebahnt, die Einheit des Befehls auf dem Brandplatze wie 

auf dem Uebungsplatze anzubahnen und die Heranbildung der 

Löfchkörper in diefelbe Hand zu legen, welche die Leitung der 
Löfchoperationen beim F euerdienfl:e zu beforgen hatte. 

Eine weitere Folge der Bildung organifirter Feuerwehren 

war die Verbefferung und Vermehrung der Löfchgeräthfchaften. 

Die :Niannfchaften der allgemeinen Löfchpflicht hatten bei dem 

Zwange, der fie des Jahres ein oder zweimal auf den Uebungs

platz trieb, felbftveril:ändlich mit Ausnahmen, wenig Inter_effe 

dar~n, ob die Spritze eine Viertelfl:unde eher oder fpäter in 
Gang kam, ob ein kräftiger, anhaltender Wafferil:rahl erzeugt 

wurde oder ob das Spritzenwerk feinen Dienil: fehlecht verrich

tete. Kam es doch vor, dafs bei der Uebung Niemand wufste, 

wie die Hähne an der Spritze zu fl:ellen, welche Seite derfelben 
nach dem Waffer, welche nach dem Feuer zu richten fei, und 

wenn endlich nach langen Bemühungen das Werk in Gang kam, 

war ein praffelnder Strahl von kurzer Dauer das Ergebnifs der 

ganzen Uebung. Hiefs es doch im fpöttelnden Sprichworte: 
Nach dem Feuer würden die Spritzen probirt. Die organifirten 

Feuerwehren duldeten derartigen Unfug, der die Löfchmann

fchaften zum Gef pött der Strafsenjugend machte, nicht. Gab 

man auch hier und da den kleinen freiwilligen Corps die man

gelhafteil:en Spritzen, fo zeichneten fie fich selbil: mit diefen un-
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vollkommenen Geräthen bald fo aus, dafs man ihnen beffere 
Werke gab, oder fie fchafften fich folche gar aus eignen Mit
teln an. Das Streben der Feuerwehren, deren Organifation und 
Einübung es ermöglichte, das Feuer direkt und aus unmittel
barer Nähe mit dem Wafferfl:rahl anzugreifen und daffelbe bis 
in feine verborgenfl:en Schlupfwinkel zu verfolgen, war auf die 
Erzeugung eines wirkungsvollen, alfo kräftigen und anhaltenden 
Strahls gerichtet, denn fie hatten erkannt, dafs dies die einzige 
Waffe fei, der das Feuer unterliegt. Hierzu aber bedurfte man 
guter Geräthe, leicht handlicher und dabei kräftiger Spritzen, 
deren Vervollkommnung fich eine Anzahl bewährter Meifter im 
Spritzenbau angelegen fein liefs und deren Anfchaffung die Feuer
wehren betrieben. Es ifl: nicht Sache des Gefchichtfchreibers, 
alle die einzelnen Verbeffcrungen in technifcher Beziehung auf
zuzählen, denn es würde bei dem unaufhörlichen Fortfehreiten der 
Technik diefe der Befchreibung vorauseilen. Es genügt vielmehr 
darauf hinzuweifen, dafs fowohl die Spritzen, als auch die Steig
geräthfchaften, die Schlauchlegungs-Apparate wie auch die Ge
räthe der zum Einreifsen und Bahnbrechen beftimmten Mann
fchaften wefentliche Verbefferungen erfuhren. 

Nicht fo allgemein waren die Verbefferungen in Bezug auf 
die fchnelle Kundmachung eines ausgebrochenen Feuers. Viel
mehr blieb es in diefer Beziehung in vielen Gemeinden _beim 
Aiten. Bis in die neuefl:e Zeit heulten die Glocken, raffelten 
die Trommeln und tönten gellend die Hornfignale durch die 
Strafsen, fobald ein Feuer entftand und nur die gröfseren Städte 
mit ftändigen Feuerwachen erfreuten ftch der W ohlthat des nur 
den berufenen Löfchmannfchaften bemerkbaren Alarms durch 
den elektro-magnetifchen Telegraphen. Doch einige F ortfchritte, 
die freilich bei den nicht fl:ändigen Feuerwehren ihre natürlichen 
Grenzen hatten, find zu verzeichnen. Nicht blos die Städte mit 
Berufsfeuerwehren erhielten Telegraphen zur Feuermcldung, auch 
da, wo freiwillige Feuerwehren ftändige \Nachen bezogen, wurde 
die telegraphifche Verbindung der Letzteren mit den Kirch
thürmen oder Polizeiwachen oder Feuermeldefl:ellen eingerichtet 
und hierdurch mancher Brand im Entftehen unterdrückt. An 
Orten, wo bisher die Einrichtung der Thurmwachen noch nicht 
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beftand, wurde diefelbe eingeführt, um fo für möglichft fehneile 
Kundmachung eines ausgebrochenen Brandes zu forgen. 

Endlich erhielten die Löfschanftalten durch die, zunächft 
für andere als Feuerlöfchzwecke erbauten Wafferleitungen, welche 
aqer dem Löfchwefen dienilbar gemacht wurden, eine wefent
liche Verbefferung und dem bei Feuersbrünften oft gehörten 
Nothfchrei nach Waffer wurde in vielen Ortfchaften auf einmal 
ein Ende bereitet. So zog ein Fortfehritt den andern nach fich 
und nicht blos an innerem W erthe gewannen die Löfchanftalten, 
fondem auch die Verallgemeinerung des F ortfchrittes und die 
Erftreckung fclb(t auf die kleinen Gemeinden nahm in der jüng
ften Periode einen erfreulichen Auffchwung. Die Neuzeit weift 
bereits eine grof.<;e Anzahl organifirter Dorf-Feuerwehren auf und 
mehrt fich diefclbe täglich. Während in früheren Zeiten jede 
Stadt, jedes Dorf aus eignem Schaden klug wurde, die Erfah
rungen andrer Ortfchaften aber nur in befchränkter Ausdehnung 
benutzt wurden, zeigte fich jetzt das Streben, die Erfahrungen 
der gröfseren Städte möglichft auszunutzen zum V ortheile der 
Löfchanftalten kleinerer Gemeinden. Es erftanden allenthalben 
warme Fürfprecher und Freunde des folange vernachläffigten 
Stiefkindes der Gemeinden, die für daffelbe in die Schranken 
traten, fei es durch das lebendige Wort bei V erfammlungen, 
fei es durch die Schrift. Die perfönliehe Begegnung Gleichge
Cinnter und der Meinungsaustaufch auf den Feuerwehrtagen regte 
hierzu an und ermuthigte zum unverdroffenen Ausharren im 
Kampfe mit Schwierigkeiten und V orurtheilen. Die Literatur 
auf dem Gebiete· des Feuerlöfchwefens ward reichhaltiger und 
nahm eine praktifche Richtung an. Regelmäffig erfcheinende 
Fachzeitungen hielten unaufhörlich das einmal erwachte Intereffe 
aufrecht, thei]ten Erfahrungen mit, brachten Vorfehläge zu Ver
befferungen und die Feuerwehren felbft unterhielten durch ihre 
Landesausfchüffe ein ununterbrochenes Feuer gegen die verro
fteten U eberbleibfe] mittelalterlicher Anfchauung. Die Gemein
deverwaltungen wurden mit fortgeriffen und die Landesregie
rungen begünftigten die zum Heile der Gefammtheit eingetretene 
Bewegung durch Gefetzes.vorlagen, welche das Gedeihen der 
Feuerwehren zum Zwecke hatten. Es find hier zu nennen die 
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gefetzlichen Vorfchriften über die den F euerverficherungsanfl:alten 
auferlegte Verpflichtung zur Entrichtung einer Abgabe an die 
Löfchanfl:alten, über die Begründung von Unterftützungscaffen 
für verunglückte Feuerwehrleute, über Benutzung der Eifenbahnen 
und Telegraphen Seitens der Feuerlöfchanll:alten, über gleich
mäffiges Schraubengewinde der Spritzen und dergleichen mehr. 
Auch ward von Staatswegen ein Anfang gemacht zur Erthei
lung von Unterricht im Feuerlöfchwefen, indem an der Bau
gewerkenfchule tu Stuttgart zur Heranbildung· von F euerlöfch
Technikern feit dem Winter r87r/72 über den Bau, die Behand
lung und Berechnung der älteren und neueren Feuer[ pitzen und 
über das, was zu denfelben gehört, ferner über die Befchaffenheit 
und Anwendung der üblichen Steig- und Rettungsgeräthe, über 
die Wafferbefchaffung, fowie über die perfönliehe Ausrüfl:ung, 
Organifation und Uebung der Feuerwehr und endlich das Lö
fchen felbfl: unterichtet ward. 

Dazu kam die Vervollkommnung und Ausdehnung der Ver
kehrs-Anstalten, welche ebenfalls der Entwickelung des Feuer
löfchwefens zu Gute kam und fo konnte bei dem Zufammenwirken 
fo vieler günll:iger Umfl:ände es nicht fehlen, dafs die Fortfehritte 
im Feuerlöfchwefen in zehn Jahren der Neuzeit diejenigen von 
hundert Jahren der Vergangenheit überflügeln mufsten. 

Doch trotz diefer Vorwärtsbewegung im grofsen Ganzen 
blieb doch in vielen Gemeinden, wo das Feuerlöfchwefen im 
Argen lag, noch viel zu thun übrig. Wir befinden uns eben im 
Anfange einer neuen Entwickelungsperiode und alle Erfcheinungen 
der Gegenwart find nichts, als die Geburtswehen eines befferen 
Zuftandes, der angebahnt werden [oll, keineswegs aber erreicht 
ifl:. Was nützen die wirklich vortrefflichen Anll:alten der grofsen 
und mittleren Städte, vvenn nebenbei Taufende von Ortfchaften 
in mittelalterlichen Zull:änden verharren, Millionen von W erth 
ungefchützt vor Feuersgefahr bleiben? 

Was nützen halbe Mafsregeln, wo ganz zu helfen wäre? 

Allgemein mufs vor Allem der Nutzen werden, der gefchaffen 
werden foll. Gründlich mufs an's 'vVerk gegangen, kein Opfer 
gefcheut werden, wenn das Werk den Meifl:er loben foll. 
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Die Gefchichte der Feuerlöfchanftalten fehliefst daher zur 

Zeit mit einem Wunfch für die Zukunft ab. Denn unfer Ziel, 

es ift nicht erreicht, es leuchtet aber ftrahlend uns entgegen. Es wird 

erreicht fein, wenn es keine Stadt, kein Dorf im ganzen Deutfehland 

mehr geben wird, wo nicht eine wohlorganifirte Feuerwehr befteht. 

Es wird erreicht fein, wenn der Grundfatz der Ständigkeit überall 

da zur Geltung gelangt fein wird, wo dies irgend die V erhält

niffe geftatten, fei es, dafs auch nur ein Theil der Feuerwehr 
ftets bereit gehalten wird. Dann wird, wie in den ftehenden 

Heeren eine Sicherheit gegen den äufsern Feind gefchaffen 

worden, auch eine Macht erftehen, die dem ftets kampfbereiten 

inneren Feinde, dem Feuer gegenüber die Spitze zu bieten ge

eignet ift, dann wird diefer Feind zu Boden geftreckt endlich 

fich feinem Herrn und Meifler befiegt zu Füfscn legen. Dann 

werden die Millionen menfchlichen Eigenthums, die diefer F cind 

bisher Jahr aus Jahr ein verfchlang, gerettet werden vor dem 

Untergange. Dann wird das Nationalvermögen bewahrt werden 
vor dauernder Schädigung und dazu helfe Gott\ 



Geschichte der Deutschen Feuer-Rettungs

Anstalten. 

Dasjenige, was über die Entftehung und Entwickelung der 

Deutfehen Feuer-Rettungs-Anftalten zu berichten ift, hätte füglieh 

wohl bei Gelegenheit der Darftellung der Gefchichte der Löfch

Anftalten mit eingefchalten werden können, zumal da die Nach

richten über die Rettungsanftalten im V erhältnifs zu denen über 

die Löfchanftalten fehr dürftig find und eine Gefchichte derfelben 

befonders zu geben bei diefer Dürftigkeit kaum verlohnt. Allein 

einerfeits würde bei einer folchen beiläufigen Aufzählung der 

Fortfehritte des Rettungswefens, welche feit Jahrhunderten zu 

verzeichnen find, der Ueberblick über die Entwickelung diefes 

dem Feuerlöfchwefen fehr nahe verwandten und jeden Falles 

auch fehr wichtigen Zweiges des Feuerfchutzes verloren gegan

gen fein, andrerfeits würde die Einverleibung der Gefchichte der 

Rettungsanftalten in diejenige der Löfchanftalten unthunlich ge
wefen fein, weil die für Letztere gewählte Periodeneintheilung 

für die Rettungsanftalten nicht mafsgebend fein konnte. Da fich 

nämlich in der Entwickelungsgefchichte diefer Anftalten nicht 

fo beftimmt abgegrenzte, durch wefentliche Fortfehritte gekenn-
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zeichnete Perioden wie bei der Geschichte der Löfchanftalten 
ergeben, fo ift auch bei der Darfteilung der Entwickelung der
felben von einer Periodeneintheilung abzufehen gewefen und das 
Wenige, was überhaupt zu berichten ift, in Nachflehendem zu

f ammengeftellt. 
Man kann befiimmt behaupten, dafs, fo lange noch keine 

Löfchanfialten befianden, an Rettungsanftalten erfi recht nicht 

zu denken war. 
\Vie bei der oben mitgetheilten Schilderung des Urzuftandes 

unfrer Deutfehen V erhältniffe erwähnt wurde, bemächtigte fich 
bei einem ausbrechenden Brande zu jenen Zeiten, da noch keine 
Fürforge für Abwehr diefer Gefahr vorhanden war, fämmtlicher 
Bewohner einer Stadt ein panifcher Schrecken. Jeder fuchte 
fein Leben und foviel wie mögliöh von feinem Eigenthume durch 
eilige Flucht dem Feuer zu entreifsen und Niemand dachte an 
eine Hilfeleiftung für Andere, gefchweige denn dafs eine irgend
wie geordnete Hilfe vorhanden gewefen wäre. 

In den erften Zeugniffen behördlicher Fürforge gegen Feuers
gefahr ill: nun zwar die Anordnung, dafs Jeder die Pflicht habe, 
zu retten, wiederholt zu finden, allein ganz abgefehen davon, dafs 
die F efill:ellung diefer moralifchen Verpflichtung als einer er
zwingbaren noch lange keine geordnete Rettung fchaffen konnte, 
fo geht auch aus dem Sinne diefer älteften Bell:immungen hervor, 
dafs man zu damaliger Zeit den Ausdruck »Retten« nicht in dem 
Sinne gebrauchte, wie wir denfelben jetzt auffaffen. Während 
wir nämlich heutzutage hierunter diejenige Thätigkeit verfichen, 
durch w~lche Leben und bewegliches Eigenthum der Menfchen 
aus gefahrdrohender Nähe des Feuers gebracht wird, war früher 
das Retten gleichbedeutend mit "helfen.« Man verftand alfo 
darunter jede Hilfeleiftung bei Brandunglück Zum Beleg diefer 
Behauptung dienen die Urkunden, welche bei Darfteilung der 
Gefchichte der Löfchanftalten, zum Theil wörtlich, wiedergegeben 
worden find. Jedenfalls waren anfanglieh befondere Veranftal
tungen zur Menfchen- oder Sachenrettung gar nicht getroffen. 
Die zur Dämpfung eines Brandes getroffenen Einrichtungen und 
vorhandenen Geräthe dienten gleichzeitig, foweit möglich, zur 
Rettung. So war man beifpielsweife bei Zeiten auf die Abfper-
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rung des Brandplatzes bedacht, an erfter Stelle, um neug1enges 

Volk abzuhalten und den Löfchenden Platz zu fchaffen, an 

zweiter Stelle aber auch, um die zu rettenden und zu bergenden 

Sachen vor Diebftahl zu fchützen. Ebenfo bediente man ftch zu 
den ältefien Zeiten bereits der Leiter, zunächft zum Löfchen und 

wenn nöthig, auch zum Retten. Wenn auch in dem foeben 
Mitgetheilten die erften Spuren der Feuer-Rettungsanftalten zu 

erblicken find, fo waren dies doch noch keine eigentliche Ret

tungsanfialten. 
Eine der älteften, ftch ausfchliefslich auf die Rettung be

ziehenden Beftimmungen ift die fchon in den crften Feuer

Ordnungen zu findende V orfchrift, dafs bei ausbrechendem Feuer 

ftch beftimmte ftädtifche Beamte nach dem Rathhaufe zu ver

fügen hatten, um die werthvollen Urkunden, Akten und Gelder 

dafelbfi aus dem Bereiche der Gefahr zu bringen, welche An

ordnung an andern Orten wiederum auf alle öffentlichen Ge

bäude wegen des darin enthaltenen Inhalts ausgedehnt wurde. 

Eine weitere, ebenfalls mehrfach in den Feuerordnungen 

ältefter Zeit zu findende, auf die Rettung bezügliche Beftimmung 

war die, dafs die dem Brande am nächften wohnenden Nachbarn 

von der V erpfiichtung zum Löfchdienft befreit waren, um ihre 

eigene Habe retten zu können. 
Es finden ftch derartige Beftimmungen zahlreich in den 

fpäteren Feuerordnungen, namentlich des r6. Jahrhunderts. Sie 
find jedoch um deswillen noch als fehr mangelhaft zu bezeichnen, 

weil fte fleh nur innerhalb fehr enger Grenzen bewegen und weil 

die Rettung allein denen überlaffen blieb, die fich felbfi mit ihrem 

Eigenthum und Leben in Gefahr befanden, während gerade diefe 

der fremden Hilfe am bedürftigften waren. 
Im 1 7. Jahrhundert traten fchon beftimmtere V orfchriften in 

Bezug auf die Sachenrettung zu Tage. So enthält die Feuer

ordnung der Stadt Bremen vom Jahre r68r bereits einen be
fondern Abfchnitt über die Rettung von Mobilien und beftimmt, 

dafs die geretteten Sachen in die Kirchen geflüchtet werden follen, 

deren einzige offene Thüre durch einen Poften be'"''acht wurde 
und dafs von diefen Sachen Niemand etwas eigenmächtig wieder 

wegnehmen folle, es fei denn, dafs zwei Baumeifter oder zwei 
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Diakonen zugegen feien. Die Beftimmung von Bergeplätzen und 
deren Bewachung wurde mehr und mehr gebräuchlich und hier
mit doch wenigftens infoweit geforgt, dafs derjenige, der fein 
Eigenthum den Flammen entriffen hatte, nicht durch Diebe 
darum gebracht wurde. Allein immer noch war die Rettung 
feiner Sachen jedem Bedrohten felbft überlaffen, eine geordnete 
und zuverläffige Hilfe Andrer trat, foviel dem V erfaffer bekannt 
geworden ift, erft im 18. Jahrhundert ein, denn in den Feuer
ordnungen deffelben finden wir bereits befondere Rettungsmann
fchaften genannt. Es ift bei der Unthunlichkeit, von den Feuer
ordnungen aller Deutfehen Städte aus allen Zeiten Kenntnifs zu 
haben, wohl möglich, dafs fich fchon in älteren Zeiten einzelne 
Spuren befondrer Rettungsmannfchaften vorfinden, doch können 
dies eben nur vereinzelte Fälle fein, die ein Bild des Gefammt
zuftandes nicht abgeben. Die ältefte Beftimmung, die dem V er
faffer in diefer Beziehung bekannt geworden ift, findet fich in 
der »Verneuerten Bambergifchen Feuerordnung des Erzbifchofs 
Lothar Franciscus vom Jahre 1724, welche verordnet, dafs 
21 redliche Perfonen aus den Zünften zur Rettung und Be
wachung von Sachen beftimmt fein follen. In Berlin beftanden 
laut Feuerordnung vom Jahre 1727 im Anfange des 18. Jahr
hunderts befondere Rettungsmannfchaften; ebenfo in Lübcck laut 
Feuerordnung vom Jahre 1729 und wurde diefe Einrichtung in 
den folgenden Jahrzehnten immer häufiger, zumal da die Landes
gefetzgebung die Bildung von Retterabtheilungen anordnete. 
So beftimmte die Säehufehe Dorf-Feuerordnung vom Jahre 1775, 
dafs für das Retten von Mobilien zuverläffige Leute zu hefteilen 
feien. Ob diefen Vorfchriften aber allenthalben pünktlich nach
gegangen worden fei, ift freilich mehr als zweifelhaft. Sicher 
verfehritt noch manches Jahrzehnt, ehe wirklich brauchbare 
Rettungsfehaaren entftanden und vielen Orts glaubte man genug 
gethan zu haben, wenn man nur für Bewachung der Bergeplätze 
forgte, im Uebrigen aber die Rettung dem Zufall überliefs. Es 
feheint faft, als habe man von jeher das Hauptgewicht auf 
möglichft fchnelle Löfchung des Feuers gelegt, indem man 
hierin das hefte Mittel erkannt hatte, das Eigenthum vor der 
Vernichtung zu retten. 
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Bezeichnend und diefe Anficht beftätigend ift das, was der 

fchon öfter angezogene Schriftfteller KRUEGELSTEIN im zweiten 

Bande feines »Syftems der Feuerpolizeiwiffenfchaft« über die 

Sachenrettung fagt. Er empfiehlt zunächft jedem möglichfte Selbft

hilfe, Befonnenheit und eigene Thätigkeit und ftellt bei der Ein

richtung von Rettungsanftalten den Grundfatz an die Spitze: >>Die 
Rettung darf das Löfchen nicht hindern« und fahrt fort: »Wird 

der Brand gelöfcht, fo fmd die Mobilien zugleich geborgen. Die 
Mobilien können vielleicht gerettet werden, aber das Ueberhand

nehmen des Brandes bringt das V erderben der ganzen Stadt, 
gegen welche alle geretteten Mobilien nichts gelten. Der Drang 

zu retten und die Unordnung, fo diefe im Ganzen verbreitet, find 

mehr als einmal Urfach von Einäfcherung ganzer Städte gewefen.« 

Die Unordnung, welche die ungeregelte Sachenrettung oft auf 

dem Brandplatze und in den Häufern erzeugte und die Löfch

arbeit beeinträchtigte, mochte wohl eine V eranlaff ung fein dazu, 

dafs man fich die Bildung geordneter Retterabtheilungen mehr 

und mehr angelegen fein liefs. Das übliche Herauswerfen der 

Mobilien aus den Fenftern auf die Strafse wurde verboten, die 

Rettung geregelt. Die Retter erhielten befondere Abzeichen, um 

fofort als folche erkennbar zu fein. Sie erhielten Decken, Säcke, 

Wägen und dergleichen Geräthe zum Fortfehaffen geretteten 

Gutes und es wurde denen, die felbft fich nicht zu helfen ver

mochten, die Gelegenheit geboten, fich der fremden Hilfe zu 

bedienen. Jedem ftand dies frei zu thun oder zu laffen, fofern 

nicht das öffentliche Wohl die Befeitigung gefährlicher Stoffe 

erheifchte. *) 
Einen wirklichen Fortfehritt hat die Gefchichte der Rettung 

erft in der neueften Zeit zu verzeichnen, als gleichzeitig mit der 

Bildung organifirter Feuerwehren auch Rettungsfehaaren ent

fl:anden, die einen geregelten und geordneten Dienft auch bei 

der Rettung einführten und mit den hierzu geeigneten Geräth

fchaften fich ausrüfteten. Schon die für die Löfcharbeit einge

führten Geräthe nützten gleichzeitig den Rettungsarbeiten und 

die körperliche Ausbildung der Feuenvehr-Mannfchaften verlieh 

*) Vgl. Feuerordnung der Stadt Bremen vom Jahre 1818. 
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diefen diejenige Gewandtheit, die erforderlich ift, wenn das 
Rettungswerk zweckmäfsig d. h. fchnell und mit möglichfter 
Schonung des Eigenthums und ohne Störung der Löfch
operationen vor fich gehen foll. Es wurden zu diefern Zwecke 
Vorrichtungen erfunden, mittels deren die Rettung ohne Be
nutzung der Treppen erfolgen konnte, indem die zu rettenden 
Gegenftände unmittelbar durch das Fenfter, fei es an Seilen, fei 
es in Säcken oder Rettungsfchläuchen auf die Strafse herabge
laffen werden konnten und diefer Dienft ward von der Rettungs
mannfchaft ebenfo erlernt, wie der Löfchdienft. 

Doch nicht blos der Sachenrettung, von welcher bisher aus
fchliefslich gefprochen worden ift, kam die Bildung organifirter 
Feuerwehren zu Statten, noch vielmehr der Menfchenrettung, 
deren Entwickelungs-Gefchichte w1r uns nunmehr zuwenden 
wollen. 

Sicherlich hat man fich zu jeder Zeit und lange fchon, bevor 
an Löfchanftalten gedacht wurde, die Rettung von Menfchenleben 
aus Feuersgefahr angelegen fein laffen und in der Erfüllung diefer 
Menfchenpflicht die erfte und vornehmfte Aufgabe der helfenden 
Liebe bei Feuersnoth erkannt. Doch beftimmte Veranftaltungen 
zu diefern Zwecke hat man lange Zeit fo gut wie keine ge
troffen, fei es, weil man die Menfchenrettung als eine felbftver
ftänclliche moralifche Pflicht eines Jeden anfah, fei es, weil über
haupt für diefelbe fich fefte Vorfchriften nicht leicht geben laffen. 
Dafs die Menfchenrettung die Tochter der rafchen Entfchliefsung 
und der kühnen That ift, dafs die Benutzung der augenblicklichen 
gegebenen Verhältniffe bei ihr entfcheidend ift, wiffen wir ja alle 
und eben deshalb verträgt fie auch keinen Zwang. Wir fehen dies 
an unfern heutigen Verhältniffen ganz deutlich. Tritt die Nothwen
digkeit der Menfchenrettung ein, fo darf nicht gewartet werden, 
bis die Rettungsleute und die Rettungsgeräthe zur Hand find und 
kein Rohrführer, kein Steiger, kein Pionier darf einen Augen
blick Anftand nehmen, feine Hakenleiter, fein Beil, feine Leine 
dazu zu benutzen, dem vom Feuer perfönlieh bedrängten Mit
menfchen zu helfen. Es ift dies in der Vergangenheit fo gewefen, 
dafs die Löfchmannfchaften gleichzeitig die Rettung von Menfchen
leben beforgten, es ift dies heute noch fo und wird wahrfchein-
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lieh in Zukunft fo bleiben. Die Menfchenrettung wird mit der 

Feuerlöfchung fl:ets im engfl:en Zufammenhange fl:ehen und die 

Feuerwehren, feien fie beruf'imäfsige oder freiwillige, werden die 

Erfüllung der Retterpflicht fl:ets für ihre oberfl:e Aufgabe erachten. 

Wie hiernach aber ftch die Gefchichte der Menfchenrettung weniger 

an der Entwickelung orga.nifirter Rettungskörper, als vielmehr an 

dem Vorkommen einzelner Veranfl:altungen erkennen Iäf.st, fo giebt 

insbefondere die Einführung von Rettungsapparaten einigen Anhalt 

bei Verfolgung der Fortfehritte des Rettungswefens. \Vir werden 

fpäter hierauf zurückkommen und zunächfl: noch einiger älterer Be

fl:immungen gedenken, in welchen fpecielle Vorfchriften für die 

Menfchenrettung enthalten find. \Vie fchon früher bemerkt 

wurde, find die Spuren behördlicher Anordnungen in Bezug auf 

Menfchenrettung nur fehr vereinzelt und wenn auch die Literatur 

einige Notizen hierüber bringt, fo befchränken fich diefelben 

zumeifl: auf Vorfchläge, während darüber, ob folche praktifch 

verwerthet worden fmd, bcftimmte )Jachrichten fehleiL In den 

Feuerordnungen der verfchiedenen Jahrhunderte find ebenfalls 

nur wenige, vereinzelte Heftimmungen enthalten, die auf eine Für

forge für Rettung von ::VIenfchenleben aus Feuersgefahr hindeuten. 

Einige derfelben mögen hier folgen. 

So findet ftch z. B. in der Feuerordnung der ehemals Erz

bifchöflich-hochfürftlichen Refidenz und Hauptftadt Salzburg vom 

Jahre r 678 die Vorfchrift, dafs jeder Hausbefitzer auf.'ier gefüllten 

\Vafferbottichen, Spritzen, Eimern und Ochfenhäuten auch "fechs 

dicke I "äden unter den Dächern und auf den fl:ücklichen Dächern 

Treppen haben foll, um ftch über die Dächer retten zu können.« 

Auch ifl: weiter in derfelben Feuerordnung betl:immt, dafs denen, 

fo fich über die Dächer retten, geholfen werden folle. So ifl: in 

einer andern Feuerordnung der älteren Zeit bcfonders der Rettung 

der Gefangenen aus Feuersgefahr gedacht und die Beftimmung ge

troffen, dafs, wenn ftch ein Feuer einem Haufe nähert, darin 

Gefangene fafsen, fo aufn Hals gefangen, diefe in Ketten ge

fchmiedet, andere Gefangene auf Treue und Ehren zum Wieder

gefl:ellen entlaffen werden follten. Es foll und kann durchaus 

nicht behauptet werden, dafs dies die einzigen Befl:immungen 
FIEDLER, Fc:uerlöfchwefen, 8 
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bezüglich der Menfchenrettung feien, die aus alten Feuerordnungen 
zu entnehmen find, doch läfst fich wenigftens die beftimmte Be
hauptung aufftellen, dafs man die Menfchenrettnng noch mehr als 
die Sachenrettm1g jeder Zeit der kühnen That des Einzelnen im 
gegebenen Fafle überliefs, wie dies ja auch ganz und gar in der 
Natur derfelben begründet ifi. Dafs es an kühnen Thaten aber 
zu keiner Zeit gefehlt habe, das lehrt wiederum die Gefchichte, 
deren Annalen gefüllt find mit Zeugniffen edclfter Aufopferung 
und Selbftverleugnung. 

Gehen wir nun über zu den Geräthen, welche der menfch
liche Geift zur Rettung von Menfchenleben erfand und deren um 
des darin liegenden gefchichtlichen Intereffes willen zu gedenken 
ift. Diejenigen Geräthe, welche zuerft bei der Rettung von 
Menfchen benutzt wurden, waren jedenfalls einfachfter Natur. 

Die Leiter, die bcim Löfchen gebraucht wurde und ftets zur 
Hand war und der Strick, fie waren wahrfcheinlich die erften 
Hilfsmittel, deren man fich bediente. Als dann das Feuerlöfch
wefen begann fich auszubilden, da ward nach und nach eine 
grofse Anzahl, zum Theil fehr finnreicher Vorrichtungen ftir die 
Menfchenrettung erfunden. Schon im Laufe des vorigen Jahr
hunderts wird mehrfach des Sprungtuches Erwähnung geth~n, 
welches zum Auffangen herab[ pringender Perfonen benutzt 
wurde. 

Auch die Schiebe- oder Windeleiter wird bereits von 
KERSTING im Jahre 1792 erwähnt und befchrieben, obwohl 
deren Verwendung auch zu Löfchzwecken erfolgt fein mag. 

Diefclbe konnte bis zu 65 Fufs hoch geftellt werden und 
wurde mittels einiger über Rollen gehender Seile in die Höhe 
gewunden (vcrgl. Fig. 12). 

Die Schriftfteller üher Feuerlöfch- und Rettungswefen da
maliger Zeit, als ROMMERDT, STEI::\'BECK, STRASSER, GLASER 
u. A. m., empfehlen die mannigfaltigften Rettungsvorrichtungen 
und es ift die vollftändigftc Zufammenftellung der im vorigen 
Jahrhundert üblich gewefenen Rettungsgeräthe in KRCGELSTEI::\''S 
mehrerwähntem Werke enthalten. Derfelbe zählt, um auszugs-
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weife dies mitzutheilen, folgende Geräthe auf: Grofse und kleine 

Laternen, Sänften und Tragbahren, Fangtücher, Strickleitern und 

Stricke, N othfacke, Rettungsleitern von den verfchiedenften 

Confl:ruktionen nach NEUBERT, KERSTING, GRASER u. f. w., 

ferner Federkleider, die fallfchirmähnlich wirken follen, Ret

tungsmafchinen nach GREEN, welche in jeder Minute 10 Perfonen 

aus der höchften Höhe mit der gröfsten Sicherheit retten follten, 
deren Confl:ruktion aber nicht befchrieben ifl:, ferner Mafchinen 

von GALILEI, RECSS, DAUTHE und GROSSET. Alle diefe Er

findungen waren jedoch einHufslos auf die Entwickelung der 

Rettungsanftalten und find mit der Zeit wieder verloren gegangen, 

um anderen Platz zu machen. Wie weit fich die Phantafie 

\·erfl:ieg im Ausfinnen von Rettungsvorrichtungen, das geht 

aus einer 111 der Stuttgarter Feuerwehrzeitung enthaltenen Notiz 
hervor. 

Dort wird unter anderen ein V orfchlag mitgetheilt, der einmal 

gemacht worden fein foll und dahin ging, Rettungsthürme zu 
bauen, die nach Art eines Fernrohrs fich in die Höhe fchieben 

laffen und mit Thüren und Fallbrücken verfehen find, welche die 

Verbindung mit den Fenfl:ern der Etagen herfl:ellen, um Menfchen 
aus denfelben zu retten.*) 

Ebenda werden noch weitere V orfchläge mitgetheilt, dahin 

gehend, es follen im Haufe allenthalben Alarmfchüffe vertheilt 

werden, die bei ausbrechendem Feuer abbrennen und hier

durch die fchlafenden Bewohner aufmerkfam machen; oder 

es follen Windbüchfen vorräthig gehalten werden, mittels 

deren Schnuren über das Dach des brennenden Haufes . ge

fchoffen werden, an denen die Rettungsapparate in die Höhe 
gezogen werden follen. Keineswegs ift hiermit die Zahl der 

m Vorfehlag und beziehentlieh in Gebrauch gekommenen 

Rettungsapparate erfchöpft und auch die neuefte Zeit hat 
fich in diefer Hinficht erfinderifch gezeigt. F afl: täglich lefen 

wir von neuerfundenen Geräthen diefer Art, welche alle hier 

*) Eine ähnliche Mafchine befchreibt auch KRUEGELSTEl:>", Syfiem etc. 
Band. II. S. 4 72. 
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aufzuzählen uns zu weit führen würde. Die Gefchichte wird 

dereinfl darüber entfcheiden, ob diefe neucn Erfindungen wirk

liche Fortfehritte im Rettungswefen anbahnten. Die Erfah

rung wird lehren, ob die jetzt üblichen Geräthe, als der 
Rettungsf<ick, der Rettungsfehlauch u. a. m., eine Zukunft 

haben. Doch feheint es, als wenn man neuerdings von 

Anwendung künfllicher Apparate mehr und mehr zurück

komme und es ermahnen erfahrene Männer der Praxis durc:;.h 

die Preffe zur Rückkehr zum Einfachen. Die moralifche Ein

wirkung des beherzten Mannes auf den verzagenden Mit

menfchen, das mannhafte Herz in der Bru:fl des Retters, 

deffen Geifiesgegenwart und Ruhe und deffen ftarker Arm 

werden von bewährter Seite als diejenigen Requifiten be

zeichnet, die allein bei der Menfchenrettung zur Geltung 

kommen und nur für den Nothfall wird allenfalls der Rettungs

fack empfohlen. vVenn auf diefern Wege fortgebaut wird, 

ifl am erflen zu hoffen, dafs auch die l\Ienfchcnrettung mehr 

und mehr fich vervollkommnen werde. vVie bei der Feuer

löfchung ein ernfllicher Auffchwung zum Beffern erfl von 

der Zeit an zu datiren ift, da man begann, die Löfchmann

fchaften für ihren Dienft durch fleifsige und zweckmäfsige 

Einübung gefchickt zu machen, fo wird auch die perfönliehe 

Ausbildung des einzelnen Mannes zum gefahrvollen Dienfle 

der Menfchenrettung der wefentlichfte Fortfehritt fein, den 

die Gefchichte derfelben zu verzeichnen haben wird. Die 

hierzu am meiften geeigneten Männer aber werden heran

gebildet werden in den militärifch organifirten Feuerwehren, 

welche in ihren an Gefahren und Anflrengungen gewöhnten 

Mannfchaften, in ihren geübten und gewandten Steigern vor 

Allem diejenigen Kräfte befitzen, welche bei der Menfchen

rettung gebraucht werden. 
So hat denn auch in Bezug auf die Menfchenrettung die 

Bildung der organifirten Feuerwehren einen belebenden Ein

Rufs geübt und die Pforten einer neucn Periode des Auf

fchwunges geöffnet. Möge die Gefchichte der Menfchenrettung 

ferner fortfehreiten, möge fie nicht mehr von Kataflrophen 
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zu berichten haben, die, herbeigeführt durch mangelhafte Vor
kehrungen, durch Mangel an geeigneter Hilfe, das Herz 
jedes fühlenden Menfchen mit Entfetzen und Trauer erfüllen 
müffen. 

Möge fie dahingegen mehr und mehr berichten von 
kühnen Thaten beherzter Männer, die ihre oberfte Aufgabe 
darin erblicken, fich gefchickt zu machen zur Rettung ihrer 
Mitbürger aus drohendem Flammentode. 



SCHLUSS. 

Das Durchwandern der Gefchichte ill: mit einer Reife zu 
vergleichen und wir find jetzt in der Lage, auf die foeben 
vollendete Reife zurückzublicken. Was wäre aber eine Reife 
ohne nützliche Erfahrungen, ohne werthvolle Erinnerungen? Sie 

wäre ein gedankenlofes Fortbewegen ohne Zweck. 
Die Erinnerungen, die wir von unfrer Reife mit uns nehmen 

wollen, die nutzbringend fort\virken follen, es find die Wahr
heiten, die wir aus der Gefchichte als erkannte und geglaubte 
entnehmen. Es ift kein leerer Wahn, wenn man auch aus der 
Gefchichte der Feuerlöfch- und Rettungs-Anftalten lernen zu 
können glaubt und wenn wir auch jetzt geneigt find, mit einem 

gewiffen Stolze auf die urfprünglichcn Zull:ände der Vergangen
heit zu blicken, fo müffen wir doch daran denken, dafs vielleicht 
in nicht zu ferner Zeit unfre Nachkommen auf uns mit demfelben 
Stolze herabblicken möchten, während wir jetzt vermeinen, an 
unfrer Zeit könne die fpäte Nachwelt fich ein Mufter nehmen. 
Auch unfre Altvordern ftrebten nach dem Bcffcren und be
zahlten die von ihnen gemachten Erfahrungen mit ihrem \Vohl
ftande. Auch fie vermeinten, nach Kräften das Ihre gethan zu 

haben, nur dafs fie nicht auf Flügeln des Dampfes und mit der 
gedankengleichen Schnelligkeit des clektrifchen Funkens fort

fchritten. 



120 

Wie es daher als Zubehör der Gefchichte zu betrachten ifi, 
die erkannten Wahrheiten der Zeitfolge nach, fich zu ver
gegenwärtigen, fo wird es dereinfi Sache der SyJl:ematifirung 
fein, diefelben in gedankenfolgerichtiger ·weife in ein Lehr
gebäude zu bringen, unter deffen fchirmendem Dache die 
Wiffenfchaft des F euerlöfchwefens blühen und gedeihen kann. 

Sehen wir nun, welches die hauptfächlichficn Wahrheiten 
find, die uns die Gefchichte der Feuerlöfch- und Rettungs
Anfialten lehrt: Die erfie, mit dem Untergange der bli.ihendfien 
Deutfehen Städte erkaufte Wahrheit, die man erkannte, war 
unzweifelhaft die, dafs die Macht des F eüers der geringen Kraft 
des einzelnen Menfchen fpottet und, wenn diefer es unterläfst, 
fich zum gerneinfamen und fchnellen Widerfiande gegen den 
Feind zu vereinigen, zu einer Gewalt heranwächfst, die zu 
zähmen aufser aller Berechnung liegt. Als zur Zeit der Städte
brände ein Jeder nur an fich und an feine eigene Rettung dachte, 
da waltete das Feuer frei und nur, nachdem es alles Brennbare, 
was in feinem Bereiche lag, vernichtet hatte, fchlof'l es feine 
verderbliche Laufbahn. Die erfien Anordnungen bezogen fich 
daher darauf, zufammenwirkende vereinte Menfchenkräfte fo 
fchnell als möglich dem Feuer entgegenzufetzen. 

Eine der älteften Vorfchriften, dahin gehend, dafs Jeder, 
bei dem ein Feuer auskam, ohne Verzug Feuer fchreien 
und feine Nachbarn hierdurch zur Hilfe herbeirufen follte, fie 
war die Frucht der Erkenntnifs, dafs nur fchnelle Hilfe und 
vereintes Zufammenwirken im Stande find, dem Feuer Halt zu 
gebieten und gröf'leres Unheil abzuwenden. Zu gleichem Zwecke 
verpflichtete man gewiffe arbeitende Claffen zur Herbeifchaffung 
des fchon zu den ältefien Zeiten als beftes Löfchmittel erkannten 
Waffers und zur Hilfeleiftung. 

Die fortwährenden Opfer, die das Feuer trotz diefer Vor
kehrungen forderte, zeigten, dafs die Letzteren noch nicht 
genügend feien und man vermehrte daher fowohl die Geräth
fchaften als auch deren Bedienung. Die Unmaffen von Ge
räthen, die Legionen von Löfchmannfchaften, welche in den 
Kampf geführt wurden, fie waren die Folge der Erfahrung, dafs 
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es eines kräftigen Zufammenwirkens bedürfe, um dem Feuer 
Schranken zu fetzen. 

Doch die Werkzeuge, deren man iich bediente, fie waren 
unzureichend, denn immer und immer wieder verfehlang das 
Feuer Millionen von W erth. Man dachte daher auf V erbeffe
rung der Geräthe, die es ermöglichten, das Waffer in hinrei
chender Menge auf die brennenden Gebäucletheile zu fchleuclern. 

Eine Folge clicfer Erkenntnifs war die Entwickelung der Technik 
der Geräthe vom einfachen Eimer an bis zur Handf pritze, von 
diefer bis zur Wafferkunfl: und weiter zu den Schlangen und 
Zubringern. 

Doch immer noch traten maffenhaftc Kataftrophen ein, bei 
denen ganze Städte durch Feuer vernichtet wurden und wenn 

ein Brand erft eine gewiffe Ausdehnung erreicht hatte, dann war 
eine fo heillofe Unordnung und Verwirrung da, dafs keine Hilfe 
mehr möglich war. Man erkannte, dafs die Geräthe und maffen
hafte Bedienung derselben noch nicht ausreichten, des mächtigen 
Gegners Herr zu werden, dafs es vielmehr an einem wefentlichen 

Erfordernifs noch fehlte, an der Ordnung in den Löfchoperationen. 
Fühlte man auch bald heraus, da(., dies nöthig fei, fo dauerte 

es doch fehr lange, ehe aus diefem instinktmäffigen Gefühl das 
klare Bewufl:fein hervorging und noch viel länger, ehe wirklich 
Ordnung gefchaffen wurde. Alle die zahlreichen Vorfchriften: 
da(<o nur wirklich Helfende zum Feuer kommen follten, dafs den 
Befehlenden ftrenger Gehorfam zu leifl:en fei, dafs jeder wiffen 

folle, was feines Amtes beim Feuer fei, dafs Niemand den An
ordnungen der Befehlenden einen Widerftand entgegenfetzen 

folle und die fpäteren Beflimmungen, dafs nur die Bewohner ge

wiffer Stadttheile oder beftimmte Einwohnerdaffen zum Hilfe
leiften herbeieilen follten, fie fmd die Ausfl.üffe jener Erkenntnifs. 
Um Ordnung zu fchaffen, wurden die umfanglichften Feuer
Ordnungen entworfen, die einflufsreichfl:en Perfönlichkeiten an 

die Spitze der Anftalten geftellt. Doch die Ordnung auf dem 
Papiere war nicht im Stande, das Feuer zu befiegen. Denn 
Städte, deren Löfcheinrichtungen als mufterhaft galten, wurden 
plötzlich ein Raub der Flammen und alle Ordnungen, Regle

ments und Statuten, fo gut fie fich auf dem Papiere und im 
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Frieden ausnahmen, im Kampfe mit dem Feuer zerfielen fie in 

Afche. Die Flammenzeichen noch der vierziger Jahre unferes 
Jahrhunderts, fie waren Belege für die l\1angelhaftigkeit der Löfch
anftalten, fie leuchteten auf dem \Vege zur Befferung. ::\1an 
erkannte, dafs die Ordnung auf dem Brandplatze immer noch 
fehle und nur zu fchaffen fei mit wohl disciplinirten, gut ge
fchulten, militärifch organiiirten Mannfchaften, die dem \Villen 
eines Einzigen gehorchten. Man erkannte gleichzeitig, dafs dem 
Feuer gegenüber der Standpunkt der Vertheidigung verlaffen und 
zum Angriff übergegangen werden müffe, wenn der Verheerung 
ganzer Städte und Staclttheile vorgebeugt werden folle und man 
fah, dafs, wo man hiernach handelte, die Zahl und der Umfang 
der Brände ftch verminderte. Dem Waffermangel, der oft zum 
gröfsten Unglück Anla(<; gegeben hatte, wurde mehr und mehr 

durch Wafferanlagen gefteuert, da man eingcfehen hatte, dafs 
vor Allem hinreichende Waffervorräthe zu den Erforderniffen 
guter Löfchanftalten gehörten. 

Cm jedoch dem plötzlichen Ueberfalle des Feuers zu be
gegnen, die Vernichtung durch daffelbe durch Unterdrückung 
möglichft vieler Brände im Entftehen auf das thunlichft geringe 
I\Iafs zurückzuführen, fehlte noch ein Glied in der Kette, deffen 
Mangel noch heute vieler Orten empfunden wird. 

Dem jeden Augenblick bereiten Feinde mufste eine ebenfalls 
jeder Zeit bereite und fehlagfertige lVIacht entgegen geftellt 
werden. 

Die Frucht diefer Ueberzeugung war die Ständigkeit der 
Feuerwehren. Sie ift die wichtigfte Errungenfchaft der Neuzeit 
im ganzen Gebiete des Löfch>vefens. In ihr liegt die Hoffnung 
der Zukunft. Sie liefert den Beweis, dafs man endlich die Natur 
des Feuers erkannt hat. 

\Vo militärifch organiftrte Feuerwehren und Ständigkeit der
felbcn eingeführt wurden, da wurden auch die gro('ien Brände 

immer feltener, wenn fonfl: der Organismus der Löfchanftalten 
ein gefund er "·ar. 

So lernen wir denn aus der Gefchichte, dafs die Abnahme 
der Brände einerfeits (wenn fie auch durch die Bauart mit be-
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dingt wird) den beften Beleg giebt für den Fortfehritt der Löfch
anftalten andrerfeits. 

Das, was in V orftehendem über die Löfchanftalten gefagt 
ift, gilt gleichzeitig zum gröfseren Theile für die Rettungsanftalten 
Auch bei ihnen ift vereintes und fehnelies Handelri als das befte 
Mittel erkannt worden, fei es bei der Sachenrettung, fei es bei 
der Menfchenrettung. 

Daf.'i wir uns zur Zeit keineswegs am Ziele des Erreichbaren 

befinden, das zeigen uns die zahlreichen Brände von heute, die 
Einäfcherungen ganzer Ortfchaften, von denen unfere Jetztzeit 
immer noch zu berichten hat. Namentlich aber find es die klei
neren Gemeinden, die hierunter zu leiden haben, während die 

gröfseren Städte fich faft allenthalben guter Löfcheinrichtungen 
zu erfreuen haben. Dies giebt uns einen Fingerzeig für die wei
tere Entwickelung des Löfchwefens und die jüngfte \Vahrheit die 
uns die Gefchichte lehrt, fie foll in der Erkenn tnif.<s beftehen, 
dafs es zur Zeit noch fehlt an der möglichften Verbreitung tüch
tiger Feuerlöfch- und Rettungsanftalten. 

Es darf ferner nicht mehr ein Privilegium der Grofsftädte 

fein, gute Anftalten zu befitzen, diefe müffcn vielmehr Gemein
gut werden, ·wenn fonft das Feuerlöfchwefen fegensreichen Ein

fluf.'i auf den V olkswohlftand üben foll. Dazu bedarf es aber 
des Znfammenwirkens Aller. Dazu bedarf es des kräftigen Ein
tretens der gefctzgebenden Gewalten, der fürforglichen Thätig
keit der Gemeindebehörden, der unverdroffenen Arbeit und Aus
dauer der Feuerwehren. Sie find die Träger des Fortfehrittes 
unfrer Tage. Sie mögen durch ihr Auftreten mehr und mehr 

Freunde der guten Sache werben und für möglichfte Verallge
meinerung ihres heilfamen Inftitutes felbft möglichft bcforgt fein, 
damit mehr und mehr die Ueberzeugung von der Nothwenclig
keit und Nützlichkeit disciplinirter Feuerwehren nicht blos ein
zelne, fondem alle Kreife der bürgerlichen Gefellfchaft durch
dringe; damit der Geift des Gemeinfinnes auch diejenigen erfülle, 
die bisher fich den I;euenvehren fern hielten oder gar, oft ohne 
jeden Grund, ftch feindlich denfelben gegenüberftellten; damit 
die Gefchichte auch von unfrer Zeit dereinft berichten könne: 

der edle \Vetteifer im wahren Bürgerfinne und opferfreudiger 
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Pflichterfüllung, der fich fchon in der Jugend des Deutfehen Feuer
löfchwefens zeigte, er fehlte auch jetzt nicht und erfafste mehr 
und mehr die Bürger der Städte und die Bewohner der Dörfer. 

Die Gefchichte wird dereinft darüber entfcheiden, ob die 
Gegenwart den richtigen Weg einfchlug. Sie fchreitet, wenn 
auch oft langfam, doch unaufhaltfam fort und das Lofungswort 
der Gefchichte, es fei auch das unfre, es laute fl:ets: 

Vorwärts! 



ANHANG. 

Lokals tatu te. 

A. Feuersnotboreinung der Stadt Zwickau vom Jahre I 348. 

B. Feuerordnung der Stadt Erfurt vom Jahre 1429. 
C. Feuerlöfchordnung der Stadt Lubeck vom Jahre 146r. 

D. Feuerordnung der Stadt Zwickau vom Jahre I 549· 
E. Feuerordnung der Stadt Lübeck vom Jahre I 596. 
F. Anweifung zum Gebrauche der Schlangenfpritzen aus der 

Feuerordnung der Stadt Leipzig vom Jahre 1794. 



A. Fewersnothordnung der Stadt Zwickau 
vom Jahre 1348. 

Tzu dem fibenzehenden male wiffet. Quem ein gehuv we 
vor cli ftat. oder in der ftat. od. daz ein veuwer uz queme. des 
got nicht inwolle. fo fol itlich kirfpil loufen. zu finem houbitman. 
vnd von dem nicht loufen bi einer Mark im werde clcnne laube 
gegeben. von ftme haubitman. oder werde es geheisen von . dem 
rat. waz man clcnne den ma heifet. daz fol er tun. mit gehorsa 
vnd bi fogctaner bus. als man im dcnne gebutit. wer es aber 
dcnne veuwir, fo fol itlich man mit imc tragen ein axen zubcr 
gelten fchufcn- vnd fogctan gcrete. daz dar zu nutze wer vnd 
helfen getrulich lefchen. fo fullc di andern haubitluten die daz 
veuwcr nicht antritt ir tor befctzen mit fo vil luten. als ft duz 
nach ircn treuwen quemelich dunkit vnd nutz. vnd daz ander 

volke lafen laufen. zum veure. vnd ·wer da zu leuft. der fol hel
fen. wen hulf er nicht. wer er gefeffen er mufte dem rate geben 

vunf mark wer er abir vngcfeffen. man helt in uf vore einen 
vngerechte man vnd tut mit 1111e nach einis vngerechtis 
mannis recht. Auch fullit ir wiffen. brent ein hus da and heuscr 
an ftunden. wo es dcnne die Jute aller quemlichifte dunkit. da 
fullen fi mitc den vcuerhaken rifen durch daz. daz veuer icht 
vurbaz ];:ume. blibet es denne anc der ftat. vnd kumt nicht 

vurbas man gibt im fin gezimmere von der ftat wegen nach be
fcheidcnheit Trit abir daz veuer ubir man gibt ime nicht. 
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B. Erfurter Feuer-Ordnung von 1429. 
(im Staats-Archiv zu Magdeburg s. v. Erfurth A. XXIV. 4 in 4to ). 

Jn deme iare als man zcalte nach crifti gebort Thufend 
1ar vierhundert iar in deme Nuen vnde czwcynczigeften iare, du 

er herman V/une er hug Rruns er herman Fiuttener vnde er 
Gotfchalk ern harthunges Ratifmeiftcrn waren fmt dieffe nachge
fchrebin artikcl mid wiffen vnde geheiffe vnfrer hern der elclc
ften in clict buch gefchrebin \·on des fures wegen wie man fich 
darczu halcle vnde fchicke fulle. 

\V o fich eyn fur erbebet in der ftaid, da fullen vnfer hern 
die furmciftcrn zcu komcn der da zcehene fin fullen waz die 
abe heil-:-;en breche daz fal man thun vnde chz fal nymant weder
rede. 

Itcm vmme hundert perfonen der fal man ye eyme furmefter 
zcehene zcu fchicken vnclc den folt gebe nach rate vnfcrer 
herren. 

Item vmme Zcehne zcymmerlute vnd exfen. 
Item daz man den felbin zcymcrlutcn zcwcynczig knechte 

vncl cxfcn von den hundcrten zcufchicke. 
Item claz man von denfelben hundertcn funfczig schicke 

alfo daz yederman zcwene eymere habe darmcte er waffer trage. 
Item daz man von den felbin hunderten zcwcynczig fchicke 

die da fchuffen haben, dennete man lefche Item vmme den 
houbtman vnde fine gefellen. 

Itcm vmmc die Rcmcn die in die hoe gcbm\·et fint \·ndc 
in der ftaicl ftehen claz die vortmcr abc fin fulle vncl fullen nicht 
weder gcbuwct werden. 

Itcm daz cyn iclich bccker vnde eyn iclich beder fordcr 
nichte mer holczes bin ome in fime hufe haben fal dann als er 
achtage bedarff 
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Itern wer da getreidich holcz wynreben ader fl:rohaid daz er 
daz vortrner in fien huefs nach in firne louben bie fich nicht 
legen fal Sundern er fal daz von fich ergent in eyne fchünen brengen. 

Itern vmrne die houbtlute in den pharren daz die furhacken 
eyrnere vnd Iettern befl:elle vnde habe f ulle. 

Itern vmme zcwene wechtere die dez nachtes uff eyme 

thorme wachen. 

Vnfer hern haben bericht daz eyn raid die houbtlute in 
allen pharren vor fich heifche den fage vnd in befl:elle fal daz 
vortmer die felbin houbtlute icliche in orer pharre alle vier wo
chen eyns vmme gehn vnde in allen Hufern furfl:ete vnde [ur

muren befehe fullen vnde alle daz da fur vone vfs kome vnde 
fchaden brenge mochte darczu fal eyn raid iclichin houbtluten 
eynen vz eyme rate fchicke der mid on darczu gehen fal von hufe 
zcu hufe vnde wo die funden vnde erkenten da fchade vone 
an fure komen mochte daz fullen fu von il:unt abe thu vnd 
breche lafse in orer geinwortikeit. 

Auch wann fleh eyn wint erbebet fo fullen die houbtlute in 
allen pharren ufs gehn vnd fullen die Jute Inre daz fu gute 
achte zcu orme gefcheffede haben vnde ver fur bewaren, daz 
darvone kein fchade kome. Erhube fich aber eyn wint dez 
nachtes fo fullen die houbtlute ore nackebure in orer pharre 
czwene ader dry darczu nemen die fu erkenne, daz fu vn 
darczu nucze fien vnd mid den von hufe zcu hufe gehen vnd 
die Jute Inre daz fu wachen vnde gute achte zcu oren furen 
haben daz darvone nicht fchade kome vnd were daz yemand 
daz wederrette der von den houbtluten darczu geheifchet worde 
daz fullen die houbtlute vnfern hern uffenbare den ader die 
wullen vnferer hern in ore zcucht neme vnde wo die houbtlute 
in oren pharren fleh vnredelichs volkes vorfehen, da fullen fu 
forder achte zcu habe vnd in die hufern gehn. 

Ouch fal man den houbtluten fagn daz fu darczu fehn fullen 
daz allermefch in firne hufe habe Iettern claben vnd eymern 
vnde wer der nicht hette den fulle fu heifse von eyns rates 
wegen daz er die hir zcwifchen vnde fente Walpurge fchicke 
fulle vnd der dez nicht tede den fullen fu vnferen herrn uffen-
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bare vnde den ader die wullen vnfer hern darvmme buffe ader 
in ore zcucht neme. 

Ouch wo iich eyn für erhube, da god vor iie darczu fal der 
ftaid houbtman mid den dinern iinen gefellen von ftunt ge
reten kome zcu vnfern hern die darczu gefchicket werden vnde 
waz on dann die heifsen befl:elle daz fal er thu vnd daz fal man 
deme houbtman vnde den dinern zcu orer hulde fage. 

Ouch fal eyn rait beftelle in der ftaid vnde uffme lande daz 
yder man wer daz vormag iien harnafch habe fulle vnde vnfer 
hern die viere fullen die erbeit habe daz fu die formunden der 
viertel vnd der hantwerg bie iich heifche fullen vnde denfage 
vnde an bevele daz fu oren kunpan forder fage fullen daz eyn 
iclicher finen harnafch, wer daz nicht habe hir zcwifchen vnd 
fente walpurge tage fchicke fulle vnde die formunden der viertel 
folden oren kunpan fage, wer fien harnafch nicht bette noch vor 
der czyt nicht zcugete daz der fien bier nicht folde fchencken, 
wer aber fien bier bette vorkoufft vnd fien harnafch uff die czyt 
nicht bette der fal daz gebufse als ap er weder der fl:aid gefecze 
bette gebruwet. 

Ouch fullen vnfer hern die viere den formunden von den 
hantwercken fage, daz fu ore kunpane heifse fullen, daz eyn 
iclicher wer oz vormag auch alfo fien harnafch vorfente walpurge 
tage zeuge vnde habe fulle. Wer aber nicht wollen harnafch vor
mochte deme folden die formunden harnafch fecze, eyne Jopen, 
fpiez vnd Ifenhud iclicheme nach firne vormoge, vnde wer dez 
harnafch alfo nicht enzcugete So fullen vnfer hern den formun
den bevele vnde on die machte gebe, daz fu deme ader den fien 
hantwerg nederlege fullen vnde fal dez nicht erbeite biez als 
lange daz er ünen harnafch gefchicket ader waz ome von har
nafche gefaczt werte. 

Ouch fullen dicheine formunden noch meifter der hautwerke 
fortmer nymandes zcu orme hantwercke lafsen kome os en fie 
dann daz er fien harnafch ader waz er dez vormag vor habe 
vnde ouch vor burger worden iie vnde wer dar pobin maifter 
vnde vor nicht bürger worden were, den ader die folden meiftere 
vnd formunden vnfern hern uffinbare vnde vaft befchreben gebe 

FIEDLER, Feucrlöfchwcfen. 9 
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vnd man folde om fien hantwergk nyderlege als lange daz er 
burger wurden fu. 

Ouch fal nymant deme andern finen harnafch lyhe wann man 
den harnafch phliet ycu befehen, wer daz darpoben tede den 
wolden vnfer hern darumme buffe. 

So fullen vnfer hern die viere den formunden gemeynlich 
den artikel von deme fure lafsen lefe den man in der hulde 
phliet zcu Iefen vnd on darbie fagen daz fie oren kunpan forder 
den artikel vorkundigen vnde on fagen, wo fich eyn fur derhube 
da got vor fie daz eyn iclicher thu als eyn bederbe man vnd 
mit finer were darzcu kome vnde dann getruwelichin erbeite vnd 
deme fure fture fo beft er moge. 

Wer darpobin mufsig fiunde zcu fehe und nicht erbeyte da 
wollen vnfer hern bie befielle vnd die mercke laffe vnde in ore 
zcucht neme oz fien man ader frouwen. 

Ouch fal man hefteilen daz die keten gerechtfertiget vnde 
gemacht werden in allen gaffen. 

Ouch fal man die zcelfchuczen beftelle vnde die mid den 
hantbuchzen. 

Ouch fal man die wache hefteHe uff den thorme. 
Ouch fullen vnfer hern die czwene man vmme gehe vnde 

wo fu Rufferie vnde buferie in heymelichin hufern finden da ful
len fu frouwen vnde man die folche rufferie vnde buferie uffhalden 
ufstriebe vnde die hufern zcu neyle da fu folche buferie finden 
wenn der ftaid darvone grofs fchade entfiehe mochte etc. etc. 

C. Lübecker Feuerlöschordnung 
vom Jahre 1461. 

Alfe men denne in iaren vorJeden vuers vnde brandeshaluen 
in groten merckliken fchaden vaken vnde vele gekommen is vnde 
to vele groteren, fo id vaken vor oghen geweft is, mochte ge
komen hebben, wanner dat id mit der vorfichticheit des almech-
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tigen Godes nicht bet gewert wer geworden, dan van den luden 
befcheen is, de dar vnordeliken funder jenigherhande fchickkinghe 
tolopen, fo dat alle manne kentlick vnde opernbare is, vmme 
deme na mogelicheit vortowefende vnde fchickliker ordinancie 
dar ynne to hebbende, fo hebben wy borgermell:er vnde radmanne 
der fiad Lubike vmme nut vromen vnde waluart vnfer borgere 
vnde inwonere geordinert, geramet, gefat vnde geflotten deffe 
nabefcreuenen artikele, by bote vnde pene dar vpp ingefat vnde 
ingefialt vnvorbroken to holdende. 

I. Item is vorramet vnde beflotten, dat men vpp allen thornen 
der godefhufere deffer fiadt Lubike namliken tome Dome vnde 
funte Ylien, de alerme blafen konen, to vnfer Ieuen vrouwen, to 
funte Peter, to funte Jacobe, de trumpetten konen, gude mercklike 
manne vnde perfonen, de zeen konen, beyde winter vnde zomer 
vpp den thornen hebben fchole, de dar mit vlite vp wachten, 
offte jenich vuer edder brant, id were by nacht edder by daghe, 
vpfiunde, dat by tiden melden vnde kontlick doen vnde to 
fl:orme luden. Worde hir jemant fumich ane befunden, alfo dat 
he eyn fadans by tiden nicht en meldede vnde de brant klacken 
nicht ensloge, den wolde de raed alfo ll:raffen, fo fick behor
lick wäre. 

II. Item is vorramet, beleuet vnde beflotten, wanner dat 
id na deffeme daghe war (d. h. irgendwo) brent edder vuer 
wert, dat God almechtich doch nicht enwille, dat des rades 
to Lubike huefsluter vnde huefzdeners myt allen anderen des 
f ulfften rades ridenen deneren myt den alleredlen, wanner 
dat fe vuer edder braut vornemen, myt refchupp, vuer mede to 
lefchende, vnvorfpadet korneu fcholen vnde truweliken dar vpp 
warden (d. h. achten) vnde dar to helpen, dat fodane vuer ge
lesfchet moghe werden, vnde dat fe id vnder fick alfo fchicken, 
dat etlike van en dar vpp warden, de dat vnnutte vnwerafftige 
volck, dat nicht en arbeidet, van dar dryuen vnde vurder dar 
vpp warden vnde wachten, dat dar nyn duffte (Diebfl:ahl) enfche 
van vnbekanden, van dar wes todregende. 

III. Item is vorramet vnde beflotten, dat to fodaneme 
erfcreuen vure vnde brande nymant komen en fchal, dan de 
jenne, de arbeiden vnde fodane vuer lesfchen vnde redden helpen 

9* 
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willen, vnde dar enfchal nymant myt angetoghenen hoyken 
komen, mer fe fcholen myt fpannen vnde anderer nottrofftiger 
refchupp komen, vur mede to lesfchende vnde dat truweliken 

helpen to delgende. 

IIII. Item is vorramet vnde beflotten , dat to fodaneme 

vure effte brande nyne vrouwes perfonen, junfferen noch meghede, 
lopen edder ghaen fcholen, funder fe fcholen van dar bliuen vnde 
to fodaneme vure nicht ghaen edder tovlucht hebben, vtgeno

men de myt tunnen aldaer komen wolden, wather to dregende, 
vmme dat vuer mede to lesfchende. Dede hir we enjeghen, dat 

wil de raed alfo ftraffen laten, dat fick eyn ander dar vor be

waren fcholde. 
V. Item wante denne to fodanen brande vnde vure ok vele 

vnnutter perfonen, junck vnde olt, lopen vnde den anderen, de 
dar arbeiden willen, fick in den wech ftellen, groten hinder vnde 
nynen vromen endoen, wil vnde vorbut de raed, dat fick dar 
malck vor beware, alfo dat he dar ouer nicht geitraffet dorue 

werden. 
VI. Item vurdermeer is vorramet vnde beflotten, dat der dreg

her mefter myt feftich anderen dregheren, de van den geradeften vn
de loffafftigeften (löblichften) zin, ock myt den erfl:en to folkeme 
vure fcholen komen myt refchupp, to fodaneme vure effte brande 
denende, vnde myt vlite darto helpen, water todregende, vnde 

myt anderen arbeide, alfo dat fodane erfcreuen vuer myt dem 
mynneften fchaden gelosfchet moghe werden. Vnde de foftich 

dreger fcholen zyk na nottrofft delen vpp de negefl:en veer hufe 
deme brande, vor vnde achter vnde to beyden zyden, vmme 
reddinge to donde, darvor ze hebben fcholen j lafl: lubefchen 
beers, de wil de rad tzizevryg geuen. Van fulker laft beeres 

de genne, dar dat vur van vpgeftan is, vj tunnen, vnde de iiij 
naher vor achter vnde to beyden zyden de anderen vj tunnen 
na irkantniffe des rades betalen fcholen, vnde welk dreger van 
den fefl:ich dar to gefchicket to fulkeme vure nicht enqweme 

vnde zyk, fo bouenfcreuen fteit, bewifede, de fchal wedden 
j Pfd. waffer, id en were he echafftige nodzake hadde. 

VII. Item ift vorramet vnde betlotten, dat de beerfpundere 

deffer fl:ad Lubeke dar to fcholen vorplichtet vnde vorbunden 
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zin, wanner, dat God doch nicht enwille, waer vuer vpsteit, dat 
fe dan to fodaneme vure myt dem allererlten water to voren 
vnvorfumet, vnde de jenne, de de erlten halue !alt brenget, 
fchal dar vor viij fchillinge lubefch hebben, vnde de jenne, de 
dar negelt de andere halue laft brenget, fchal dar vor hebben 
vj fchillinge lub; vnde de jenne, de de derde halue !alt brenget, 
fchal dar vor hebben iiij fchillinge, vnde welker beerf punder, de 
dan vort water to vort, de fchal hebben van eyner isliken haluen 
Iaft eynen fchillinck. Deffet water alle wil cle rad betalen, vnde 
welk berfpunder hier fumich ane were vncle nyn water tovorde, 
de fchal na der tyd nyn beer meer voren binnen Lubeke. 

Item vurder meer is vorramet vnde beflotten, dat de raed 
fo vele Iedderen, vurhaken vnde Jederen emere wil maken laten, 
fo vele men der tor nottrofft behauet, to hebbende, vncle foclane 
refchup fehalmen in veer enden deffer ftad Lubike in vorwaringe 
to allemannes behoeff fodanes vuers vnde brandes Iiggende hebben, 
fo de raed dat beftellende wert. Des denne de erfcreuen hufs
luter vnde deners dar to fcholen vorplichtet vnde vorbunden zin, 
vmme de to den noden to haiende, vnde fo vro alze dat vuer 
myt Godes hulpe gelesfchet is, weclder tor ftede to bringende, 
dar fe gehalet fint, by vorluft eres denftes. 

Item is vorramet vnde beflottcn, dat de nabers deme brande 
negeft befetten ere bruwekuvene (Braukufen) vor ere dore vpp de 
ftrate weltheren (wälzen) vnde brengen laten fcholen, vmme alclaer dat 
wather, dat men alfo vorende vnde dregende wert, intoftortende, 
vmme dar wedder vth tohalende vnde to brukende, fo des behoeff 
vnde van noden is; dar to fcholen de busknechte vorpflichtet 
wefen fulke to beftellende, dat fulkent mit vlite befchee, by vn
gunft des rades deffer ftad. 

Item fcholen de nabers in den ftraten deme brande vnde 
vure negelt befetten (belegen), dar zode fint, myt vlite water 
helpen theen laten, vmme des de geringer (def1:o gefchwinder 
wörtlich: mit def1:o geringerer Mühe), fodane vuer myt Godes 
hulpe to lefchende vnde to delgende. 
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D. Feuerordnung der Stadt Zwickau 
vom Jahre 1549. 

Vorrede. 
Ein Erbar Radt difer Stadt Zwickaw, als die ihenigen, fo 

ihres amptshalben fchuldig fein, gemeyner Stadt gedey zufuchen, 
vnnd der felbigen nachteyl vnd fchaden fo viel müglich, zuver
komen, haben zu gemüte gefurt, das zum offternmal erfarn, 
wenn in Stedten vnd Flecken feuer auskomen, oder eingelegt 
fein, vnd nu iederman vnuerfehens darzu geloffen, das fich in des 
nach mehr fehrligkeit zugetragen hat, mit einfallen der feinde, 
vn fonft, das einer den andern gehindert, wie nu inn dem, felt
zame anfchlege gefpürt, auch bis weylen angegangen, erfaren, 
vnd mit fchaden befunden worden fein. Damit man nu aus 
anderer leute fehrligkeit des eygenen fchadens defto ftadlicher 
warnehmen vnd fich verfichern, nach dem folchs eine furfichtig
keit, vnd itzo in difen fehrlichen gezeiten, da viel beforgs vnd 
gefahr noch in der welt furhanden wol von nöten ift. Als hat 
obgemelter Radt, inn betrachtung des vnd anders, auch aus be
wegenden vrfachen gemeyner Stadt vnd den einwonern zu nutz 
vn wolfart, vormittels götlicher gnade, nachbefchriebene Ord
nung, nach zeitigem gehabten radtfchlag auff gericht, in was ge
ftalt fich ein ieder Bürger, einwohner hausgenoffen, handwercks 
gefellen, vnd andre fo fich bey der Stadt nehren, in feurs nöten, 
ab der, da Gott fur fey, einfielen, erzeigen vnd halten follen. 
Vnd thut darauff ein Erbar Radt ernftlich gebieten, bey vnnach 
leslicher ftraffe, das fich ein ieder Bürger vnd mitwoner in oder 
aufferhalb der Stadt, bei feinen trewen, pflichten vnd Bürger-
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Iiehern gehorfam, damit er vnferm genedigifl:em herrn dem Chur
füdl:en zu Sachfen vnd einem Erbarn Radt verwandt vnd zuge
than ifl:, demfelbigen alfo nach, vnnd nicht anderfl:, halten. Das 
wird einem Erbarn Rath zu fonderm gefallen, vnd einem ieden 
felbefl: zu gut gereichen. Doch wil im einErbar Radt zuuor be
halten haben, folche Ordenung, im falle der notturfft, vnd nach 
gelegenheit der zeit, fl:elle vnd perfonen, zu endern, zu beffern, 
oder, gentzlich abzuthun, Darnach wiffe üch ein ieder zu
richten. 

Erfilich von des Radts feurgeredt. 

Damit in Zeit der notturfft von dem böfen feuergeredt, als 
wafferbüten, feurhacken, Ieitern, liederneymer vnd andern, nicht 
verzug oder nachteyliger fchade, dem ihenige erfolge, fo das 
feur nahe ifl:, odder die leutte fo lefchen follen, an ihren leiben 
vnd gefundtheit, mit fallen vn fonfl: fehrligkeit nicht zu befürchten. 
So ifl: vn wird hiemit verordnet, das beyde Marckmeifl:er vnd 
Rörenmeifl:er fo ihe zu zeiten fein möchten, daffelbige feuerge
redt bei ihren pflichten vnd des Radts ernfl:licher fl:raffe, in 
vleiffiger auffachtung haben, das es in wirden gehalten, vnd fo 
offt als die notturfft erfodert, widerumb angericht vnd gebeffert 
werde. Zu deme auch das es hyn vn wider nach des Radts he
fehl alfo verordent, das mans inn eyle als balde an der handt 
haben vnnd finden kan. 

Liederne eymer der Bürger fo Breuerbe haben. 

Alle vnd itzliche obgemelten Bürger, follen fchuldig fein 
vnfeumlich, fo viel liederne eymer, in ihre heufer zu kauffen, als 
ein itzlicher gebraw auff feinem haufe hat, auff das er derfelbigen 
inn zeit der notdurfft in feinem haufe für das flugfeuer, vnd funfl: 
zuuerhüttung feines felbs fchaden zugebrauchen. 

Item welche Bürger keine Breuerbe haben, aber dennoch 
in vermügen fein liederne eymer zuzeugen, die follen es nicht 
vnterlaffen, die weil es fonderlich, nutz, not vnd gut ifl:. 



- 136 

Von den hültzenen Dachkrücken. 

Weiter fo fol ein ieder Bürger inn oder aufferhalb der Stadt, 
welchs Haus mit fehirrdein gedackt ift, verpflicht fein, zwo 
hültzene dachkrücken, auff oder in feinem haufe zu haben, damit 
man in der not die fchindeln möcht abftoffen. Welch haus aber 
fonderliehe groffe dachung hette, da fol man nicht allein zwo, 
fondem drei, vier, odder noch mehr krücken haben, nach 
gelegenheiL 

Von den feureffen, Breuheufern, darren vnd anderen 
herdfiedten, zubewaren.: 

Vber das auch, wie obgemelt, fol ein itzlicher Bürger vnd 
einwoner, zuuerhütung fein felbft, vnd ander Ieute fchaden, feine 
feuereffen, herdftedte, darren, Breuheufer, vnd andere ort, da 
man pflegt zu feuren, inn vleimger forgfeltigkeit haben, die 
felbigen zum offtermaln reynigen, odder im falle der notturfft 
gantz anders bauhen, beffern vn alfo anrichten, damit daraus 
kein nachtei-J entftehen, fondem für fehrlichkeit verhut möcht 
werden. Vnd fonderlieh fol einem ieden Bürger der ein Breu
erbe hat, der in feinem felbft oder eines andern Breuhaufe, 
breuhen leffet, eingepunden vnd hiemit befohlen fein, fampt 
den breuern, das fie allewege, wen man anhebt zu breuhen, 
eine meffene fprützen in das breuhaus, bey der handt fchicken 
follen. Nachdem folch ftück zu auslefchung des glümenden rufs, 
vn fonft, in einem breuhaufe fonderlieh nutz und not ift. 

Von befichtigung der feurfiedte allenthalben, wie die 
genannt.: 

Vnd damit oben angezeigte ftück, allenthalben defto ftad
licher mügen im fchwange erhalten werden, fo fallen alle jar 
ierlich vngeferlich Bartholomei, in itzlichem viertel in der Stadt 
zwene Herren des Radts, als nemlich aus den Regierenden, vnd 
der ander aus dem alten Radt, mit fampt den verordneten 
Viertelsmeiftern, vnnd den Hauptleuten deffelbigen Viertels, der
gleichen auch der verordnete Schultes mit feinen Scheppen vnnd 
den Hauptleuten für den Thoren inn der Vorftadt, von haufe zu 
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haufe vmbgehen, vnd alda in itzlichem haufe die feuereffen, herd

fiedte, darren, auch die krücken, cymer vnd feuerhacken, vnd 

andre ort da man pflegt zu feuern beüchtigen. Würde es fleh 

nu befinden, das von einer feueriladt fehrlichkeit zu beforgen, 

oder aber das die krucken hacken vn eymer, fo ein jder halten 

fol, nicht fürhanden, oder fo fie erzeugt, etwo brechenhafftig fein 

würden, fo follen fie macht habe, denfelbigen zuvnterfagen, vn 

gebieten, bey des Radts ernfilicher vnnachleslicher firaff eines 

Silbern oder guten fchocks, die fehrlichen feuerfiedte abzuthun, 

oder nach gelegenheit inn einer namhafftigen zeit zu endern, 

odder zu beffern, dergleichen auch das fewergerädte zufchicken, 

odder beffern, damit ihres vnvleifs halben kein fchade erfolge. 

W ere es aber fache, das einer odder mehr fo gar fehdich mit 

dem feuer vmbgingen, odder fo böfe vnerbawte feurfiedte hetten, 

daraus zubeforgen, das vor der zeit der befichtigung, nachteil 

entfiehen möchte, fo fol ein itzlicher nach bar, bei deme ein 

folcher wohnet, daffelbige einem Erbarn Radt vnuerzüglich an

zeigen, damit notdürfftig einfehen gehabt. 

Buffe odder ftraff derihenigen, bey deme em feuer 

auskömpt.: 

Wiewol auch ein ieder Büger vnd Einwoner wiffenfchaft hat, 

das von alter fiad gewonheyt her, ein itzlicher, bei deme feuer 

auskomen ifi, fünff gute fchock zu buffe gegeben hat, vnd im 

falle, da Gott einen ieden für behüte, nach vnnachleslich foviel 

geben fol vnd mus, wie denn daffelbige hiemit in krafft, wider

umb vernewet, vnnd einem ieden fich fur fchaden zuhüten wiffen, 

an gezeigt, vnd ernfl:lich vormeldet fein fol. Damit aber dennoch 

die ihenigen, bey denen feuer auskamen, nicht verurfacht möchten 

werden, fich aus furcht folcher firaff des lefchens alleine zuvnter

fiehen, vnd das feuer inn des weiter vberhandt nehmen zulaffen, 

wie fichs wo! zutragen vnd begeben möchte, So hat ein Erbar 

Radt diefen vnterfchied gemacht, nemlich, wo einem in feinem 

haufe, odder fonfi aus vnvleis ein feuer ausqueme, vn derfelbige 

folch feuer kegen feinem nachbarn oder funfi felbfi befchriere 

vnd alfo lefchen thete, das es nicht weiter offentlieh befchrieren 
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oder beleutet würde, fo fol er nicht fo ftracks vmb die gefetzte 
buffe, fondernnach des Radts erkenntnis geftrafft werden. Würde 
es aber offentlieh befchrieren vnd betautet, fo fol er die obgemelte 
geltftraff vnnachlefslich zugeben fchuldig fein, oder fo es einer am 
gut nicht vermöchte, leibsftraffe inn oder auff einem verfehloffen 
Thurm, nach eines Erbarn Rads aufflegen vnnd erkenntnus, eine 
zeitlang darümb leiden vnd tragen, auff das ander eine fchew 
darob faffen, vnnd fleh inn dergleichen fachen foviel mehr forg
feldiger vnnd emfiger erzeygen mügen. 

Vom feuer zubeleuten. 
Wenn nu vber die obgefchriebene vleifüge verwarung vnd 

fürfichtigkeit, da Gott für fey, ein feuer ausqueme, fo fol das 
felbige der Thürmer, als der ihenige fo hierzu fur einen fonder
liehen aufffchauer und wechter heftalt ift, mit der feurglocken 
beleuten, vnd wo es des nachts were, mit der Iaternen vn einem 
brenenden licht darinnen, odder am tage mit der feurfannen an
zeigen, der geftalt, das alleweg obge melter feuerzeichen eines 
gegen dem ort, zum Thurme heraus gefleckt werde, da das feur 
ift, damit fich die leutc darnach zurichten haben. 

Wen zwey feuer zugleich auffgingen, odder fo eins an 
einem ort auffgangen, vn als balde hernach an einem 

andern ort, noch eins gefehen würde. 
Nach dem zum offtermalen erfaren, das fich inn krieges

leufften oder fonft, wo man einer Stadt hat zufetzen wollen, zu
getragen, das an zweien Orten feur eingeleget, oder fonft vnge
ferlich zwey feuer zugleich, oder kurtz nacheinander auffgegangen 
fein, vnd in diefen fehwinden forglichen leufften, fich auch allerley 
zuuerfehen vnnd warzunehmen von nöten ift, Als verordnet ein 
Erbar Radt hiemit, wo der thürmer zwei feur zugleich, oder 
kurtz nacheinander würde fehe auffgehen an zweyen orten, 
inn odder aufferhalb der Stadt, das er neben dem ftürmen, inn 
die Trometen ftoffen vn damit ein anzeigung thun fol, aus dere 
man folche zwei feuer eygentlich inne werden vnd fich darnach 
richten kan, vnd wenn das feuer blaffen zugleich mit dem 
ftürmen gehört, fo fol ein itzlicher Bürger in der Stadt, der zu 
einem thor vn fonft zu nichts anders befchieden were, fich der-
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malTen zu halten fchüldig fein, wie hernach befchrieben zube

finden, von den ihenigen fo zun thoren zuzulauffen veorrdent. 

Wer zum feuer lauffen vnd weren fol.: 

Weil auch aus allerley bewegenden vrfachen befunden, das 

nicht gut, fondem viel mehr ferlich vn hinderlich ift, das ieder

man zum feuer laufft, So wirdet verordnet, das, fo baldc als folch 

ftürmen odder blafen gehort vnd vernomen wirdet, an welchem 

ort, inn odder aufferhalb der Stadt das feuer auffgegangen, fo 

follen von ftundan, bei ihren trewen vnd pflichten fchuldig fein 

zum feuer zuzulauffen, alle zimmerleute, wagener, tifcher, böttiger, 

fteinmetzen, meurer, vnd alle die ihenigen die fleh von wegen 

ihrer handwerge mit axten vnd beylen zu behelffen wiffen, Zu

deme auch alle fchmiede, fchneider, gerber, kürfchner, vnd alle 

die handwerger fo hiernach befchrieben, vnd zu nichts fonder

liebes verordent fein. 

Item alle handwergksgefellen, als die groffe men unge der 

tuchknappen, fehmiede, beckenknechte, fleifcherknechte, gerb er 

vnd kürfchner gefellen, tafchner, blatner, mefferfchmiede, nagel

fchmied, fchloffer, fpörer, büchfenfchmiede, tifcher vnd andere 

handwergsgefellen, wie die namen haben, vnd ihrer handwerger 

halben ordentlich nacheinander zuerzelen fein foltcn, keiner aus

gefchloffen, dann die fchuknechte, fo hiernach bcfchrieben inn 

fonderheit verordent fein, auch alle breuer, taglöner vnd andere 

die fleh bei der Stadt nehren, nachdem fonderlieh die handwergs

gefellen, als die gewanderten, dis vnd anders mehr gefehen haben, 

vnd fleh fur andern inn die fach zufchicken wiffen, die follen auch, 

menlich mit wehre vnnd gerete zum feuer dienftlich, zulauffen, 

als mit axten, beyle, fchuffen, ftötzen, feuerhacken, I eitern, 

eymern, vnd allen dem das fle tragen vnd fortbringen künnen, 

vnd alda das feuer helffen treulich lefchen vn dempffen vnd das 

ihenige volenden, darümb flc von den herren des Radts, fo darzu 

verordent, angefprochen möchte werden. 

Vnd damit die handwergksgefellen zu folchem deftewilliger 

vnd gehorfamer fein möchten, zudeme auch, das es ein werck 

der liebe ift gegen dem nehiften fo wil ihnen ein Erbar Radt, alzeit, 

nach gelegenheit ihrer mühe vnd arbeit, eine verehrung thun. 
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Dergleichen auch einem itzlichen, fo treuer wolmeynunge 

halben inn feuers nöten, mit fallen, odder fonft ein fchade wider

füre, des arztlohns vnd funft zu erzeigen wiffen. 

Die thore zuuerwarn. 

Es follen auch, alsbalde fo feurs halben zufturme gechlagen 

wirdet, alle vnd itzliche Bürger fo inn ein Viertel gehörig, vnd 

hiernach befchrieben nicht fonderlieh verordent fein, mit ihren 

gewehren, zum thore zulauffen, inn demfelbigen viertel da fie wo

nen, vn dafelbft neben den verordenten Hauptleuten, Viertels

meiftern, vnd den thorwarten, dene es hiemit fonderlieh auffs 

höchfte beuolen fein fol, die thore zufchlieffen, die kethen für

ziehen, oder wo es des nachtes were, fonft vber vnd vnter dem 

thore fleiffig zufehen, vn nicht darvon gehen, noch die thore 

öffenen, fie werden denn durch die Bürgermeifter, oder andere 

herren des Radts abgefedert, oder folchs zuthun geheiffen. 

Würden fie aber an dem ftürmen vnd blafen vermercken, das 

zwei feuer furhande vn angegangen weren, fo follen fle itzlich 

thor zum aller wenigfte, mit xx. mennern heftelt laffen, vnd die 

andern alle miteinander vo allen thoren mit jren gewehren 

eilende auffn marckt komen, vnd alda weiters befcheids ge
wertig fein. 

Dergleichen follen die Ieute für den thoren inn der vorftadt 

auch zuthun fchuldig fein, vnd fonderlieh wo bey tage ein feuer 

ausqueme, inn oder aufCerhalb der Stadt, vnd beleutet oder fonft 

geftürmbt würde, fo follen fie alle fehlege ftir den thoren, auffn 

greben vnd wo fie fonft inn der vorftadt fein, eilende zufperren, 

welches auch Sonderlich den Hauptleuten vnd ihenigen, bey 

ihren pflichten eingebunden fein fol, die der fehlege halben 

beuehl haben, vnd follen zu iglichem fehJage etliche menner 

verordnet werden mit ihren gewehren, die darbey warten, biffo

lang fie abgefedert vnd ihnen einander befcheidt gegeben werde. 

Büchfenfchützen auf die thor vnd ftadmauer zulauffen. 

Sobalde als ein feuer beleutet odder fonft geftürmet würde, 

follen die alten vnd iungen Büchfenfchützen, fo difs jar von der 
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handwerger wegen, vnnd fonfi pflegen zufchief( en, mit ihren 
fchirmbüchfen, kugel, puluer vn anderm dz darzu gehörig, auft 
die thore vnd mauren lauffen, inn deme Viertel darein ein itz
licher befchieden, vnd fich aldo mit ihren geladenen büchfen 
vleiffig vmbfehen, ander fehrligkeit zuuerkomen, denn die ver
ordente büchfenfchützen, fallen zu andern ftücken, die inn diefer 
Ordnunge inn gemein gefchafft, vnnerpunde, fondem allein, wie 
obgemelt, auff die mauren geordent fein. 

Schufter follen die liederne eymer zum feuer tragen. 

Den gefchwornen Viermeifiern der Schufier alt vnd newe, 
fol hiemit bey ihrem gehorfam befohlen fein, inn ihrem hand
werge mit den meifiern vnd gefellen dermaffen beftellung zu
thun, das von ihn inn feuers not, die liederne eymer vom Radt
haufe, auffs aller eylende, fo es imer gefchehen kan, zum feuer 
getragen werden, vnd wenne daffelbige gefchehen, fo fallen fie 
neben andern treulich helffen weren, vnd das feuer dempffen. 

Viermeifter vnnd viervndzwenziger der tuchmacher, fol 
len das nieder komhaus inn verwarung halten. 

Die alten vnd neuen Viermeifier, auch die viervndzwentziger 
des tuchmacher handwergks, fallen fich auff das nieder kom
haus, mit ihren gewehren verfügen, vnd daffelbige in guter vleif
figer achtung haben, vnd fallen von handwerge wegen xl. lie
derne eymer hinauff zeugen, die follen alle wege alda befunden 

werden. 

Das Kornhaus am frauenthor, follen die Becker m ver
warung haben. 

Es fallen die Viermeifter der Becken alt vnnd new, fampt 
jrer famlung von meiftern, das Kornhaus am frawenthor inn 
feuers nöten mit ihrer gewehr inn verwarung nemen, vnd darauff 
vleiffig zufehen für flugfeuer vnd andere fehrlichkeit. Darzu xl. 
liederne eymer von handwercks wegen hinauff beftellen, die 
[ollen allewege alda behalten vnd gefunden werden. 
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Die öber pforte vnd fleifcher pforte follen die fleifcher 
mn achtung haben. 

Von den alte vnd neuen viermeiftern, auch der farnJung der 
meifter des fleifchhauer handwergks, follen mit ihren heften 
gewehren, inn eilende verwarung genomen werden, die öber
pforte vnd fleifcherpforte, alfo, das fie fich bey tage vnd nacht 
darzu fügen, diefelbigen am tage zufperren vnd darbey bis auff 
wider abforderung inn vleiffiger hut fich finden laffen follen. 

Niederpfort bey dem Schlaffe zu beftellen. 

Item die einwoner der heufer bey der Niedem pforten, von 
dem eckhaufe am anger, bei Sanct Catharin, herumb kegen der 
pforten zu, vnd denn wider von der pforten bis an Jörg Bei
reuters haus, die follen fchuldig fein, zufampt ihren nachkomling 
befitzern der heufer, die Nieder pforte inn feuers nöten zuzu
fperren, vnnd bei ihren pflichten mit ihrer gewehre in verwarunge 
zuhalten, vnd niemand zueröffenen, es werde denn durch den 
Radt befohlen. 

Leuchtlaternen an den eckheufern, fällen des nachts an
gericht werden.: 

So des nachts ein feuer ausqueme, follen alle Bürger in der 
Stadt, an welcher heufer leuchtpfannen fein diefelbigen eilende 
anrichten, mit kihn, pechknoten vn anderem, auff das man inn 
den gaffen fehen kan, Vnd nachdem folch ftück fonderlieh nütz 
vnd nötlich ift, fo fol es einem ieden bey feinen pflichten vn 
ftraff, dermaffen zuthun eingepunden vnd befohlen fein, darumb 
fol fich ein ieder mit einer Ieitern, zufampt andern, fo zu folchen 
leuchten vn nöten vnd dienftlich ift, in bereitfchafft gefchickt 
finden laffen. 

Von den Burgermeiftern vnd Radtherren, wes fich die
felbigen inn feuers nöten, zugehalten. 

Indes, weil die vorgefchriebene, fo lefchen [ollen, zum 
feuer zulauffen, auch die ihenigen fo inn den vierteln wonen, 
zu jren thoren, vnd fonfl: an ander ort, dahin ein ieder, wie ob-
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fl:ehet, befchieden ifl:, So follen die herren des alten Radts gar 
miteinander, ausgefchloffen derfelbigen Bürgermeifl:er auffs Rad
haus komen, mit fampt des Radts Camerern, Stadfchreibern, 
Wagmeifl:ern vnd Zölner, zu denen follen fich in eyl finden mit 
jrer gewehre, alle hendler, kremer, goldfchmiede, kandelgieffer, 
vnd andere fo fonderlieh darzu heftalt werden, vnd follen aldo 
das Radthaus helfen, in guter furfichtigkeyt halten, vnd fich zu 
dem ihenigen gebrauchen laffen, das ihnen befohlen wird. 

Weiche Radtherren zum fener eilen, vnd alda nodturff 

tige beftellung vnd anrichtung thun fallen. 

Der regierende_ Bürgermeifl:er, vnd alte Bürgermeifl:er, mit 
fampt den herren des fitzenden Rads follen von fiundan, fo feuers 
halben zufiurm gefchlagen wirdet, zum feuer eilen, vnd notdürff
tige befiellung thun, V nd damit deshalben fie darzu defiehege
fertiget, fo follen des Radts marftelfer vnd thürknecht als balde, 
fo fie hören an fehlagen, alle reiftgen pferde inn marfl:al fatteln 
vnd zurichten, vnnd diefelbigen den beyden Burgermeifiern fur 
die heufer bringen. 

Welcher Radherr nu zureiten gefinnet vnd gefchickt were, 
der mag fich fur der Burgermeifter heufer finden vnnd mit ihne 
zum feuer reitten, W eieher aber folchs nicht thun, fondem auff 
feinen pferden, ab er der hette, reiten, oder fich fonfi inn 
andere wege darzu fügen oder begeben wolte, das fol einem 
ieden zu feinem gefallen fl:ehe, doch das ein itzlicher, fo feins 
leibs gebrechlichkeit oder andern feheinliehen ehehafftigen vr
fachen halben nicht verhindert würde, on auffenbleiben kome, 
vn das ihenige darzu thue, mit anrichtung vnd fonft, das fein 
vermügen ift. Würde nu des volcks bey dem feuer zu wenig, 
oder fonfi weiter befiellung zuthun von nöten fein, fo mügen 
fie die Ieute aus den Vierteln, fo vnter den thoren verfamlet, 
zum theil oder gar darzu nehmen, doch follen disfals der ab
forderug bey itzlichem thore, zum wenigfien xx. perfon, vn 
nicht darunter gelaf{en werden. 
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Von den gerichtsknechten, fchrötern vn zirgklern. 
Beide gerichtsknechte, auch die fehröter vn zirgkler, fallen 

fich, wenn ein feuer auskompt, alle miteinander fur das Radthaus 
finden, auff das man fie zuuerfchicken, oder fonft inn andere 
wege zugebrauchen, alda bey der handt habe. 

Bürger vnd Bürgersföne, die eigne reifige pferde haben.: 
Alle Bürger vnd Bürgers föne, die zu reiten haben, fallen 

ihre diener für fleh an das ort lauffen laffen, dahin fie fonft ge
ordent, vnd fallen auff ihren pferden, gerüfl:et, odder nach eines 
ieden gelegenheit, für den marfl:al reiten, vnd alda des Radts 
weitem befehl, erwarten, W olte aber einer feinen dien er reiten 
laffen, fol auch vnuerboten fein, doch das er felbefl: an den ort 
eyle, dahin er, wie obgemelt, verordent were. 

Befieiiunge, das inn feuersnöten zum thörmer, auff den 
thurm gefchickt, alda vmb gefehen werde.: 

Weil fleh auch der thörmer wenn es brente, für vnmuffe 
des ftürmens odder blafens, nicht genugfarnlieh vmbfehen möchte, 
zudeme auch, das alle fachen inn guter achtung vnd hut gehabt 
werden, fo fallen die her.re des alten Radts von ftundan, der 
iüngften herren einen, neben einen befeffenem Bürger, den er 
zu fleh fordert, zum thörmer auffn thorm fchicken, vn iich alda, 
nebe dem thörmer vleiffig vmbfehe laffen. 

Die waffergerinne auffm pflafter zuzufchützen, vnd das 
waffer zum feuer zuleiten, mit fampt anderm, fo dem 

anhengig. 

Die Bader vnd Baders gefellen, mit fampt den beiden marg
meiftern, auch den ihenigen, fo an den ecken wonen, da fich 
das waffer wechffelt, fallen fchuldig fein, die waffergerinne auff 
den pflaftern, mit mift oder ftro zuzufchützen, vnd alfo anzu
richten, das, foviel müglich, das waffer inn der Stadt allenthalbe 
möcht geleytet oder gefürt werden, an das ort, oder inn die 
gaffen da das feuer were, Vnd inn fonderheit, follen die margk
meifter verpflicht fein, wo es die euferfte groffe noturfft erfordert, 
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vn nicht anders vmbgang·cn künd werden, das :fie eins teils röhr
kafien als die nehifl:en obwendig dem feuer, eröffnen, odder 
andern zuthun anweifung gebe follen, doch fol folchs von den 
margkmeifl:ern, noch andern, nicht ehe gethan noch geheiffen 
werde, es fey den auffs aller höchfie von nöten. Item wo es 
fich auch leyden wil, fo foiien die Bürger ihre Brünne ziehen, 
vnd waffer auff die gaffe, inn die pflafl:er gerinne gieffen, da mit 
das zum feuer defl:e mehr waffer zuflieffen möchte. 

Von den ihenigen fo wagen, oder kampferde haben. 

Alle vnd itzliche Bürger, Furleute und Kerner, fo Pferde 
haben, vnd auff dem pflafier, odder fonfl: pflegen zufaren, die 
fallen bey ihren eyds pflichten vcrpunden fein, fo balde fte, oder 
die ihren, fo mit den Pferden vmbgehen, hören das ein feuer 
beleutet, oder öffentlich befchrieren wirdet, das fie fich von 
fiundan fchicken, an die orte mit den Pferden zureiten, da fie 
am nehifl:en wafferbütten zufmden wiffen, vnnd alda waffer, 
Ieitern, feuerhacken vnd andere noturfft, eylende zum feuer fürc, 
Denen fol, nachdem fie zeitlich komen werden, als nemlich den 
erfien, andern vnd dritten, verehrung gefchehen, wie vor alters 
herkamen, doch das fie mit dem waffer füren auch anhalten, 
vnd nicht fo balde widderumb ablaffen. ·würde aber einer, der 
Pferde hette, auffenbleiben, vnd mit feinen pferden nicht füren 
laffen, oder aber, fo einer einmal gefaren, vnd als balde 
widerumb auffgehöret bette, fo follen die vngehorfamen ge
firafft, vnd den andern, an ihrem trinckgelde abgebrochen 

werden. 
Welche kerner aber dazumahl keine pferde hetten, die follen 

mit ihren leiben, den Furleuten behülflich fein vnd handreichung 
thun, als mit anfpannen, wafferfchöpffen vnd anderm, das andere 
Ieute nicht zuthun wiffen, die mit dem gefchirre nicht künnen 

vmbgehen. 

Des Rads wagenpferde.: 

In gleicher gefl:alt, wie obgemelt, follen die furkneckt im 
marfial, mit des Radts wagenpferden, aufs aller eylende vnnd 

FIEDLER, Feuerlöschwt!S<.!n. 10 
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erfl:e, fo fie imer künnen vnd mügen, zum feuer füren, Ieitern, 
hacken vnd waffer, vnd fonderlieh follen fie, die feuerhacken 
vnd Ieitern auff dem wagen, fo obwendig dem marftal ftehen, 
am aller erften bringen. 

lnn was geftalt es ein ieder in feinem haufe 1 mit eilen
dem befehl 1 befiellen oder zu gefchehen verlaffen fo1 1 

wenn er zum feuer leufft. 

Wenn ein feuer beleutet würde, vnnd ein hauswirt wil darzu 
lauffen, oder an das ort, dahin er befchieden ift, fo fol er zuvor 
feinem weihe, kindem odder wo er der keins hette, feinem ein
gefinde: odder mitwonern eylende befehlen, das fie im haufe, 
auff das flugfeuer gute achtung geben, vnnd demfelbigen zuuer
komen, waffer auff die böden vnd andere ort da es von nöten, 
tragen, auch fonfi inn die ledigen geves, aus den brunnen waffer 
fchöpffen folien, damit weiter fehrligkeyt verhütet. 

Welche nicht fchuldig fein follen 1 zum feuer zu lauffen1 

oder an die ort1 dahin fie funft befchieden möchten fein. 

Wiewol aus hierob angezeigten artickeln klar genug er
fcheinet, wes fich inn feuers nöten ein ieder halten, oder wohin 
er fich fügen fol, wie es den ein Erbar Radt hiemit zum vber
flus, bei ernfter ftraffe, weiter erwenende einem ieden gebieten 
thut, fich dem alfo nach vnd nicht anders zuerzeygen, fo wil 
vnd fol man dennoch gedult vnd mitleiden tragen, mit dem ihe
nigen, fo das feuer auff der feyten, oder vber die gaffe gantz 
nahe were, die, vnd fonfi keine andere, fo vermüglichkeit halben 
ihres leibs, auskomen künnen, mügen entfchuldiget fein, anheim 
zubleiben, vnd mit austragen, oder fonft, ihre nodturfft aus
richten. 

Feuerdiebe 1 follen on alle gnade 1 an leih vnd leben ge
firafft werden. : 

Nach dem zum offtermale erfarn, das dem Radt die liederne 
eymet, vnd armen Ieuten, fo feurs halben ausgetragen haben, 
das ihre dieblich ift entwandt vnd entragen worden. Weil nu 



147 

folchs böeher zu achten den andern diebftal, vn fonderlieh von 
denen gefchehen, zuuermuten ift, fo bey dem feuer müffig ge
fianden, Als wil ein Erbar Radt, durch ihre heymliche kund
fchafft, vnd fonft befiellung thun, welches auch ein ieder felbft 
thuen fol, das auff die müffigfteher vleiffig fol auffachtung ge
habt, vnd als denn, fo fie dem Radt angezeigt, gefirafft werden, 
Denn der Radt wil haben, das man nicht mit ledigen herrden 
zum feuer lauffen, auch nicht müffig dabey fiehen, fondem treu
lich vnd vleiffig arbeiten fol. Würde darüber bei einem oder 
mehr vber kurtz oder lang, etwas gefunden oder vberwunden 
werden, des er dieblich entwandt hette, es weren liederne eymer, 
hausgeredte oder anders, das do ausgeflöhet, oder zum feuer 
gebraucht were, dere oder diefelbigen follen on alle gnade vn 
fürbit an ihrem leyb vnd leben, mit dem firang odder galgen 
geftrafft werden, vnd ob auch die geftolne habe, nicht gar fünff 
grofchen, oder eines wochenliehen hencker Iohns werd were, 
denn es mehr denn tyrannifch vnd verreterifch. das einer in dem 
gemüte zu einem feuer laufft, andern zu fielen, oder fonft 
fchaden bey zubringen, die doch am brandfchaden fonft vnfal 
gnug haben, das wollen ihnen die ihenigen, fo :lieh hie bevor 
folcher böfen tück gevlieffen, warnungs weife eingedenck vnd 

gefagt laffen fein. 

Von frembden leuten, fo zum feuer komen möchten. 

Weil auch vnter anderer filrfichtiger forgfeltigkeyt inn 
folchen nöten, allerley warzunehmen, vnd fonderlieh auff die 
frembden Ieute, fo zum feuer kamen möchten, auffzufehen ift. 
So follen alle Bürger vnd andere, fo zum lefchen verordent, auff 
die frembden Ieute gut achtung geben, das durch fie nicht weiter 
fchaden erregt. Denn es ift wol erfaren, das fich frembde Ieute, 
inn geftalt der hülffe odder rettung eingedrungen, vnd in dem 
noch mehr feuer eingelegt haben, fo künde :lieh auch wo! zu
tragen, das ein frembder hette angezündet, vnd hülffs darnach 

auch lefchen. 

Befchlufs. 

Solche eins Erbarn Rads Ordenunge, fo in treuer wolmeinunge, 
10* 
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aus erheifchender nodturfft nach der lenge geftelt , W olde ein 
ieder Bürger vn einwoner, auch die ihenigen, fo es funft mit be
greifft, vleiffiglich zugemüte füren, vnd daraus erlernen, wes fie 
fich im fall der nodturfft (da Gott fur fey) halten follen, des 
werden die ihenigen, die es aus pflichten zu thun fchuldig fein, 
vorteil vnd verhütunge ihres eygenen fchadens entpfinden, vn 
damit des Rads ernfter vnd unnachleffiger ftraff entpfliehen, So 
würdets den handwercksgefellen, gegen Gott, als ein angenemes 
werck der liebe, vnd fonft gegen dem Radt vnd jder menniglich, 
fürderlich, ehrlich vnd rühmlich fein, Weich es ein Er bar Radt 
darumb verneuern laffen, weil dis vnnd anders durch geweffene 
kriege inn zerrüttung, vnd die Exemplar abhende komen feind 
vnnd fich nun ein jder des zuhalten vnd darnach, als hochnot
wendig zurichten wiffen. 

E. Ordeninge, wo mhen sick schicken vnde 
holden schall yn fures nodt, dat Got der 

almechtige gutlieh affwenden wyll. 

Tom erften, fo vnde wen en fur enftunde, fo fchall et myt 
deme klocken flage, wo wontlich, geholden werden, yodoch fo 
fchall vt vnfer leven vrowen torne ene luchte gehangen werden 
na der fidt edder orde, dar fick dat fur entholt, dar myt en 
yder mach weten wor dat fur is. 

Tom anderen, fo fehollen 4e edde se dreger edder fuft in
wanende Iude verordent werden, de me dachliks hyr bynnen 
vormoden nach, by dage vnde nachte, de vp fuliken fure to re
dende wachten vnde waren fchollen, vnde fodanne lude fehollen 
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ok yn edes pflicht genamen wcrdenn, vnde wo wol to vormo
dende, dat fick nemendes hyrtho vmcfuft gerne vorplichten 
wyll, fo mufte mhe yme etwas vp de hant ens vor alle geuen, 
et wer denne 8, 12 eddcr 16 fz vndc wenn en brant geredet 
worde, mufte yme ok etwas to genende togefecht werden. Wol 
duffe vnkoftinge ftan vnde geuen fcholde, fteit vp behach des 
erbarn rades. 

Tom drudden muftcn ok tue hcrn vorordent werden, de 
alle ferrdell yars diffe lude by en ancler hefeheden muften, dar 
myt me fege, dat de suluen alle vorhanden werenn, vndc yme 
eres beueles vormanen. 

Tom verden mot vorordent werden, wer (wer= ob) rmel dat 
gantze quarter, dar ynne dat fur is, dar vp waren fchollen, edder 
wer me 2 edder 3 ftraten alzo hinder vnde von bauen vnde be
nedeien dar to gebruken fchollenn. 

Tom voftheu fo fehollen vnde moten de ber fpunder na 
older gewanheit myt deme water to forende fchicken vnde hol
denn, vnde dat me yme ok wedder vme geue, wes wontlich is. 

Tom foften, dat in allen ftratten moge vorordent werdenn 
2. 3 edder 4 Juchten vt to hangende vp den ordehuferen (orde
hufer = Eckhäufer) in yferen ftangen vnde dat de fulucn luchten 
vnde lichte van den naberen mogen vnderholdcn Wcrdenn. 

Tom fouenden, dat kene vrowcn, megede edder kinder fick 
des ordes begeuen, dar de brant is, it were denne dat it des 
jennen fruntfchap weren, deme de fchade wedder fore, vme de 
fuluen to troften vnde den fchaden fo vel moglich helpen to 

wenden. 

Tom achten, de wile ok yn fulcken noden vel deverye vnde 
wech nemende gefchut, woldeme denne beuelen edder vorordenne 
dat de yennen, de vp den duer ftraten, (duer ftraten =Quer
ftrafzen) ok bauen vnde nedden, wanen des vp en fent hebben 
fcholden ok woll fick to deme fure af vnde an begeuen, fteidt 

ok vp behach. 

Tom negende muften tue cddcr mher hcrn vor ordent wer
den, dc by fulcken vnheill myt weren, darmyt dat et fo vel de 
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mer en an fent hedde, vnde et folck tom arbeide vnde redende 
gefordert worde. 

Tom teinde, myt den ver groten ampten to handelende, 
dat de mochten holden vnde hebben roo ledderne emmern, vnde 
dat me de to der borcli vnde yn funte Annen clofter hengen 
mochten, edder wor et fuft an heften gelegen fin wolde. 

Tom elfften, dat me myt leddern vnde furenhaken genoch
fame moge vorforget fm, ock an orde vnde ende to !eggende, 
dar me de becamen kan. 

De wile denne ok kene. funderlig ordeninge yn fulcker 
vnde anderen noden by deme erbaren rade vnde gemenen bor
gerfchapp vorhandenn, fo werden to der behoef deffe folgende 
artikell vorgeslagenn. 

Erillich, dar fick en ftrom edder trummenOach enes 
allermes (Sturm oder Trommelfehlag eines Allarms) erhoi:Je, 
dat alzo denne de ver heren borgemeifter, ok etlicke per
fonen des rades, de doctor vnde fecretarienn fampt alle den 
nicht ridende deneren vnde officiers, de van enem rade gelt 
vnde want hebben, (want d. h. Gewand, Kleidung) vp deme 
rathufe fehollen finden laten, yodoch nicht de dener, fo vp den 
doren, torne vnde muren wannen. 

Tom anderenn, dat de gemene burgerfchop vnde ynwanre 
allennt edder fuft en yder mit finem gefinde ftck in enen edder 
mher orden finden late, alzo vp demo markede kobarge vnde 
perde markede (Kuhberg und Pferdemarkt ftnd die Namen zweier 
öffentlichen Plätze) vnde dar by ok hern to vorordenen; werdt 
ok vor gut anzen, dat vp deme markede vnde kobarge enes 
yderen ordes en borgermeifter myt fin fcholl, 1l:eit vp wideren 
bedencken des erbaren rades. 

Tom drudden, dat de hauetman fampt allen ridende denne
renn vor deme rathufe fin schollenn, dar van 8 edder mher denner 
fehollen vorordent ftn, vp de dore vnde muren to wachtende, 
ok vp den 1l:ratten hen vnde wedder to ridende, vnde den hern 
befchet to bringende, wes fe vornemen, vnde wo et fick myt 
deme fure allent haluen an ftelt, ok den hauetman aff vnde an 
to fchickende na gelegenheit vnde geftalt der fachenn. 
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Tom verdenn, dat alle de yennen, dede flotell to den vte 
doren hebbenn, fick myt den fuluen flotelen by den hern vp deme 
rathufe fehollen ftrax van ftundt an finden latenn, vnde de 
yennen, dede flotell to den toren wellen vnde muren hebben, 
fehollen fick nerges anders den in eren hufen finden latenn, im 
falle dat me folck vp de wer fchicken wolde, dat me den de 
flotell becamen kauen, edder wyl me ok etlicke rotte vorordent 
hebben, de vp de welle vnde torne waren fchollen, fo moten 
de flotell by den yennen blyuen, de to deme erften dore horen, 
auerft de to den butteilen doren horen, moten myt den flotelen 
vp hus kamen. 

Tom voften, oft vor gut worde angefen, dat de yennen fo 
nedden by der Trauen vnde W akenitze wanen, dar blyuen 
fchollen, darmyt dat de porten, fo vel de bet vorwart werden, 
konde ok wol nicht vndenstlich fin. 

Tom foftenn, dat de arteleriemefter vnde fuft de des ge
fchuttes beuell hebbenn, ftck vp deme rathufe by den hern fin
den laten, vnde dat de wagen perde vp deme ftalle, bowhaue, 
helligeft (helligef\: =das heilige Geifthofpital) vnde funte Johanns 
haue in fulcken tiden in den feien (feien= Pferdegefchirr) geret 
ftan, offt me nodich, etJik gefchutte in orde to forende. 

Tom fouende, de wile nynes vorfpendes (vorfpendes =Vor
fpann) vp den wellen vnde rundelen van gefchutte gar wenich 
edder gar nichtes vorhanden, fo were wol nicht vndenf\:lich, dat 
me vp edder by de welle, dar et am bef\:en gelegen were, en 
hus fettede, dar me etlich klen gefchutte krude vnde lot ynne 
hedde, dar me ym falle der nottrofft in der yle to taften mochte. 

Tom achten were wol nicht vngeradenn, dat de hern, fo 
by de borger to finde vor ordent werden, ene fenlin hedden, 
offt me fick fcholde laten gebrucken, dat denne de ene hupe 
nicht dorch den anderen lepe vnde en yder wufthe, weme dat 
he folligen fcholde. 

Tom negedenn wyl ok nodich fin, dat me in fulcker tidt 
ene gemene lofe (lofe =ein Lofungswort) hebbe, fo fchall euer 
des rades, fo by den borgeren fint, ok ener der hern, fo by 
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dat were vorordent fint ok der yennen, de vp de wele wach
ten vnde waren fchollen, van ftundt an vpt rathus kamen vnde 
aldar van den hern de lofze entfangenn vnde en yder fines ordes 

wedder in bringen. 

Tom tiende dat fick ock nemendes vnderfta, van deme hufe 
to gande by rotte edder rottes wifze, den et zy myt vorloff, 
weten vnde willen der herenn. 

Tom elffthen, wor fulcken brant gereddet vnde fuft alle 
dingk to gude fteit, dat denne den borgeren [amtlich affgedanket 
werde vnde en yder na fmer behufing ga. 

F. Anweisung zum Gebrauche der Schlan-

genspritzen aus der Feuerordnung 

Stadt Leipzig vom Jahre 1794. 

der 

Zu einer jeden Spritze werden allemal eine genugfame An
zahl von Perfonen und Arbeits-Leuten beftellet und befchieden, 
welche nahe an dem Orte, wo die Spritze ftehet, wohnen müffen, 
damit fie, bey entftehender Feuersgefahr, die Spritze fchleunigft 
herbeyfchaffen können. Aus diefen werden nun 3 oder 4 der 
bequemften und hurtigfl:en Perfonen ausgefuchet, und ihnen 
befohlen, dafs fie für die Schlange, damit felbige gerade geleget 
werden möge, und für das Dirigiren des meffingenen Spritz
Rohres, dafs folches im Spritzen wohl nach dem Feuer gerich
tet werden möge, gute Sorge tragen follen. Den übrigen aber 
wird aufgegeben, eine genugfame Quantität Waffer aufs fchleu-
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nigfte anzufchaft€m, und bey dem Plumpen fich eifrig und arbeit
fam zu bezeigen. 

I. So bald das Feuer auskommt, wird die Spritze mit ihrem 
Zubehör gefchwind zum Brande gebracht, und wo das Feuer in
wendig im Haufe oder im Hinter-Gebäude ift, wird folche ent
weder vor, oder in das brennende Haus felbft, auch nach Ge
legenheit in das nächfl: angelegene gefl:ellet. 

2. Hierauf wird alfobald der Waffcr-Sack F von der Spritze 
abgenommen, und nahe zu dem Waffer, fo weit als die Waffer
Schlange reichen will, gebracht, damit man Raum bey dem 
Spritzen habe. 

3· lncleffen wird in möglichHer Gefchwindigkeit eine grofse 
Quantität vVaffer angefchaft, und ohne Aufhören in ermeldeten 
Waffer-Sack gegoffen, fo lange, bis das Feuer gelöfchet ifl:. 

4· Muf.'i alfobald das meffingene Spritz-Rohr E und die 
lederne Schlange C von der Spritze abgenommen, und durch 
den kürzeften, bequemfl:en und nächsten Weg geleitet werden, 
es fey nun durch das brennende Haus von forn felbfl:, wenn das 
Feuer in dem Hinter-Gebäude ifl:, oder durch des nächflen Nach
bars Haus, wo das Feuer etwa oben durch das Dach brennet 
und im Fall bey diefer Befchaffenheit die Leitung der Schlange 
durch ein hohes Fenfter oder über ein Dach gefchehen mufs, 
fo nimmt man den Aufziehe-Strick I. welcher zu dem Ende 
jedesmal bereit feyn muf.'i, !äffet folchen von oben nieder, bindet 
die Schlange bey dem meffingenen Spritz-Rohre feil daran, und 
ziehet folche fo mit einander auf die Höhe. 

5· Es müffen diejenigen, fo die Schlange von der Spitze ab 
regieren, nicht mehr von der Schlange, der Länge nach, herge
ben, als diejenigen, fo die Schlange aufziehen, zu fich ziehen 
können; wenn fie nun alles in Bereitfchaft haben, fo rufen fie 
einander zu: Gehet euren Gang; indeffen ziehen fie den Refl: 
der Schlange wieder zu fich, und legen folche fein gleich in 
einen runden Kreifs, damit das vVaffer frey und ungehindert 

durchpaffiren kann. 
6. Sobald Vorrath von Waffer vorhanden, müffen die zum 

Plumpen befl:ellten Leute erfl: eine kleine Weile mit ganz fach-
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ten Schiägen anfangen zu plumpen, damit, wenn etwa die 
Spritzen-Schlange noch nicht in völliger Ordnung läge, 2 bis 
3 Perfonen hurtig längft der Schlange hingehen, und wo lieh 
die Schlange etwa überfehlagen und verdrehet, felbige gehörig 
in die Ordnung legen können. Alsdenn nun, und wenn man 
damit fertig, kann man an der Plumpe aufs fchärffle arbeiten 
laffen, fo lange, bis das Feuer gelöfchet ifl:. 

7· Indeffen wird bey dem Volke, welches zum Plumpen be
ftellet, gute Ordnung zu halten feyn, und !äffet man ein wenig 
Waffer in die Liederung auf beyde Kolben, fo das Waffer an 
lieh faugen, giefsen. 

8. Soll hinter demjenigen, der das meflingene Spritz-Rohr 
in das Feuer regieret, allemal jemand ftehen, der Acht giebet, 
dafs die Leder-Schlange in einem runden Kreife unterhalten 
wird, denn wenn die Schlange durch das häutige Waffer fehwer 
wird, fo kann es leicht einen ungleichen Kreifs hinter dem Spritz
Rohre verurfachen. 

9· Im Fall das Spritz-Rohr anders wohin zu bringen, die 
Noth erforderte, fo mu(5 die Leder-Schlange nicht etwa ge
fchleppt, fondem gleich aufgenommen und nachgetragen werden; 
Es ift daher am beften, man erwähle bei Feuersgefahr 4 oder 
5 hurtige und verftändige Leute, welche man zu der Regierung 
des Spritz-Rohrs, und Auslegung der Leder-Schlange gebrauchen 
will, die denn, fobald die Spritze zu dem Feuer gekommen ift, 
jenes meffmgene Rohr, und den Aufzieh-Strick abnehmen, und 
lieh damit zum Feuer nähern müffen; doch wo es lieh zutrüge, 
dafs das Feuer inwendig in dem Haufe wäre, und die Flamme 
weder zum Fenfter noch zum Dache hinaus fchlüge, fo haben 
lie den ermeldeten Aufzieh-Strick nur von lieh zu werfen, und 
mit der Schlange und dem Spritz-Rohr lieh dem Feuer zu nähern. 
Wäre aber das Feuer durchgedrungen, und fehlüge bereits zum 
Dach und Fenfter hinaus, fo müffen lie mit dem Aufzieh-Strick 
entweder zu oberft auf das Dach des brennenden, oder nächft 
anftehenden Haufes gehen, und allda thun, wie oben in dem 
§ 4· bereits angewiefen worden; Wenn auch das Feuer in einem 
Hinter-Haufe wäre, darf man keine Umwege fcheuen, fondern 
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nur Sorge tragen, dafs die Bugt der Schlange, fo die Krümme 
erfordern möchte, fich nur nicht zwinge, fondern gleich 
rund und gebogen ausgeleget werde. Wenn eme Leder
Schlange über V ermuthung zu kurz fallen follte, kann man nur 
alfobald einen Theil von einer andern Schlangen-Spritze daran 
fchrauben, denn es fmd alle Schrauben von einer Gröfse und 
auf einander accordirend und fehliefsend gemachet, und auf folche 
Art kann eine dergleichen Schlange bald länger gemacht wer
den. Bey Winter-Tagen und hartem Froft mufs die Spritze, fo 
viel möglich, immer voll Waffer, und in einer continuirlichen 
Bewegung erhalten werden, um dem Frofl: fowohl an der Spritze, 
als auch dem Rohre, vorzukommen und zu verhindern. 
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